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Auf einen Blick 

Neben stationären Einrichtungen und der Versorgung durch ambulante Praxen bieten auch 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie Leistungen für psychisch Kranke an. Die Aus-

gestaltung und Entwicklung dieser Einrichtungen ist in hohem Maße von externen Einfluss-

faktoren bestimmt; die Branche gilt als strukturell und finanziell fragmentiert. Die Studie 

untersucht die Auswirkungen der komplexen Rahmenbedingungen auf Arbeit und Beschäf-

tigung. Beleuchtet werden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Digitalisierung, Mit-

bestimmung und Geschäftsstrategien in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. 
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Zusammenfassung 
 

Mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung ist in Deutschland von 

einer psychischen Erkrankung betroffen. Psychische Störungen zählen in 

Deutschland inzwischen zu den am weitesten verbreiteten Krankheiten. 

Vor dem Hintergrund medizinischer und therapeutischer Fortschritte in 

der Behandlung und korrekteren und häufigeren Diagnosestellungen so-

wie einer Entstigmatisierung psychischer Leiden, nimmt die Anzahl von 

Personen mit psychischen Störungen, die Leistungen in Anspruch neh-

men, zu. 

Neben stationären Einrichtungen und der Versorgung durch ambu-

lante Praxen bieten Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie Leistungen 

für psychisch Kranke an. Da sich die verschiedenen psychischen Erkran-

kungen erheblich voneinander unterscheiden und zu einem individuellen 

Versorgungs- und Behandlungsbedarf führen, ist das Leistungsangebot 

der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie entsprechend vielseitig und 

deckt die Bereiche Prävention, Beratung, Betreuung und Behandlung ab. 

Die vorliegende Branchenstudie untersucht die komplexen Zusam-

menhänge von Faktoren, die auf die Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie einwirken. Sie verfolgt das Ziel, Einflüsse, die die Ausgestaltung 

von Arbeit und Beschäftigung in den Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie prägen, darzulegen und Veränderungstendenzen in diesem Zu-

sammenhang aufzuzeigen. 

Untersucht werden die strukturellen, gesetzlichen, finanziellen und 

wirtschaftlichen, aber auch technologischen Rahmenbedingungen und 

Entwicklungstrends, die in der Branche vorherrschen und ihre Auswirkun-

gen auf die Beschäftigten, die Qualifizierungsanforderungen und die Ar-

beits- und Beschäftigungsbedingungen. Ferner werden die Interessen-

vertretung innerhalb der kleinteiligen Betriebsstrukturen und die Tarifbin-

dung in der Branche analysiert. 

Die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie weisen eine Reihe von 

spezifischen Besonderheiten auf: Die Trägerlandschaft der ambulanten 

Psychiatrie ist vielfältig und das Leistungsspektrum im Bereich der psy-

chiatrischen Versorgung weitgehend fragmentiert (vgl. Kapitel 1.3). Viele 

psychisch Kranke benötigen mehr als eine und verschiedenartige Leis-

tungen, die auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Rechts-

kreisen basieren. Häufig wird auf das Fehlen ganzheitlicher Behandlungs-

konzepte und aufeinander abgestimmter psychiatrischer Hilfsangebote 

verwiesen (vgl. Kapitel 2.1 und 4); siehe auch Crefeld 2007; Greve et al. 

2021; Steinhart/Wienberg 2017, S. 18–19). 

Da kaum bundesweite Vorgaben existieren, unterscheiden sich die An-

gebote in der psychiatrischen Versorgung zwischen und innerhalb der 
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einzelnen Bundesländer mitunter stark und es existieren zum Teil bedeu-

tende regionale Unterschiede in der Ausgestaltung der Versorgung hin-

sichtlich Angebots, Vielfalt, Finanzierung, Qualität und Vernetzung der 

Versorgungsangebote der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie (vgl. 

Kapitel 1.3, 1.5 und 2). 

Die Arbeit der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie ist im hohen 

Maße von externen Einflussfaktoren bestimmt. Hierzu gehören gesetzli-

che Regelungen und der Einfluss verschiedener Kostenträger (vgl. Kapi-

tel 2 und 3). In Bezug auf die gesetzlichen Regelungen existiert eine Viel-

zahl von verschiedenen Gesetzen auf Bundes- und Landesebene, die die 

Leistungserbringung regeln. Zum Beispiel legen verschiedene Bücher der 

Sozialgesetzgebung die Rahmenbedingungen der Leistungsgewährung 

und ihre Finanzierungsgrundlagen fest. Die Gesetze unterliegen dabei 

zahlreichen und fortwährenden Änderungen und Neuregelungen, die 

auch Entwicklungen in politischen Kontexten und in der Wertevorstellung 

widerspiegeln. 

Die Kostenzuständigkeit für die ambulanten Versorgungsangebote ist 

auf eine Vielzahl von Trägern verteilt. Öffentliche Hand, Krankenkassen, 

Rentenversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit, Eigenmittel der 

Einrichtungen u. a. spielen eine Rolle. Auszumachen ist ein zunehmender 

Kostendruck durch zu knapp bemessene Finanzmittel, der zur teilweisen 

Unterversorgung von Betroffenen führt und die Einrichtungen der ambu-

lanten Psychiatrie vor Herausforderungen stellt (vgl. Kapitel 1.5, 3 und 4). 

Insbesondere die Erbringung freiwilliger kommunaler Leistungen gilt häu-

fig als unterfinanziert und eine fortlaufende Finanzierung als ungewiss. 

Darüber hinaus existiert in einigen Fällen ein Wettbewerb zwischen den 

Anbietern um eine kostengünstige Leistungserbringung. 

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Arbeit in den Einrichtungen 

sind Veränderungen in der Gruppe der Klient*innen (vgl. Kapitel 1.4). Die 

Krankheitsbilder der Klient*innen werden zunehmend facettenreicher und 

schwerwiegender; Komorbidität, d. h. das gleichzeitige Vorliegen mehre-

rer (chronischer) Krankheiten, gewinnt an Bedeutung. Mit zunehmenden 

Schweregrad der Erkrankung steigt auch der Leistungsbedarf der Kli-

ent*innen, trotzdem steht dieser Entwicklung bisher kein Personalauf-

wuchs gegenüber. 

Die Beschäftigungsstrukturen in den Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie sind insgesamt von einem hohen Frauen- und Teilzeitanteil 

geprägt. Viele Einrichtungen sind von dem demografischen Wandel ne-

gativ betroffen und eine Überalterung droht. Die größte Berufsgruppe in 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie ist die der Sozialarbeitenden. 

Weitere wichtige Berufsgruppen sind Ärzt*innen und Therapeut*innen für 
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Psychiatrie und Psychotherapie, psychiatrische Krankenpflegekräfte und 

sonstige Therapeut*innen (vgl. Kapitel 5). 

Als relativ neue Beschäftigtengruppe kommen „Peerberater*innen“ 

hinzu. Es handelt sich dabei um Psychiatrieerfahrene mit spezifischer 

Weiterbildung, die in der Beratung und Betreuung von psychisch Kranken 

eingesetzt werden. Angemerkt werden muss, dass Peerberater*innen 

aufgrund fehlender Finanzierung wenig eingesetzt werden, obwohl die 

Beteiligung von Peerberater*innen Erfolge aufzeigt. 

Die Beschäftigten in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

müssen für ihre Tätigkeit in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

oft umfassende Zusatzausbildungen absolvieren, die durch gesetzliche 

Regelungen oder von den Kostenträgern eingefordert werden (vgl. Kapi-

tel 5). Die vorliegende Branchenstudie zeigt allerdings auf, dass die Fi-

nanzierung der Zusatzausbildungen häufig nicht zufriedenstellend ist. Die 

Kostenträger bezahlen z. B. die eingeforderten Schulungen nicht; Arbeit-

geber beteiligen teilweise Arbeitnehmer*innen an den Kosten. 

Hinzu kommt, dass sich die Teilnahme an Fort- und Weiterbildung fi-

nanziell für die Beschäftigten häufig nicht lohnt. Zum Beispiel hat der Ab-

schluss der Fort- und Weiterbildungen kaum Auswirkungen auf die tarifli-

che Einstufung der Beschäftigten. Eine weitere Herausforderung in der 

Branche besteht in den fehlenden beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 

in vielen Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. 

Die Arbeit in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie findet in 

einem schwierigen und komplexen Kontext statt (vgl. Kapitel 5.1). Die 

emotionalen und mentalen Arbeitsanforderungen an die Beschäftigten 

sind sehr hoch. Psychische Belastungen und physische Gefährdungen 

haben durch eine zunehmende Gewaltbereitschaft der Klient*innen eben-

falls an Bedeutung gewonnen. Eine steigende Anzahl der Klient*innen pro 

Mitarbeiter*in und der erhöhte Betreuungsbedarf durch den gestiegenen 

Schweregrad der Erkrankungen führen bei den Beschäftigten zu einer zu-

nehmenden Arbeitsmenge. 

Die Personalbemessung wird in den Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie selten als angemessen eingeschätzt. Verbindliche Vorgaben 

für die Personalbemessung fehlen weitgehend. Die unangemessene Per-

sonalbemessung ist vor allem auf den Trend hin zu Kosteneinsparungen 

und Effizienzsteigerungen der Mitarbeiterleistungen zurückzuführen und 

führt bei den Beschäftigten zu Arbeitsverdichtung und Arbeitsintensivie-

rung. Darüber hinaus ist die Branche von einem massiven Fachkräfte-

mangel betroffen, der verschiedene Berufsgruppen betrifft – insbeson-

dere jedoch die Berufsgruppen der Ärzt*innen und Sozialarbeitenden. 

In den letzten Jahren verändern außerdem Digitalisierungstrends die 

Tätigkeiten von Mitarbeiter*innen (vgl. Kapitel 7). Zwar ist der Einsatz von 
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digitalen Technologien in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

unterschiedlich weit entwickelt, jedoch hat insgesamt die Digitalisierung 

in der Verwaltung und Organisation in den Einrichtungen verstärkt Einzug 

erhalten. 

An der Schnittstelle zu den Klient*innen sind Digitalisierungsbemühun-

gen hingegen selten. Die Branchenstudie hat ergeben, dass digitale An-

gebote hier insbesondere für Klient*innen offenstehen sollen, die nicht 

durch klassische Kommunikationswege und Vor-Ort-Angebote erreicht 

werden können. Hemmenden Faktoren für die Digitalisierungsbemühun-

gen in der Branche werden im Krankheitsbild der Klient*innen sowie in 

finanziellen und technischen Herausforderungen gesehen. 

Insgesamt haben die Digitalisierungsprozesse in der Wahrnehmung 

der Mitarbeiter*innen nur wenig positive Auswirkungen auf Arbeit und Be-

schäftigung mit sich gebracht. Zwar schreiben die Beschäftigten der Digi-

talisierung positive Effekte zu (wie Arbeitserleichterungen), sie verweisen 

aber gleichzeitig auch auf eine Reihe negativer Folgen der Digitalisierung. 

Hierzu gehört eine Zunahme der Arbeitskomplexität und des Arbeitsvolu-

mens. Insbesondere ergibt sich aus der Digitalisierung auch ein steigen-

der Qualifizierungsbedarf für Beschäftigte, der allerdings nur selten durch 

Schulungen abgedeckt wird. 

Die eher kleinteiligen betrieblichen Strukturen in der Branche führen 

dazu, dass Arbeitnehmervertretungen in den Einrichtungen häufig fehlen 

(vgl. Kapitel 6). Dort, wo betriebliche Interessenvertretungen vorhanden 

sind, grenzt der Kostendruck den Handlungsspielraum der Arbeitnehmer-

vertretungen für die Ausgestaltung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-

gungen ein. Unzureichende oder nicht pünktliche Informationen oder gar 

Behinderungen durch die Geschäftsführung erschweren die Arbeit der In-

teressenvertretungen zusätzlich. Trotzdem zeigt die Studie auf, dass Ar-

beitnehmervertretungen erfolgreich arbeitnehmerrelevante Themen plat-

zieren können. 

Die Entgelte der Beschäftigten basieren auf verschiedenen Regelun-

gen und auch die tariflichen Grundlagen in der Branche variieren zwi-

schen den Trägergruppen und teilweise auch zwischen den Berufsgrup-

pen. Dies führt zu Ungleichbehandlungen und Gehaltsunterschieden in 

der Branche. Eine Herausforderung der tariflichen Bezahlung und insbe-

sondere hinsichtlich Tarifsteigerungen liegt darin, dass bei Zuwendungen 

durch die öffentliche Hand die tariflichen Entwicklungen mitunter keine 

Berücksichtigung finden. 

Die Branchenstudie nutzt verschiedene empirische Untersuchungsme-

thoden und basiert neben einer Literaturanalyse auf Expert*innen-Inter-

views und einer Befragung von 28 Arbeitnehmervertretungen und Be-

schäftigten in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Die 18 semi-
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strukturierten Expert*innen-Interviews wurden unter Nutzung von Leitfä-

den mit Vertreter*innen von Verbänden, Mitgliedern der Geschäftsführung 

und weiteren Personen in leitenden Funktionen der Einrichtungen der am-

bulanten Psychiatrie, Wissenschaftler*innen sowie Beschäftigten der Ein-

richtungen geführt (siehe Anhang). 

Schwerpunkte der Untersuchung bilden die Bereiche Sozialpsychiatri-

sche Dienste, Sucht- und Drogenhilfe und psychiatrische häusliche Kran-

kenpflege, da sie als Kernbestandteile der Branche der Einrichtung der 

ambulanten Psychiatrie gelten können (vgl. Kapitel 1.2). 
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1. Einleitung 
 

In Deutschland ist mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung im 

Zeitraum eines Jahres von einer psychischen Erkrankung betroffen (Ja-

cobi/Höfler et al. 2016). Vor dem Hintergrund medizinischer und thera-

peutischer Fortschritte in der Behandlung und korrekteren und häufigeren 

Diagnosestellungen sowie einer Entstigmatisierung psychischer Leiden 

nimmt die Anzahl von Personen mit psychischen Störungen, die Leistun-

gen in Anspruch nehmen, zu. Neben stationären Einrichtungen und der 

Versorgung durch ambulante Praxen bieten Einrichtungen der ambulan-

ten Psychiatrie Leistungen für psychisch Kranke an. 

Die verschiedenen psychischen Erkrankungen unterscheiden sich er-

heblich voneinander und führen zu einem individuellen Versorgungs- und 

Behandlungsbedarf (BPtK o. J., S. 3). Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie, wie Sozialpsychiatrische Dienste, Anbieter von Hilfen zur Selbst-

versorgung, Kontakt- und Beratungsstellen, Krisendienste und Einrichtun-

gen für spezielle Hilfen oder spezifische Zielgruppen, verfügen entspre-

chend über ein vielseitiges Leistungsangebot in den Bereichen Präven-

tion, Beratung, Betreuung und Behandlung, das häufig niederschwellig 

angelegt ist. 

Die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie weisen eine Reihe von 

spezifischen Besonderheiten auf. Sie werden von verschiedenen Trägern 

unterhalten und die Branche gilt als strukturell fragmentiert. Die Versor-

gungsstrukturen weichen in und zwischen den Bundesländern voneinan-

der ab. Zum Teil existieren bedeutende regionale Unterschiede in der 

Ausgestaltung der Versorgung (Eichenbrenner 2017, S. 118 f.; SVR 2012, 

S. 50). 

Darüber hinaus sind die Ausgestaltung und Entwicklung der Einrich-

tungen im hohen Maße von externen Einflussfaktoren bestimmt. Hierzu 

gehören gesetzliche Regelungen, die vor allem Finanzierungs- und Leis-

tungsaspekte festlegen, und der Einfluss der verschiedenen Kostenträ-

ger, die über Bewilligung von Maßnahmen sowie die Vergütung von Ein-

richtungen entscheiden. 

Die strukturelle und finanzielle Fragmentierung verursacht Intranspa-

renz und Schnittstellenverluste. Ein zunehmender Kostendruck durch zu 

knapp bemessene Finanzmittel führt teilweise zur Unterversorgung von 

Betroffenen und stellt die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie vor 

Herausforderungen. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor sind Verände-

rungen in der Gruppe der Klient*innen. Insbesondere nehmen Fall-

schwere und -komplexität zu. 

Diese Faktoren wirken sich unmittelbar auch auf die in den Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie beschäftigten Personen aus und bestim-
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men ihre Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. In dem personalin-

tensiven Sektor führt der Kostendruck u. a. zu einer gesteigerten Arbeits-

intensität, einem erhöhten Arbeitsvolumen und Zeitdruck bei der Arbeit 

und einer nicht angemessenen Vergütung. In den letzten Jahren verän-

dern außerdem Digitalisierungstrends die Tätigkeiten von Mitarbeiter*in-

nen. Zudem wird der Fachkräftemangel in den Einrichtungen der ambu-

lanten Psychiatrie bei verschiedenen Berufsgruppen immer deutlicher 

spürbar. 

Die vorliegende Branchenstudie untersucht die komplexen Zusam-

menhänge, die auf die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie einwir-

ken. Sie verfolgt das Ziel, Faktoren, die die Ausgestaltung von Arbeit und 

Beschäftigung in der Branche prägen, darzulegen und Veränderungsten-

denzen in diesem Zusammenhang aufzuzeichnen. Untersucht werden die 

strukturellen, gesetzlichen, finanziellen und wirtschaftlichen sowie tech-

nologischen Rahmenbedingungen und Entwicklungstrends, die in der 

Branche vorherrschen und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Beschäfti-

gung. 

Hierfür werden Branchen- und Klientenstruktur, Leistungsangebot, ge-

setzliche und politische Rahmensetzung, Finanzierung und Geschäfts-

strategien untersucht. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den 

Beschäftigten, den Qualifizierungsanforderungen, den Arbeits- und Be-

schäftigungsbedingungen, der Tarifbindung und der Interessenvertretung 

innerhalb der kleinteiligen Betriebsstrukturen. Außerdem werden in der 

Untersuchung auch die Auswirkungen von Digitalisierungstrends auf die 

Branche, Arbeitsprozesse sowie Arbeitsbedingungen dargestellt. 

Die Branchenanalyse zu Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie ba-

siert schwerpunktmäßig auf einer Untersuchung der Bereiche Sozialpsy-

chiatrische Dienste, Sucht- und Drogenhilfe und psychiatrische häusliche 

Krankenpflege. 

 

 

1.1 Methodik der Untersuchung 
 

Die Branchenstudie nutzt verschiedene empirische Untersuchungsme-

thoden und basiert neben einer Literaturanalyse auf Expert*innen-Inter-

views und einer Befragung von Arbeitnehmervertretungen und Beschäf-

tigten in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Hinsichtlich der Se-

kundärliteratur basiert die Branchenstudie auf Auswertungen von Studien 

und anderen Publikationen der letzten zehn Jahre. 

Die Expert*innen-Interviews wurden im Winter 2021 und Frühjahr 2022 

mit insgesamt 18 Branchenexpert*innen durchgeführt. Die Gruppe der In-

terviewpartner*innen setzt sich zusammen aus: Vertreter*innen träger-, 
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berufs- oder krankheitsspezifischer Verbände oder Organisationen 

(n = 10), Mitgliedern der Geschäftsführung und weiteren Personen in lei-

tenden Funktionen (n = 5), einer Wissenschaftlerin*einem Wissenschaftler 

sowie Beschäftigte in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie (n = 2). 

Anzumerken ist, dass einige der interviewten Verbands- und Organi-

sationsvertreter*innen gleichzeitig in führenden Positionen in einer oder 

mehreren Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie tätig waren. Fünf In-

terviewpartner*innen arbeiteten gleichzeitig in einer oder mehreren Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie als Führungskräfte. Zusätzlich 

wurden fünf weitere Interviews mit Personen in leitenden Funktionen in 

ausgewählten Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie durchgeführt. 

Zwei Interviews wurden mit Beschäftigten, die zum Teil einer Arbeit-

nehmervertretung angehörten, und ein Interview mit einer Universitäts-

professor*in für Soziale Arbeit durchgeführt. Die Expertengespräche dien-

ten dazu, Erkenntnisse zur Struktur und Entwicklung der Branche zu ge-

winnen und damit verbundene Herausforderungen festzumachen. Des 

Weiteren wurden die Einschätzungen der Befragten zu Beschäftigungs- 

und Arbeitsbedingungen und zentralen Problemlagen hinsichtlich der Be-

schäftigten erfasst. 

Als Ergänzung zu den Expert*innen-Interviews wurde im Frühjahr 2022 

in der Gruppe der Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten eine ge-

sonderte Online-Befragung durchgeführt. Die Befragung wurde über die 

gewerkschaftlichen Netzwerke der Vereinten Dienstleistungsgewerk-

schaft (ver.di) verteilt. Insgesamt nahmen 28 Personen an der Befragung 

teil, darunter 18 Beschäftigte und zehn Mitglieder der betrieblichen Arbeit-

nehmervertretung (Personalrat, Betriebsrat oder Mitarbeitervertretung). 

Die Gruppe der befragten Beschäftigten setzt sich aus psychologi-

schen Psychotherapeut*innen, Ärzt*innen (einschließlich ärztlichen Psy-

chotherapeut*innen), Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Heilpä-

dagog*innen, Pflegefachkräften und Bewegungstherapeut*innen/Physio-

therapeut*innen zusammen, wobei der Anteil von Sozialarbeitenden (So-

zialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen) unter den Antwortenden am 

höchsten ist. 

Die befragten Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten arbeiteten 

für Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher und freigemeinnütziger Träger-

schaft, die hauptsächlich in den Bereichen Sucht- und Drogenhilfe, Sozi-

alpsychiatrische Dienste, Betreutes Wohnen, psychosoziale Tagesstätten 

und psychiatrische häusliche Krankenpflege Leistungen anboten. 

Ziel der Befragung war es, Auffassungen und Forderungen von Arbeit-

nehmervertretung und Beschäftigten hinsichtlich struktureller Herausfor-

derungen und wirtschaftlicher Entwicklungen in der Branche, Beschäfti-

gung und Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen, Interessenvertretung, 
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Umsetzung und Auswirkung von Digitalisierung sowie zukünftiger Ent-

wicklungen in der Branche zu erfassen. 

Bei der Verteilung von Befragungen über gewerkschaftliche Netzwerke 

ist bei der Analyse zu berücksichtigen, dass gewerkschaftlich organisierte 

Beschäftigte unter Umständen über bessere Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen verfügen als nicht organisierte Beschäftigte. In der Befra-

gung sind 74 Prozent der Antwortenden Mitglied in einer Gewerkschaft. 

Hinsichtlich weiterer Analysen ist anzumerken, dass die Einrichtungen 

der ambulanten Psychiatrie statistisch kaum erfasst sind (Heinig 2010). 

Die Versorgung durch Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie bildet 

keine eigene Wirtschaftsklasse, sondern ist auf verschiedene Klassen im 

Wirtschaftszweig „Gesundheits- und Sozialwesen“ verteilt. Strukturelle 

Unternehmens- oder Branchendaten, z. B. aus einer Unternehmens-, 

Kostenstruktur- oder Beschäftigtenstatistik, existieren – auch für Teilbe-

reiche der ambulanten Psychiatrie – kaum. 

Die Branchenstudie ist in mehrere Teile gegliedert. Im ersten Kapitel 

werden Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie sowie ihre Rolle im 

Kontext der psychiatrischen Versorgungslandschaft in Deutschland dar-

gestellt. Außerdem beinhaltet das Kapitel Ausführungen zu den Trä-

gerstrukturen und der Klientel der Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie. Die Entwicklung der gesetzlichen Regulierung mit Bezug auf die 

Leistungen der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie wird im Kontext 

politischer Rahmenbedingungen in Kapitel 2 dargestellt. 

Es folgt in Kapitel 3 eine Analyse der Finanzierungsgrundlagen und 

Leistungsgewährung. Anschließend werden in Kapitel 4 die Geschäfts-

strategien von Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie dargestellt. In 

Kapitel 5 werden die Beschäftigungsstruktur sowie die Beschäftigungs- 

und Arbeitsbedingungen analysiert. Die betrieblichen Interessenvertre-

tungen und Ausgestaltung der Mitbestimmung sowie verbandliche Inte-

ressenvertretungen und Positionen werden in Kapitel 6 betrachtet. 

Kapitel 7 untersucht Digitalisierungsprozesse in den Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie und die Auswirkungen der Digitalisierung auf Ar-

beitsprozesse und Arbeitsbedingungen. Kapitel 8 beinhaltet ein Fazit zu 

den Gegebenheiten und Entwicklungen, die auf die Arbeit und Beschäfti-

gung in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie einwirken, sowie 

eine Zusammenfassung der Herausforderungen, mit denen sich in abseh-

barer Zeit auseinandergesetzt werden sollte. 
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1.2 Die Einbettung der Einrichtungen 
der ambulanten Psychiatrie in die 
psychiatrische Versorgungslandschaft 
 

Im deutschen Gesundheitssystem kann zwischen ambulant und stationär 

erbrachten Gesundheitsleistungen unterschieden werden. Die stationäre 

medizinische Versorgung wird von öffentlichen, gemeinnützigen und pri-

vaten Krankenhäusern bereitgestellt. Eine stationäre Behandlung liegt 

vor, wenn die Patientin*der Patient zeitlich ununterbrochen im Kranken-

haus untergebracht ist. In die ambulante medizinische Versorgung fallen 

Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsleistungen, die außerhalb von 

stationären Einrichtungen erbracht werden. 

Die psychiatrischen Hilfeleistungen1 werden entsprechend in ambu-

lante und stationäre, aber zusätzlich auch in teilstationäre und komple-

mentäre (ergänzende) Angebote untergliedert (Bundesverband der Ange-

hörigen psychisch Kranker 2009; Kempinski 2020; Kivelitz/Dirmaier/Här-

ter 2021; Melchinger 2008). 

Stationäre Leistungen werden von psychiatrischen Krankenhäusern 

oder entsprechenden Fachabteilungen erbracht. Die stationäre Kranken-

hausbehandlung sollte insbesondere bei schweren Erkrankungen oder in 

akuten Notfällen veranlasst werden, wenn die ambulante Versorgungsan-

gebote nicht bestehen oder ausgeschöpft sind bzw. eine weiterführende 

medizinische Behandlung unter vollstationärer Behandlung unumgäng-

lich erscheint. Stationäre psychiatrische Leistungen umfassen u. a. Diag-

nostik, Therapie und Rehabilitation für psychisch Kranke. 

Tageskliniken und Tagesstätten werden häufig dem teilstationären Be-

reich zugeordnet. In Tageskliniken sind Patient*innen nur tagsüber in der 

Klinik und abends und/oder am Wochenende zu Hause. Tageskliniken 

sind häufig an Krankenhäuser angegliedert. Die Behandlungsangebote 

gleichen denen der vollstationären Behandlung. 

Tagesstätten sind im Gegensatz zu Tageskliniken nicht ärztlich gelei-

tet. Zielgruppe der Tagesstätten sind häufig Menschen, die nicht in der 

Lage sind, zu arbeiten oder sich selbst ausreichend zu versorgen. Die 

Tagesstätten bieten den Betroffenen z. B. psychiatrische Leistungen, Be-

schäftigung, ein soziales Umfeld und eine Tagesstrukturierung an. Teil-

weise sind sie mit Beratungsstellen oder betreuten Wohneinrichtungen 

 
1 Die vorliegenden Branchenstudie unterscheidet in der Analyse meist nicht zwischen 

psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychosomatischen oder soziotherapeuti-

schen Leistungen, sondern verwendet überwiegend zusammenfassend den Begriff 

psychiatrische Leistungen. 
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verbunden. Die Tagesstätten sind in den Bundesländern unterschiedlich 

aufgestellt und finanziert. 

Ambulante psychiatrische Leistungen werden von verschiedenen Leis-

tungserbringern erbracht. Unter die Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie fallen Sozialpsychiatrische Dienste, Kontakt- und Beratungsstel-

len, Krisendienste, Anbieter von Hilfen zur Selbstversorgung (z. B. ambu-

lant Betreutes Wohnen, psychiatrische häusliche Krankenpflege) und Ein-

richtungen für spezielle Hilfen (z. B. für Suchtkranke oder andere spezifi-

sche Zielgruppen). 

Ambulante psychiatrische Leistungen werden außerdem in ambulan-

ten Praxen angeboten. Niedergelassene Fachärzt*innen für Psychiatrie 

und Psychotherapie sowie niedergelassene ärztliche oder psychologi-

sche Psychotherapeut*innen in ambulanten Praxen bieten Diagnostik und 

Therapie für Menschen mit psychischen Störungen an oder leiten Reha-

bilitationsmaßnahmen ein. Als Leistungen der gesetzlichen Krankenkas-

sen werden beispielsweise Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und tie-

fenpsychologisch fundierte Psychotherapie in ambulanten Praxen finan-

ziert. 

Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) sind an Krankenhäuser an-

gegliedert und bieten ebenfalls ambulante Leistungen an. Die Institutsam-

bulanzen verfügen über multiprofessionelle Teams und sind vor allem für 

die Nachbehandlung einer entlassenen Patientin*eines entlassenen Pati-

enten nach einem Krankenhausaufenthalt zuständig. Sie spielen aber 

auch eine wichtige Rolle für die Ein- und Überweisung von Patient*innen 

in die Klinik und sind damit für die Bettenbelegung relevant. 

Einige Institutsambulanzen dienen auch als erste Anlaufstelle für eine 

Diagnose und beraten zu passenden Behandlungsangeboten. Darüber 

hinaus bieten Institutsambulanzen auch sozialarbeiterische oder kunst- 

und musiktherapeutische Leistungen an. 

In den folgenden Abschnitten wird die Versorgung durch die Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie anhand ihrer Tätigkeitsfelder und Ziel-

setzungen näher erläutert. 

 

Sozialpsychiatrische Dienste 

Die Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste sind in der Landesge-

setzgebung definiert und unterscheiden sich je nach Bundesland (Elgeti 

2020, S. 19). Es besteht eine „regionale Versorgungsverpflichtung“ (Elgeti 

2020, S. 65), sodass eine flächendeckende Verfügbarkeit gegeben ist. 

Sozialpsychiatrische Dienste dienen der Bündelung ärztlicher und sozia-

ler Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Störungen. 

Die Dienste sind auch dazu verpflichtet, aufsuchend tätig zu werden und 

Klient*innen Hausbesuche abzustatten. 
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Ziel ist es im Rahmen der Krisenprävention und -intervention, Klinikein-

weisungen von chronisch psychisch Erkrankten möglichst zu vermeiden 

(Regus/Gries 2005, S. 9 und 88). Die wichtigsten und umfangreichsten 

Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste sind die niedrigschwellige 

Beratung und Betreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

(z. B. Depressionen, Psychosen, Ängste, Zwangserkrankungen) sowie 

insbesondere auch Unterstützung für ältere psychisch erkrankte Men-

schen, die ohne Hilfe nicht allein zurechtkommen, und mitunter geistig 

behinderte Menschen sowie Angehörige, Nachbar*innen und Bekannte 

der Betroffenen. 

Die Sozialpsychiatrischen Dienste unterscheiden sich hinsichtlich der 

Integration von Suchtberatung. Nicht alle Dienste bieten diese an, man-

che sind allerdings auch anerkannte Suchtberatungsstellen (Melchinger 

2008, S. 51). Hinzu kommen Krisenintervention in akuten seelischen Not-

lagen oder bei psychiatrischen Notfällen. Bei Selbst- oder Fremdgefähr-

dung kann der Sozialpsychiatrische Dienst bei einer (auch erzwungenen) 

Unterbringung mitwirken. Des Weiteren übernehmen die Dienste die Pla-

nung und Koordination von Einzelfallhilfen (Elgeti 2020, S. 67 f.). 

Netzwerkarbeit und Steuerung der regionalen Zusammenarbeit wer-

den ebenfalls als Kernaufgabe betrachtet, spielen bisher jedoch im tägli-

chen Geschäft eine eher untergeordnete Rolle (Elgeti 2018a, S. 14). Auch 

die Nachbetreuung entlassener Patient*innen und die Vermittlung in (teil-) 

stationäre Einrichtungen sind für die Arbeit der Dienste von Bedeutung 

(Schäffler/Finke 2014). 

 

Sucht- und Drogenhilfe 

Das Segment der Sucht- und Drogenhilfe umfasst ein breites Spektrum 

an Leistungen. Da die Sucht- und Drogenhilfe auf ein Krankheitsbild – die 

Sucht – zielt, ist die Struktur der Leistungsträger mit der der psychiatri-

schen Versorgung in Deutschland insgesamt identisch – mit dem Unter-

schied, dass sich das Angebot an eine spezifische Zielgruppe, die sucht-

erkrankten Menschen2, richtet. So umfasst die Sucht- und Drogenhilfe 

stationäre, ambulante und selbsthilfebezogene Hilfeformen (Höke et al. 

2021). 

Stationäre Behandlungsangebote der Sucht- und Drogenhilfe werden 

von psychiatrischen Fachabteilungen oder Fachkliniken angeboten. Im 

Rahmen der stationären Sucht- und Drogenhilfe werden z. B. Kriseninter-

ventionen, Entgiftungen und Entzugsbehandlungen sowie medizinische 

Maßnahmen zur Rehabilitation durchgeführt. Zum Teil werden Sucht-

kranke von psychiatrischen Tageskliniken und Tagesstätten mit betreut. 

 
2 Suchterkrankte Menschen werden, soweit nicht anders vermerkt, im Rahmen dieser 

Studie mit psychisch Erkrankten zusammengefasst. 
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Aufgabe niedergelassener Ärzt*innen ist es in erster Linie die Abhän-

gigkeitserkrankung zu diagnostizieren und die Betroffenen an Beratungs-

stellen oder in eine therapeutische Behandlung zu vermitteln. Sie über-

nehmen aber auch medizinische Behandlungen, einschließlich der Ver-

schreibung von Substituten. Psychiatrische Institutsambulanzen bieten 

für suchterkrankte Menschen häufig Leistungen der angegliederten Klinik 

an, wie z. B. eine Entwöhnungsbehandlung im Setting einer ambulanten 

medizinischen Rehabilitation. 

Im Rahmen der vorliegenden Branchenstudie werden vorrangig ambu-

lante Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe untersucht. Hierunter fal-

len vor allem Sucht- und Drogenberatungsstellen, die als niedrigschwel-

lige Einrichtungen, die Betroffenen durch offene Kontakt- und Ge-

sprächsangebote einen einfachen Zugang zum Hilfesystem der Sucht- 

und Drogenhilfe bieten sollen. 

Während die Rolle der Sucht- und Drogenberatungsstelle in der Ver-

gangenheit hauptsächlich in der Vermittlung von Klient*innen in (statio-

näre) Behandlung und in der Therapievorbereitung gesehen wurde, ha-

ben die Beratungsstellen mit der abnehmenden Bedeutung des Behand-

lungsziels der Abstinenz und der zunehmenden Bedeutung des Ziels der 

gesundheitlichen und sozialen Schadensminimierung in ihrer Funktion 

der begleitenden Hilfe an Relevanz gewonnen. 

Wichtige Aufgaben der Sucht- und Drogenberatung sind deshalb die 

psychosoziale Begleitung der Substitutionsbehandlung und die Interven-

tion bei Krisen und Rückfällen. Zum Teil bieten die Beratungsstellen auch 

selbst ambulante medizinische Rehabilitation an. Sie führen darüber hin-

aus Präventionsarbeit und Frühintervention durch (z. B. im Rahmen der 

Straßensozialarbeit). 

Außerdem bieten einige Leistungsträger Formen des ambulant Betreu-

ten Wohnens für suchterkrankte Menschen an. Ein solches Angebot ist 

insbesondere relevant, da substanzbezogene Störungen häufig zu Woh-

nungslosigkeit führen (fdr 2017). Ferner ist der Bereich Arbeitsförderung 

für Suchtkranke in der Sucht- und Drogenhilfe bedeutend. Hierunter fallen 

Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen sowie beschützende Arbeits-

plätze für suchterkrankte Menschen. 

Unter die Anbieter von Hilfen zur Selbstversorgung fallen Betreiber von 

Betreutem Wohnen, Anbieter von beschützender Arbeit und die psychiat-

rische häusliche Krankenpflege (pHKP). Hinsichtlich des Betreuten Woh-

nens existieren verschiedene Leistungstypen, die in ambulante oder sta-

tionär betreute Wohnformen unterschieden werden können. So können 

psychisch Kranke dauerhaft in einem Wohnheim untergebracht werden 

oder in ein Übergangswohnheim für eine befristete Zeit wohnen. Betreu-

tes Wohnen in einer Wohngemeinschaft oder in einer Einzelwohnung 
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des*der psychisch Kranken (mit eigenem Mietvertrag) wird in der Regel 

als ambulant Betreutes Wohnen bezeichnet. 

Die einzelnen Träger bieten zum Teil verschiedene Wohnformen 

(Wohnen im Verbund) an, sodass z. B. ein Wechsel von einer Wohnform 

zu einer anderen bei gleichbleibenden Bezugspersonen möglich ist. Die 

Betreuung umfasst den Umgang mit der Krankheit, die Unterstützung 

beim Aufbau von sozialen Kontakten und bei der Bewältigung von häusli-

chen Tätigkeiten (Einkaufen, Kochen), die Strukturierung des Alltags und 

Behördenangelegenheiten. Die Betreuungsintensität richtet sich nach 

dem individuellen Bedarf des*der zu Betreuenden. 

Durch Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird jedoch 

eine Trennung von Mietverhältnis und Betreuungsleistungen angestrebt 

(vgl. Kapitel 2). Diese Trennung findet auch durch neue Begriffsbezeich-

nungen, wie z. B. „mobile Unterstützung“ für die Betreuungsleistungen im 

Rahmen des Betreuen Wohnens, ihren Ausdruck. Der Begriff „Betreutes 

Wohnen“ ist für die Angebote insgesamt jedoch weiterhin geläufig und 

wird deshalb auch in der vorliegenden Branchenstudie verwendet. 

Anbieter von beschützender Beschäftigung für psychisch Kranke un-

terhalten häufig besondere Werkstätten. Sie geben psychisch Kranken 

die Möglichkeit, unter weniger leistungsorientierten Bedingungen einer 

Tätigkeit nachzugehen. 

 

Psychiatrische häusliche Krankenpflege 

Die psychiatrische häusliche Krankenpflege (u. a. auch ambulante psychi-

atrische Pflege [APP] genannt) umfasst Hilfsangebote zur Versorgung 

psychisch kranker Menschen im eigenen Wohnbereich (Karsten 2018; 

Tschinke 2022c, S. 17). Sie richtet sich an psychisch kranke Personen, 

die nicht in der Lage sind, andere bestehende Hilfsangebote selbstständig 

aufzusuchen und/oder ihren Alltag allein zu bewältigen. Als aufsuchende 

Hilfeleistung bezieht die psychiatrische häusliche Krankenpflege das per-

sönliche Umfeld der Klientin*des Klienten mit den entsprechenden Bedin-

gungen (Wohn-, Arbeits- und finanzielle Situation, Vernetzung mit Fami-

lie, Freund*innen, Nachbarschaft) ein. 

Ziel der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege ist eine Verkürzung 

oder Vermeidung von stationären Aufenthalten, eine Sicherstellung der 

Behandlung der Krankheit und die Vorbeugung von Rückfällen. Durch die 

psychiatrische häusliche Krankenpflege soll vor allem die Selbstbefähi-

gung der Klient*innen gefördert werden. Hierzu werden die Leistungen 

der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege auch mit Angeboten wei-

terer Leistungsträger vernetzt und abgestimmt (z. B. andere Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie, Psychiatrische Institutsambulanzen und 

ambulante Praxen; Tschinke 2022c, S. 17–19). 
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Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch kranke Menschen werden 

häufig durch Kommunen, Wohlfahrtsverbände und andere freie Träger 

angeboten. Die Leistungen der Kontakt- und Beratungsstellen beinhalten 

beratende Einzelgespräche und verschiedene Gruppenangebote (Kon-

taktfindung, Freizeitgestaltung). In den Beratungsstellen sind neben So-

zialarbeitenden zum Teil auch Ärzt*innen und Therapeut*innen beschäf-

tigt, sodass entsprechende Einrichtungen auch Behandlungen durchfüh-

ren können. Viele Kontakt- und Beratungsstellen sind auf bestimmte Di-

agnosen oder Personenkreise spezialisiert (LVR-Dezernat Klinikverbund 

und Verbund Heilpädagogischer Hilfen 2019, S. 9). 

Psychiatrische Krisennotdienste und Krisenhilfen bieten eine überbrü-

ckende Hilfe im Notfall an, bis eine reguläre Beratung und Behandlung in 

Anspruch genommen werden kann. Krisendienste sind teilweise an 365 

Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Des Weiteren existiert eine 

Vielzahl von ambulanten Einrichtungen, die nicht explizit psychiatrische 

Leistungen anbieten, aber auch Hilfen erbringen, die im weiteren Sinne 

unter der psychiatrischen Versorgung subsumiert werden können. Unter 

sogenannte komplementäre Angebote fällt z. B. die Telefonseelsorge 

(Melchinger 2008, S. 7). 

 

 

1.3 Strukturelle Merkmale von Einrichtungen 
der ambulanten Psychiatrie 
 

Die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie werden von verschiedenen 

Trägern unterhalten. Die Branche gilt als stark fragmentiert. Es existieren 

öffentlich-rechtliche, freigemeinnützige und privatwirtschaftliche Träger. 

Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft werden z. B. von den 

Kommunen oder Bezirken getragen. 

Die freigemeinnützigen Träger setzen sich zusammen aus Trägern der 

Freien Wohlfahrtspflege und sonstigen gemeinnützigen Trägern. Wichtige 

Spitzenverbände der Freie Wohlfahrtspflege sind die Arbeiterwohlfahrt 

(AWO), der Deutsche Caritasverband (DCV), der Paritätische Wohlfahrts-

verband (Der Paritätische), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Diako-

nische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (DW der EKD) und 

die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Die Wohl-

fahrtsverbände sind häufig föderalistisch strukturiert und die Mitglieds- 

organisationen überwiegend rechtlich selbstständig (Stock et al. 2020, 

S. 72 f.). 

Neben den Trägern, die gemeinnützig arbeiten, existieren privatwirt-

schaftliche Träger, die das Ziel verfolgen, mit ihrem Leistungsangebot, 
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Gewinne zu erzielen. Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie in privat-

wirtschaftlicher Trägerschaft besitzen häufig die Rechtsform der GmbH. 

Während statistische Angaben zu dem stationären Bereich der psychi-

atrischen Versorgung sowie zur Anzahl der ambulanten Praxen existie-

ren, fehlen Daten hinsichtlich der Anzahl der Einrichtungen im Bereich der 

ambulanten Psychiatrie weitestgehend. 

Der Dachverband Gemeindepsychiatrie – als Zusammenschluss ge-

meindepsychiatrischer Trägerorganisationen, die ambulante und netz-

werkbasierte Hilfen für psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehö-

rigen anbieten – listet in seinem Online-Atlas „Hilfen der Gemeindepsy-

chiatrie“ rund 1.500 gemeindepsychiatrische Angebote im Rahmen von 

Beratung, Behandlung, Wohnen, Selbsthilfe und bürgerschaftlichem En-

gagement in Deutschland auf (DVGP o. J.). 

Davon entfallen 408 Einträge auf die Kategorie „Alltagsgestaltung und 

Beratung“ (einschließlich ambulanter Hilfen, Betreuung, Kontakt- und Be-

ratungsstellen, Sozialpsychiatrische Dienste), 233 Einträge auf die Kate-

gorie „Arbeit“ (u. a. Arbeitsgelegenheiten, Belastungs- und Arbeitserpro-

bung und Werkstätten) und 469 Einträge auf die Kategorie „Wohnen“ 

(z. B. ambulant Betreutes Wohnen, Gastfamilien, Tagespflege). 

Die Einträge beinhalten jedoch auch Angaben von Medizinischen Ver-

sorgungszentren (MVZ), psychiatrischen Kliniken und psychiatrischen In-

stitutsambulanzen.3 Darüber hinaus wurde in entsprechenden Interviews 

eingeräumt, dass der Atlas nicht repräsentativ für die Versorgungslage in 

Deutschland ist, sondern eher die Angebote von Anbietern widerspiegeln, 

die als Mitglied im Dachverband eine politische Stimme haben wollen. 

Statistische Angaben existieren für den Trägerkreis der Freien Wohl-

fahrtspflege: Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-

pflege, die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege vertritt, 

gibt in der zuletzt veröffentlichten Gesamtstatistik für das Jahr 2016 an, 

dass 6.882 Beratungsstellen oder Einrichtungen für ambulante Dienste in 

der Freien Wohlfahrtspflege existierten (BAGFW 2019). Die Beratungs-

stellen und Einrichtungen für ambulante Dienste beschäftigten insgesamt 

23.432 Personen. 

Weitere Angaben sind in der Gesamtstatistik für ausgewählte Teilbe-

reiche der ambulanten Psychiatrie zu finden (unter „Statistik der Arbeits-

bereiche: Hilfe für Personen in besonderen sozialen Situationen“): 

• Krisendienste: 115 Einrichtungen, 779 Beschäftigte 

• Beratungs- und Betreuungsstellen für Menschen mit Abhängigkeitser-

krankungen: 1.294 Einrichtungen, 6.357 Beschäftigte 

 
3 Zur Bedeutung der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) siehe auch Schöne-

berg/Vitols 2023. 
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• ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit Abhängigkeitserkran-

kungen: 106 Einrichtungen, 408 Beschäftigte 

 

Aus den Angaben lässt sich auch die durchschnittliche Beschäftigungs-

größe der Einrichtungen errechnen. So beträgt die durchschnittliche An-

zahl der Beschäftigten bei Krisendiensten sieben Beschäftigte, bei Bera-

tungs- und Betreuungsstellen für Menschen mit Abhängigkeitserkrankun-

gen fünf Beschäftigte und im Bereich ambulant Betreutes Wohnen vier 

Beschäftigte. Demnach weisen die Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie aus dem Trägerkreis der Freien Wohlfahrtspflege eher kleinteilige 

Einrichtungsstrukturen auf. Die Anzahl der betreuten Personen wurde in 

der Statistik nicht erfasst. 

Anzumerken ist, dass durch die Länderzuständigkeit in der psychi-

schen Versorgungslandschaft (vgl. Kapitel 2 und 3) die Ausgestaltung der 

Versorgungsstrukturen in den Bundesländern voneinander abweicht und 

zum Teil bedeutende regionale Unterschiede in der Versorgung existie-

ren. Die Versorgungslandschaft ist dabei nicht nur zwischen, sondern 

auch innerhalb, der Bundesländer verschieden ausgestaltet und unter-

scheidet sich hinsichtlich Angebots, Vielfalt, Finanzierung, Qualität und 

Vernetzung der Versorgungsangebote (Eichenbrenner 2017, S. 118 f.; 

SVR 2012, S. 50). 

Hinzu kommt, dass weder die Leistungen der Einrichtungen noch die 

Bezeichnung der Leistungen einheitlich sind. Der Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen wies 2012 da-

raufhin, dass das Antrags- und Zulassungsgeschehen über die Bundes-

länder hinweg Unterschiede aufweist, die nicht über Populations-, Alters- 

oder Morbiditätsunterschiede erklärt werden können, sodass davon aus-

zugehen ist, dass Unterschiede im landesspezifischen Bewilligungsver-

halten existieren (SVR 2012). 

Eine Untersuchung, die allerdings bereits aus dem Jahr 2004 stammt, 

zeigt auf, dass die Versorgungsdichte der vertragsärztlichen Versorgung, 

des Betreuten Wohnens und der Krankenhausbetten im Bereich der Psy-

chiatrie in den städtischen Regionen höher ist. Die Dichte der Institutsam-

bulanzen wurde in der Untersuchung in der Stadt und auf dem Land hin-

gegen als ungefähr gleich angegeben. Zumindest in der Vergangenheit 

existierte im ländlichen Raum dagegen eine höhere Dichte an Heimplät-

zen (Schulz et al. 2008, S. 12–14). 

In der Befragung der Beschäftigten und Arbeitnehmervertretungen im 

Rahmen der vorliegenden Branchenstudie stimmen nur 18 Prozent der 

Aussage „vollkommen“ oder „eher“ zu, dass es in ihrer Region ein flä-

chendeckendes Versorgungsnetz gibt und eine Unterversorgung nicht 
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festgestellt werden kann. Dagegen stimmen 68 Prozent der Aussage 

„eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu. 

 

Sozialpsychiatrische Dienste 

Hinsichtlich der Strukturen der Sozialpsychiatrischen Dienste existieren in 

allen kommunalen Gebietskörperschaften Sozialpsychiatrische Dienste. 

Aktuelle Daten zur genauen Zahl der Sozialpsychiatrischen Dienste in 

Deutschland liegen allerdings nicht vor. Interviewpartner*innen schätzten 

sie auf ca. 400 ohne Außenstellen. 

Es liegt allerdings eine vom Sozialministerium Baden-Württemberg 

(2017) erstellte Erhebung mit Stand 31.12.2015 vor, die 393 Sozialpsy-

chiatrischen Dienste ohne Außenstellen zur Wahrnehmung von Aufgaben 

nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen der Bundesländer oder entspre-

chender Rechtsgrundlage in Deutschland ausweist. Mit Außenstellen wa-

ren es 530. Im Zeitraum 2010 bis 2015 ist die Zahl der Dienste inklusive 

Außenstellen demnach um etwa 20 Prozent gestiegen. 

Die Entwicklung der Anzahl der Einrichtungen ist grundsätzlich von vie-

len Faktoren abhängig, vor allen den Akteuren, der finanziellen Lage der 

Kommune und auch dem politischen Willen und der Prioritätensetzung. 

Interviewpartner*innen gingen zum Zeitpunkt der Interviews im Frühjahr 

2022 insgesamt von einer gleichbleibenden Zahl von Sozialpsychiatri-

schen Diensten aus. 

Eine mögliche Zunahme der Trägerzahl wird im Zusammenhang mit 

neuen Aufgabestellungen im Bereich der Eingliederungshilfe gesehen. 

Mit dem Ausbau der Plätze im Betreuten Wohnen wurden in den letzten 

20 Jahren weniger Klient*innen in der Eingliederungshilfe durch die Sozi-

alpsychiatrischen Dienste betreut. Durch das Bundesteilhabegesetz (vgl. 

Kapitel 2) werden die Hürden zur Beantragung der Eingliederungshilfe je-

doch höher, sodass davon ausgegangen wird, dass Sozialpsychiatrische 

Dienste hier vermehrt tätig werden müssen. 

Im Regelfall sind die Sozialpsychiatrischen Dienste Teil der Gesund-

heitsversorgung der Kommune und gehören zum Gesundheitsamt. In Ba-

den-Württemberg und Bayern werden die Sozialpsychiatrischen Dienste 

jedoch von Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege getragen. Zwar 

existiert auch in den anderen Ländern nach den jeweiligen Psychisch-

Kranken-Gesetzen die Möglichkeit der Übertragung der Aufgaben der So-

zialpsychiatrischen Dienste an freie Träger, es wird aber nur selten Ge-

brauch davon gemacht. 

Nach Angaben der Interviewpartner*innen gibt es z. B. in Nordrhein-

Westfalen 53 Gebietskörperschaften und in nur drei davon ist der Sozial-

psychiatrische Dienst in freier Trägerschaft. In Niedersachsen wurden 

nach Angaben der Interviewpartner*innen die Leistungen in vier Fällen an 
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freie Träger vergeben und mit der Kommune ein öffentlich-rechtlicher Ver-

trag geschlossen. 

 

Sucht- und Drogenhilfe 

In Bezug auf die Strukturen in der Sucht- und Drogenhilfe existierten im 

Jahr 2020 in Deutschland laut Einrichtungsregister der deutschen Be-

obachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 1.399 ambulante Einrichtun-

gen (Suchthilfeträger) im Bereich der Sucht- und Drogenhilfe. Darunter fal-

len ambulante Suchtberatungs- und Behandlungsstellen, niedrigschwellige 

Einrichtungen und Fach- und Institutsambulanzen (Höke et al. 2021, S. 8). 

Die Anzahl der soziotherapeutischen Einrichtungen im Bereich Sucht- 

und Drogenhilfe (ambulant Betreutes Wohnen, Arbeits- und Beschäfti-

gungsprojekten, stationären Einrichtungen der Sozialtherapie) belief sich 

im Jahr 2020 auf 890. In 2.545 ärztlichen oder psychotherapeutischen 

Praxen wurden Substitutionsbehandlungen durchgeführt. Im stationären 

Bereich existierten 340 stationäre Rehabilitationseinrichtungen (inkl. teil-

stationäre Rehabilitationseinrichtungen und Adaption) und 394 psychiat-

rische Fachabteilungen in Krankenhäusern zur Behandlung und Betreu-

ung von Suchterkrankungen (davon 92 ausschließlich zur Behandlung 

von Suchterkrankungen). Ein Vergleich der Anzahl mit den Vorjahren ist 

durch eine Änderung in der statistischen Erfassung nicht möglich. 

Mit einem Anteil von 91 Prozent befindet sich die überwiegende Mehr-

heit der ambulanten Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe in freige-

meinnütziger Trägerschaft. Auf öffentlich-rechtliche Träger entfallen 

sechs Prozent der Einrichtungen und auf privatwirtschaftliche Träger ein 

Prozent (Höke et al. 2021, S. 12). Die Verteilung der Anteile unter den 

Trägergruppen hat sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert. Ein-

richtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sind überwiegend kom-

munal geführte Einrichtungen. 

Auch Sozialpsychiatrische Dienste sind teilweise in die Sucht- und Dro-

genberatung eingebunden (s. o.). Zum Anteil der Einrichtungen der Sucht- 

und Drogenhilfe in der Hand von Sozialpsychiatrischen Diensten liegen 

allerdings keine Daten vor. Ebenfalls existieren keine Angaben zu Einrich-

tungen der Sucht- und Drogenhilfe im Strafvollzug. 

 

Psychiatrische häusliche Krankenpflege 

In Deutschland variiert das Angebot für die psychiatrische häusliche Kran-

kenpflege stark (Weißflog/Schoppmann/Richter 2016, S. 181). Psychiat-

rische häusliche Krankenpflege wird durch Pflegedienste in privater, öf-

fentlicher und freigemeinnütziger Trägerschaft erbracht. Offizielle statisti-

sche Angaben über die Anzahl und Verteilung der Pflegedienste auf die 

verschiedenen Träger existieren nicht. 
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In der Mitglieder- und Partnerliste der Bundesinitiative ambulante psy-

chiatrische Pflege (BAPP) sind 143 Einträge zu finden (vgl. Tabelle 1). 

Für Hamburg, Saarland und Mecklenburg-Vorpommern befindet sich je-

weils nur ein Eintrag auf der Liste. Dagegen sind in Niedersachsen 

(n = 51), Nordrhein-Westfalen (n = 22) und Baden-Württemberg (n = 14) 

wesentlich mehr Mitglieder bzw. Partner zu finden. 

 

 

Tabelle 1: Anzahl der Mitglieder und Partner der Bundesinitiative 

ambulante psychiatrische Pflege (BAPP) 

 

Bundesland Anzahl der Mitglieder/Partner 

Baden-Württemberg 14 

Bayern 5 

Berlin 9 

Brandenburg 7 

Bremen 6 

Hamburg 1 

Hessen 5 

Mecklenburg-Vorpommern 1 

Niedersachsen 51 

Nordrhein-Westfalen 22 

Rheinland-Pfalz 3 

Saarland 1 

Sachsen 4 

Sachsen-Anhalt 4 

Schleswig-Holstein 4 

Thüringen 6 

 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage von BAPP (2022), Stand Juni 

2022 

 

 

Die Expert*innen-Interviews ergaben, dass die Verbreitung von Einrich-

tungen der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege in einem Zusam-

menhang mit der Bewilligungspraxis der Krankenkassen steht (vgl. auch 

Kapitel 3). So gibt es in Hamburg, im Saarland und auch in Schleswig-

Holstein kaum Pflegedienste für psychiatrische häusliche Krankenpflege, 

da diese von den Kassen nicht finanziert werden. Auch in Rheinland-Pfalz 
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und Hessen gilt nach Meinung der Interviewpartner*innen durch die ge-

ringe Zahl von Anbietern das Angebot an psychiatrischer häuslicher Kran-

kenpflege als nicht flächendeckend. 

Die flächendeckende Abdeckung in Niedersachsen resultiert vor allem 

daraus, dass die Dienste ehemals aus der Integrierten Versorgung ent-

standen sind, und damit die Gründung von ambulanten Pflegediensten 

gefördert wurde. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es verschiedene am-

bulante Pflegedienste, die sich über die Integrierte Versorgung finanzie-

ren. Des Weiteren gibt es in Nordrhein-Westfalen einige Modellprojekte, 

die den Ausbau der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege ferner un-

terstützten. Von einem weitgehend flächendeckenden Angebot an Leis-

tungen wird außerdem in Baden-Württemberg und den Stadtstaaten Ber-

lin und Bremen ausgegangen. 

In Berlin und Bremen sind nach Meinung der Interviewpartner*innen 

eher kleinere privatwirtschaftliche Fachpflegedienste am Markt, während 

im restlichen Bundesgebiet die Pflegedienste meist an Klinikketten ange-

schlossen (bzw. der psychiatrischen Institutsambulanzen zugehörig) sind. 

Die Pflegedienste, die in den östlichen Bundesländern existieren, sind vor 

allem in größeren Städten tätig. 

 

 

1.4 Die Klientel der Einrichtungen der 
ambulanten Psychiatrie 
 

Psychische Störungen zählen in Deutschland inzwischen zu den am wei-

testen verbreiteten Erkrankungen. Rund 28 Prozent der erwachsenen Be-

völkerung sind in Deutschland von einer psychischen Erkrankung betrof-

fen (Jacobi/Höfler et al. 2016). Zwischen ein und zwei Prozent der Er-

wachsenenbevölkerung leiden an einer schweren psychischen Erkran-

kung (Gühne et al. 2015, S. 415). 

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 zeigt, dass nur 19 Prozent der 

psychisch Erkrankten in den letzten zwölf Monaten zu Leistungserbrin-

gern Kontakt aufgenommen haben (Mack et al. 2014, S. 296). Angststö-

rungen, gefolgt von affektiven Störungen (insbesondere Depressionen) 

und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum gehören zu 

den häufigsten Erkrankungen. 

Psychisch Kranke werden gesetzlich häufig mit Körper-, Sinnes- und 

geistig Behinderten gleichgestellt. Sie werden deshalb auch als seelisch 

Behinderte bezeichnet (Elgeti 2020, S. 75). Der Teilhabebericht der Bun-

desregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen spricht von psychischer Behinderung (Deutscher Bundestag 2021). 
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Behinderte sind nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) 

 
„Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert“ (§ 3 BGG). 

 

Ferner können Menschen mit Behinderung in verschiedene Teilgruppen 

untergliedert werden. Häufig spielt bei der Kategorisierung der Grad der 

Beeinträchtigung eine Rolle (z. B. Menschen mit Beeinträchtigungen, 

Menschen mit Behinderungen, Menschen mit anerkannter Schwerbehin-

derung; Deutscher Bundestag 2021, S. 20–29). 

Die Umfrage unter 22.065 Privathaushalten im Oktober 2020 im Rah-

men der Teilhabebefragung des dritten Teilhabeberichts der Bundesre-

gierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 

weist auf einen hohen Anstieg der Anzahl der Menschen mit einer psychi-

schen Behinderung hin (Deutscher Bundestag 2021). Im Zeitraum 2009 

bis 2017 ist die Gruppe der Menschen mit einer psychischen Behinderung 

um 47 Prozent (von 433.000 auf 644.000 Personen, hochgerechnete 

Zahlen) angestiegen. Die Anzahl der Menschen mit einer anerkannten 

Schwerbehinderung ist im gleichen Zeitraum um neun Prozent angestie-

gen (ebd.). 

Der Anteil von Frauen (53 Prozent) und Männer (47 Prozent) unter den 

Personen mit einer psychischen Behinderung war im Jahr 2017 ungefähr 

gleich groß (Deutscher Bundestag 2021, S. 35). 16 Prozent der Personen 

mit einer psychischen Behinderung waren unter 45 Jahre alt, 54 Prozent 

waren zwischen 45 und 64 und 29 Prozent über 65 Jahre alt. 

Die Einschätzung, dass die Prävalenz von psychischen Erkrankungen 

in Deutschland ansteigt, findet auch in anderen Studien Erwähnung 

(Deutscher Bundestag 2021; SVR 2018, S. 686–688). Nach Analysen des 

Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen gibt es allerdings keine Belege für eine Zunahme der tatsäch-

lichen Prävalenz psychischer Erkrankungen (SVR 2018, S. 688–689). 

Stattdessen werden andere Gründe für den vermeintlichen Trend auf-

geführt, wie eine andere Wahrnehmung und eine gestiegene Sensibilität 

gegenüber psychischen Erkrankungen in der Bevölkerung, eine teilweise 

Entstigmatisierung psychischer Krankheiten, eine korrektere oder/und 

häufigere Diagnosestellung, verbesserte Therapieangebote und ein ver-

ändertes Hilfesuchverhalten seitens der Betroffenen. 

Auch in den im Rahmen dieser Branchenanalyse durchgeführten Ex-

pert*innen-Interviews wurde angenommen, dass die Anzahl von Perso-

nen mit psychischen Störungen, die Leistungen der ambulanten Psychi-
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atrie in Anspruch nehmen, zunimmt. Das trifft insbesondere auf die 

Gruppe der jüngeren Klient*innen zu. Die Entwicklungen hinsichtlich jun-

ger Klient*innen spielt für die Versorgung eine besondere Rolle, da psy-

chische Erkrankungen insbesondere an der Schwelle zum Erwachsen-

werden diagnostiziert werden. 

Psychische Erkrankungen bedingen hohe volkswirtschaftliche Kosten. 

Das Statistischen Bundesamtes gibt an, dass die Krankheitskosten, die 

aufgrund psychischer Störungen und Verhaltensstörungen entstanden 

sind, sich im Jahr 2015 auf 44,4 Milliarden Euro beliefen (Statistisches 

Bundesamt 2019, S. 154). 

Ferner fasst die Gesellschaft aus verschiedenen Quellen zusammen, 

dass im Jahr 2019 17 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage durch eine psy-

chische Erkrankung verursacht wurden und die Dauer von Krankschrei-

bungen aufgrund psychischer Erkrankungen durchschnittlich bei 43 Ta-

gen liegt. Psychische Erkrankungen sind mit 42 Prozent auch der häu-

figste Grund für Frühverrentungen. 

Die Gesamtkosten aufgrund psychischer Erkrankungen – bestehend 

aus den direkten Kosten für die medizinische Versorgung und Sozialleis-

tungen und den indirekten Kosten (z. B. durch Produktivitätseinbußen) – 

werden nach Angaben der Europäischen Kommission in Deutschland auf 

etwa 147 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt (4,8 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts; a. a. O., S. 3). 

Psychische Erkrankungen bedeuten darüber hinaus eine große Belas-

tung für die Betroffenen und sind mit erheblichen Einschränkungen der 

Lebensqualität verbunden. Die Lebenserwartung von Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen ist um zehn Jahre verkürzt (Schneider et al. 

2019). 

Neben den Belastungen durch die Krankheitssymptomatik sind schwer 

psychisch kranke Menschen außerdem von gesellschaftlicher Exklusion 

bedroht (Deutscher Bundestag 2021, S. 90; Elgeti 2020, S. 75–77; Gerlin- 

ger/Prestin/Schmid 2019, S. 5). Psychisch Kranke sind vom Arbeitsmarkt 

teilweise ausgeschlossen. 

In der Teilhabebefragung der Bundesregierung antworteten 35 Pro-

zent (im Alter von 16 bis unter 65 Jahren) mit schweren seelischen oder 

psychischen Problemen, dass sie zum Kreis der Nichterwerbspersonen 

gehören. Weitere 14 Prozent gaben an, arbeitslos zu sein (Deutscher 

Bundestag 2021, S. 241 und 244). Psychische Erkrankungen gehen des-

halb auch häufig mit einer Armutsgefährdung einher (Steinhart 2017, 

S. 6). 

In den Expert*innen-Gesprächen wurde darauf verwiesen, dass Ko- 

morbidität bei psychischen Störungen, d. h. das gleichzeitige Vorliegen 

mehrerer (chronischer) Krankheiten, von wachsender Bedeutung ist. Die 
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Krankheitsbilder der Klient*innen werden zunehmend komplexer, facet-

tenreicher und schwerwiegender. Mit zunehmenden Schweregrad der Er-

krankung steigt auch der Leistungsbedarf der Klient*innen. In der Befra-

gung im Rahmen dieser Branchenstudie stimmen 67 Prozent der Teilneh-

mer*innen der Aussage „eher zu“ oder „voll zu“, dass die Krankheiten der 

Klient*innen vielfältiger und/oder schwerwiegender geworden sind.4 

 

Sozialpsychiatrischen Dienste 

In Bezug auf die Klientel der Sozialpsychiatrischen Dienste ist festzustel-

len, dass die Dienste in erster Linie für die Betreuung und Beratung von 

Menschen mit psychischen und sozialen Problemen sowie von deren An-

gehörigen und anderen um sie besorgten Personen zuständig sind. Hier-

unter fallen chronisch und schwer psychisch Erkrankte, z. B. mit chronisch 

verlaufenden Psychosen, schweren Abhängigkeitserkrankungen und 

schweren Persönlichkeitsstörungen. Hier ist insbesondere die Klientel 

von Bedeutung, die vom Regelsystem (noch) nicht erreicht wird. Zum Teil 

erkennen die Betroffenen die Erkrankung selbst nicht und akzeptieren die 

Behandlung nicht (Obert 2001, S. 271). 

Nach Angaben der Interviewpartner*innen steigt die Zahl der durch die 

Sozialpsychiatrischen Dienste versorgten Menschen stetig. Vermehrt 

werden auch junge Erwachsene unter 25 Jahren betreut. In den Ex-

pert*innen-Interviews wurden als Gründe hierfür genannt, dass die Psy-

chiatrie heute als weniger abschreckend wahrgenommen und somit eher 

Hilfe in Anspruch genommen wird. Zudem sorgen weniger festgelegte Be-

rufswege, bei denen viele individuelle Entscheidungen notwendig sind, 

dafür, dass junge Leute eher verunsichert sind und Unterstützung benöti-

gen. 

Zusätzlich führt die zunehmende Vereinsamung älterer Menschen 

dazu, dass die Zahl der Hilfesuchenden zunimmt. Außerdem führt nach 

Meinung der interviewten Expert*innen die Wohnungsnot in vielen Regi-

onen zu erhöhten Bedarfen. Auffällig ist auch, dass Einrichtungen für 

Menschen ohne Obdach sehr stark von Menschen mit schweren psychi-

schen Störungen in Anspruch genommen werden. Die Betreuung dieser 

Menschen durch Sozialpsychiatrische Dienste in diesen Einrichtungen ist 

eine große Herausforderung, da dort eine Vielzahl schwerkranker Men-

schen Hilfeleistungen ablehnen. Da trotz der Zunahme von Hilfesuchen-

den kein Personalzuwachs zu verzeichnen ist, wird die Betreuungsdichte 

geringer. 

 
4 Auf die Antwortkategorie „stimme nicht zu / stimme überhaupt nicht zu“ entfallen 

15 Prozent der Antworten, auf „teils/teils“ entfallen elf Prozent der Antworten, auf die 

Antwortkategorie „weiß nicht / keine Angaben“ sieben Prozent der Antworten. 
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Nach Meinung der interviewten Expert*innen hat außerdem eine Ver-

schiebung der Krankheitsbilder bzw. zugrundlegenden Störungen bei der 

Klientel der Sozialpsychiatrischen Dienste stattgefunden. Während die 

Zahl der schweren Neurosen und affektiven Störungen in etwa gleichge-

blieben ist, gibt es ein deutliches Wachstum bei depressiven und Border-

line-Störungen. Zum Teil wird die Zunahme von depressiven Störungen 

auf die Covid-19-Pandemie zurückgeführt. 

Hinzu kommen in den letzten Jahren vermehrt Klient*innen mit Befind-

lichkeitsstörungen. Zwar gelten diese nicht als psychische Krankheit und 

entfallen damit auch nicht in den Aufgabenbereich der Tätigkeiten der So-

zialpsychiatrischen Dienste, aufgrund ihrer Niedrigschwelligkeit sind die 

Dienste aber dennoch für die Betroffenen eine wichtige Anlaufstelle. 

Eine deutschlandweite Statistik über die Anzahl der Klient*innen der 

Sozialpsychiatrischen Dienste liegt nicht vor. In der Landespsychiatrie- 

berichterstattung für Niedersachsen wird aber z. B. angegeben, dass die 

35 Sozialpsychiatrischen Dienste im Jahr 2020 insgesamt 43.714 Men-

schen mit psychischen Erkrankungen betreuten, davon etwa drei Viertel 

im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Am häufigsten waren Klient*innen 

mit der Diagnose „affektive Störung“ (ca. 18 Prozent), gefolgt von Kli-

ent*innen ohne angebbare psychische Störung (ca. 17 Prozent). Mit 

49 Prozent wurden etwas weniger Frauen als Männer betreut (Lingnau/ 

Laiberandt/Stegbauer 2021, S. 17). 

Für Hamburg werden im Psychiatriebericht für 2017 10.649 Klient*in-

nen in den sieben Sozialpsychiatrischen Diensten angegeben, ein Ver-

gleich mit den Vorjahren ist aufgrund einer Softwareumstellung und der 

damit verbundenen Erfassung der Daten nicht möglich. Es wird allerdings 

von einem Anstieg der Fallzahlen berichtet (Freie und Hansestadt Ham-

burg 2019, S. 59). 

Ältere Daten liefert der Thüringer Psychiatriebericht, der auf Grundlage 

einer Hochrechnung für 2010 15.000 Klient*innen angibt, die in 23 Sozi-

alpsychiatrischen Diensten beraten, behandelt und betreut wurden. Der 

Frauenanteil betrug hier 52 Prozent und hatte damit seit 2000 von 47 Pro-

zent zugenommen. Knapp 85 Prozent fielen in die Altersgruppe 18 bis 64 

Jahre (Jaschke et al. 2012, S. 44 f.). 

 

Sucht- und Drogenhilfe 

Hinsichtlich der Klientel der Sucht- und Drogenhilfe existieren Angaben 

zur Prävalenz von Sucht und Drogenmissbrauch in Deutschland nur für 

den Bereich der illegalen Drogen. Basierend auf Hochrechnungen des 

Bevölkerungssurvey „Epidemiologische Suchtsurvey (ESA)“ aus dem 

Jahr 2018 haben in Deutschland 30 Prozent der Erwachsene zumindest 

einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert, acht Prozent davon 
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in den letzten zwölf Monaten und drei Prozent in den letzten 30 Tagen 

(Karachaliou et al. 2022, S. 6). 

Der Anteil der Männer unter den Klient*innen der ambulanten Sucht- 

und Drogenhilfe ist in Hinblick auf alle Hauptdiagnosen deutlich höher als 

der Anteil der Frauen. Das Geschlechterverhältnis beträgt z. B. beim pa-

thologischen Glücksspielverhalten 7:1, bei Cannabinoiden 5:1 und bei Al-

kohol 2:1 (Scharzkopf et al. 2021, S. 24). 

Im Bevölkerungssurvey wurden insbesondere Indikatoren zum klinisch 

relevanten bzw. problematischen Drogenkonsum erhoben. Demnach la-

gen die Prävalenzen für Cannabismissbrauch bzw. -abhängigkeit bei je-

weils 0,6 Prozent der Gesamtbevölkerung, der Missbrauch und die Ab-

hängigkeit hinsichtlich Amphetamine oder Methamphetaminen bei 

0,1 Prozent bzw. 0,2 Prozent und der Missbrauch und die Abhängigkeit 

von Kokain bei 0,1 Prozent (Karachaliou 2022, S. 7, mit Verweis auf At-

zendorf et al. 2019 und Seitz et al. 2019). 

Nach Angaben der deutschen Suchthilfestatistik für das Jahr 2020 sind 

die häufigsten Hauptdiagnose bei Klient*innen im ambulanten Bereich der 

Sucht- und Drogenhilfe (Schwarzkopf et al. 2021, S. 145): 

• alkoholbezogene Störungen (48 Prozent) 

• Störungen im Zusammenhang mit Cannabinoiden (20 Prozent) 

• opioidbezogene Störungen (10 Prozent) 

• Problemen aufgrund des Konsums von Stimulanzien (7 Prozent) 

• pathologisches Glücksspielverhalten (5 Prozent) 

• Probleme aufgrund anderer psychotroper Substanzen (4 Prozent) 

• Kokainabhängigkeit (3 Prozent) 

• exzessive Mediennutzung (1 Prozent) 

 

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich im ambulanten Bereich der 

Sucht- und Drogenhilfe ein Rückgang opioidbezogener Störungen und 

pathologischen Spielens sowie eine Zunahme von kokain- und stimulan-

zienbezogenen Störungen und Störungen in Folge des Konsums anderer 

psychotroper Substanzen. Cannabinoidbezogene Störungen verzeichnen 

eine leichte, aber stetige Zunahme. Der Anteil von alkoholbezogenen Stö-

rungen ist etwa gleichbleibend (a. a. O., S. 98). 

Zusätzlich existieren häufig suchtbezogene Komorbiditäten bei den Kli-

ent*innen. Klient*innen mit stimulanzienbezogenen Störungen konsumie-

ren z. B. (in missbräuchlicher oder abhängiger Weise) zusätzlich Alkohol 

(26 Prozent), Cannabis (42 Prozent) und Tabak (24 Prozent). Bei der Kli-

entel mit der Hauptdiagnose opioidbezogene Störungen existieren zu-

sätzlich Einzeldiagnosen in Bezug auf Alkohol (23 Prozent), Cannabino-

ide (27 Prozent), Kokain (19 Prozent) und Tabak (29 Prozent; a. a. O., 

S. 22). In den Expert*innen-Interviews im Bereich der Sucht- und Drogen-
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hilfe wurde darauf verwiesen, dass die Anzahl der Doppeldiagnosen in 

den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. 

Im Jahr 2020 haben in 854 Einrichtungen der ambulanten Sucht- und 

Drogenhilfe 315.586 Betreuungen (ohne Einmal-Kontakte) stattgefunden. 

87 Prozent der Maßnahmen der ambulanten Einrichtungen entfielen auf 

den Bereich Beratung und Betreuung. Zu diesem Bereich gehören vor 

allen die Sucht- und Drogenberatung, die psychosoziale Begleitung sub-

stituierter Menschen, niedrigschwellige Hilfen und Leistungen im Bereich 

Prävention und Frühintervention. Neun Prozent der Maßnahmen entfielen 

auf den Bereich Suchtbehandlung. Dazu gehören ambulante medizini-

sche Rehabilitation und Nachsorge sowie ambulant Betreutes Wohnen. 

Die Hälfte der Betreuten kommt ohne Vermittlung Dritter über Selbst-

meldungen in die ambulanten Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe. 

Weitere wichtige Zugangswege bilden Vermittlungen über Polizei/Justiz/ 

Bewährungshilfe (10 Prozent), das soziale Umfeld (9 Prozent) sowie all-

gemeine oder psychiatrische Krankenhäuser und ärztliche oder psycho-

therapeutische Praxen (jeweils 6 Prozent; a. a. O., S. 34). 29 Prozent der 

in ambulanten Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe betreuten Kli-

ent*innen wurden im Jahr 2020 nach Betreuungsende in andere Einrich-

tungen weitervermittelt, die meisten davon erhielten eine Suchtbehand-

lung (68 Prozent; a. a. O., S. 41). 

 

Psychiatrische häuslicher Krankenpflege 

Zur Zahl der Inanspruchnahmen von psychiatrischer häuslicher Kranken-

pflege konnten keine statistischen Angaben gefunden werden. Generell 

kann die psychiatrische häusliche Krankenpflege bei einer Vielzahl von 

Diagnosen verordnet werden. Hierzu gehören z. B. Schizophrenie, ver-

schiedene wahnhafte Störungen, manische Episoden, bipolare affektive 

Störungen, Angststörungen, Zwangshandlungen, posttraumatische Be-

lastungsstörungen und verschiedene Formen der Demenz. 

Eine Studie zur sozialpsychiatrischen Versorgungssituation in der Re-

gion Hannover kommt zu dem Ergebnis, dass die verordneten Diagnosen 

der Klient*innen der teilnehmenden ambulanten psychiatrischen Pflege-

dienste zu 67 Prozent manischen Episoden, bipolaren affektiven Störun-

gen, depressiven Episoden und rezidivierenden depressiven Störungen 

und zu 33 Prozent Schizophrenie, schizotypen oder schizoaffektiven Stö-

rungen und anhaltenden oder induzierten wahnhaften Störungen zuge-

ordnet werden können (Tschinke et al. 2022, S. 28 f.). 

Die Expert*innen-Interviews in dem Bereich der psychiatrischen häus-

lichen Krankenpflege belegen, dass auch hier die Klientel sich geändert 

hat und vermehrt schwerkranke Personen mit komplizierteren Diagnosen 

im Rahmen der psychiatrischen Krankenpflege betreut werden. Darüber 
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hinaus wurde auch hier darauf hingewiesen, dass die Klientel jünger ge-

worden ist. Die Interviewpartner*innen gehen von einem ungefähr gleich 

hohen Anteil von Frauen und Männer unter den Klient*innen aus. 

 

 

1.5 Anzeichen einer Unterversorgung von 
psychisch Kranken 
 

Psychische Erkrankungen unterscheiden sich bei den betroffenen Perso-

nen hinsichtlich Dauer, Chronizität, Verlauf, Beschwerdeintensität und 

Schweregrad der resultierenden Beeinträchtigungen sowie subjektiven 

Akzeptanz der Behandlungsbedürftigkeit und Akzeptanz der zur Verfü-

gung stehenden Behandlungsmaßnahmen (BPtK o. J., S. 3). Aus der in-

dividuellen Lage der Betroffenen ergibt sich ein unterschiedlicher Versor-

gungs- und Behandlungsbedarf. 

Die Ergebnisse aus unseren Expert*innen-Interviews weisen darauf 

hin, dass insbesondere schwer psychisch Kranke die Versorgungsleistun-

gen teilweise nicht in Anspruch nehmen. Für Menschen mit einer schwe-

ren psychischen Erkrankung stellen die Zugangsmöglichkeiten und die 

Ausgestaltung des Regelsystems der gesundheitlichen Versorgung eine 

hohe Barriere dar, weil meist erwartet wird, dass sich die Betroffenen ei-

genständig bemühen, die Leistungen der Beratung, Betreuung oder Be-

handlung zu erhalten. Dazu sind sie allerdings nicht in allen Fällen in der 

Lage (siehe auch Steinhart/Wienberg 2016). 

Personen mit schweren psychischen Erkrankungen profitieren darüber 

hinaus ebenfalls weniger vom Angebot der niedergelassenen Ärzt*innen und 

Psychotherapeut*innen, weil sie das Angebot z. B. nicht (zuverlässig) wahr-

nehmen oder in den Praxen die Ressourcen für ihre aufwendige Behandlung 

fehlen (Steinhart 2017, S. 6). Auch die Teilhabebefragung der Bundesregie-

rung zeigt auf, dass Menschen mit schweren psychischen Problemen eine 

Behandlungslücke erfahren (Deutsche Bundesregierung 2021). 

Gesprächspartner*innen wiesen im Rahmen unserer Expert*innen-In-

terviews ferner darauf hin, dass zum einen weniger Behandlungsbedürf-

tige die Leistungen stärker und eher in Anspruch nehmen als stärker Be-

handlungsbedürftige und dass zum anderen eine angebotsinduzierte 

Nachfrage existiert, d. h. dass Leistungen, die eigentlich benötigt werden, 

nicht nachgefragt werden, weil das Angebot hierzu nicht existiert. 

Des Weiteren zeigen Studien auf, dass ein Zusammenhang zwischen 

der Versorgungsdichte und der Inanspruchnahme von Leistungen von 

niedergelassenen Ärzt*innen und Therapeut*innen existiert: In Regionen 

mit sehr hohen psychotherapeutischen Versorgungsdichten liegt z. B. der 

Anteil der Personen mit einer depressiven Symptomatik, der sich behan-
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deln lässt, etwa 15 Prozent höher als in Regionen mit einer geringen Ver-

sorgungsdichte (Rommel et al. 2017, S. 3). 

Allerdings sollte einschränkend angemerkt werden, dass solche Zu-

sammenhänge nur für Personen mit diagnostizierten psychischen Störun-

gen gelten, nicht aber für Personen ohne Diagnose: Zwischen Arztdichte 

und den durchschnittlichen Prävalenzraten und auch den Prävalenzraten 

von besonders belastenden und beeinträchtigten Fällen mit psychischen 

Störungen besteht kein signifikanter Zusammenhang (Jacobi/Becker 

et al. 2016, S. 4 f.). 

Bestimmte Gruppen der Bevölkerung gelten als besonders vulnerabel 

dem Risiko einer Unterversorgung ausgesetzt zu sein. Hinzu kommt, dass 

zum Teil eine vermehrte Häufigkeit von psychischen Krankheiten unter 

marginalisierten Gruppen existiert: So wird die Prävalenz von (schweren) 

psychischen Erkrankungen bei Menschen in Strafhaft oder bei wohnungs-

losen Menschen auf über 70 Prozent eingeschätzt (Steinhart 2017, S. 4). 

Gleichzeitig gibt es für diese Gruppen ein vergleichsweises geringes 

Leistungsangebot. Zusätzlich wird auch davon ausgegangen, dass für ag-

gressive oder gewalttätige Klient*innen Hilfsangebote nicht ausreichend 

zur Verfügung stehen (Schu et al. 2017, S. 50). Ebenfalls erfahren psy-

chisch Kranke im höheren Lebensalter häufig keine bedarfsgerechte Ver-

sorgung. 

Eine Lücke existiert ferner hinsichtlich der psychiatrischen Versorgung 

für Menschen mit Migrationshintergrund (Arnemann 2017; Schu et al. 

2017, S. 22). Der ungedeckte Versorgungsbedarf ist hier vor allem auf 

Sprachbarrieren zurückzuführen, ergibt sich aber in Teilen auch aus dem 

Fehlen eines kultursensiblen Angebots. Erschwerend kommt hinzu, dass 

psychische Erkrankungen in einigen Kulturen tabuisiert und schambe-

setzt sind (Arnemann 2017, S. 6 und S. 23). 

Asylbewerber*innen haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) im Allgemeinen in den ersten 15 Aufenthaltsmonaten lediglich 

Anspruch auf die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzu-

stände (§ 4 AsylbLG). Gerade Asylbewerber*innen haben jedoch häufig 

Fluchterfahrungen erleben müssen, die vermehrt mit posttraumatischen 

Belastungsstörungen einhergehen und deshalb einer besonderen psychi-

atrischen Versorgung bedürfen (Arnemann 2017, S. 7 f.). 

In der im Rahmen der Branchenstudie durchgeführten Befragung stim-

men nur vier Prozent der Befragten der Aussage zu, dass es genug An-

gebote für spezifische Gruppen in der Bevölkerung (z. B. Flüchtlinge, Ob-

dachlose) gibt. Dagegen stimmen 66 Prozent der Antwortenden der Aus-

sage „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu. Nur ein Viertel der Befragten 

stimmt der Aussage zu, dass die Klient*innen durch die Leistungen be-

darfsgerecht versorgt sind, während 46 Prozent ihr nicht zustimmen. 
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2. Politische und rechtliche 
Rahmensetzungen in der 
ambulanten Psychiatrie 
 

Die Entwicklungen im Bereich ambulante Psychiatrie sind eng verknüpft 

mit medizinischen Erkenntnissen, politischen Kontexten und gesellschaft-

lichen Wertvorstellungen, die entsprechende gesetzliche Regelungen be-

einflusst haben. 

Bis in die 1960er Jahre wurden psychisch kranke Menschen überwie-

gend stationär in großen Landeskrankenhäusern, meist abseits von Städ-

ten, behandelt. Der Aufenthalt der Patient*innen war meist langfristig aus-

gelegt und die Stationen wurden überwiegend geschlossen geführt. Die 

Krankenhäuser wiesen häufig eine mangelhafte Versorgungsqualität und 

eine unzureichende personelle Ausstattung auf (SVR 2018, S. 686 f.). 

Seitdem wurden eine Reihe von verschiedenen Reformprozessen für die 

adäquate Versorgung psychisch kranker Menschen eingeleitet, die auch 

die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie grundlegend geprägt ha-

ben. 

Ein erster Wendepunkt in Richtung Enthospitalisierung und Deinstitu-

tionalisierung leitete der Bericht der Psychiatrie-Enquete-Kommission im 

Jahr 1975 mit dem Titel „Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bun-

desrepublik Deutschland“ ein (Deutscher Bundestag 1975). Der Bericht 

forderte den Abbau der stationären Bettenzahlen in den großen Landes-

krankenhäusern sowie eine Liegezeitverkürzung und den Ausbau von teil-

stationären und ambulanten Behandlungsmöglichkeiten für psychisch 

kranke Menschen. 

Psychisch Kranke sollten bedarfsgerecht und wohnortnahe versorgt 

werden. Darüber hinaus wurde eine rechtliche Gleichstellung somatisch 

und psychisch Kranker gefordert. Die Empfehlungen der Psychiatrie-En-

quete-Kommission wurden in den Folgejahren bundesseitig und in den 

Bundesländern aufgegriffen. Reformprogramme und Modellprojekte wur-

den vom Bund eingeleitet und die Erkenntnisse der Enquete spiegelten 

sich auch in den Psychisch-Kranken-Gesetzen der Bundesländer wider. 

Gesetze wurden z. B. dahingehend geändert, dass die Selbstbestim-

mungsfähigkeit von psychisch kranken Menschen durch Hilfs- und Unter-

stützungsangeboten sowie therapeutische Ansätze stärker Beachtung 

findet und Zwangsbehandlungen weitgehend unterbleiben sollten. 

Im Nachgang der „Deklaration von Helsinki“ der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) im Jahre 2005, die sich das Ziel gesetzt hatte, die psychi-

sche Gesundheit in den Fokus gesundheitspolitischer Debatten zu stel-

len, haben sich Deutschland und andere europäische Mitgliedstaaten auf 
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Prinzipien und Ziele hinsichtlich psychischer Gesundheit in einem ge-

meinsamen Aktionsplan geeinigt. 

Dieser wurde in einem Grünbuch (2005) und einem Weißbuch (2007) 

festgeschrieben und beinhaltete einen Fokus auf die Prävention psychi-

scher Erkrankungen und eine Verbesserung der Lebensqualität psy-

chisch kranker und geistig behinderter Menschen durch soziale Integra-

tion sowie den Schutz ihrer Rechte und Menschenwürde (Schulz et al. 

2007, S. 30). 

Als richtungweisend erwies sich auch die UN-Behindertenrechts- 

konvention (UN-BRK) aus dem Jahr 2006, die 2009 in Deutschland über-

nommen worden ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention stärkte die 

Selbstbestimmungsfähigkeit von psychisch kranken Menschen ferner und 

hat zu verschiedenen gesetzlichen Änderungen in Deutschland geführt. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit in den Einrichtungen der am-

bulanten Psychiatrie bilden verschiedene Bücher der Sozialgesetzge-

bung (fortan SGBs), die vor allem die Rahmenbedingungen der Leis-

tungsgewährung festlegen, sowie weitere Gesetze auf Bundesebene und 

verschiedene Landesgesetze. Eines der bedeutendsten Gesetze auf 

Bundesebene der letzten Jahre hinsichtlich der Versorgung psychisch 

Kranker war das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das im Jahre 2016 ver-

abschiedet wurde (vgl. Kasten). 

 

 

Das Bundesteilhabegesetz 

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben der UN-Behindertenrechts- 

konvention wurde in Deutschland u. a. das Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) verabschiedet. Das Bundesteilhabegesetz (vollständige 

Bezeichnung: Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen) soll Menschen mit Behinderungen zu 

mehr Teilhabe und individueller Selbstbestimmung verhelfen. Als 

Zielgruppe werden explizit auch Menschen mit Abhängigkeitser-

krankungen genannt. Das Gesetz soll in vier Reformstufen (Inkraft-

treten 2017, 2018, 2020 und 2023) bestehende andere Gesetze re-

formieren (Beta Institut 2022). 

Inhalte des Bundesteilhabegesetzes betreffen die Bereiche Präven-

tion, Durchführung eines Teilhabeplanverfahren / Erstellung eines 

Teilhabeplans und eine unabhängige Teilhabeberatung (auch durch 

Personen, die ebenfalls von einer Behinderung betroffen sind – so-

genanntes „peer counseling“), sowie die Neuausrichtung verschie-

dener Leistungen (Budget für Arbeit, Teilhabe an Bildung etc.). 

Auf den Bereich des Betreuten Wohnens wirkt dabei insbesondere, 

dass es zu einer Trennung von Leistungen der Grundsicherung (Le-
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benshaltung und Unterkunft) und Fachleistungen kommt. Die neue 

Rechtslage gibt vor, dass Beträge für die Grundsicherung direkt auf 

das Konto der Betroffenen überwiesen werden und diese dann die 

Kosten (z. B. für Essensversorgung und Miete) den Leistungsträ-

gern bezahlen. 

Mit der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 

2020 sind ferner die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten 

Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (sogenannte Ein-

gliederungshilfe) nicht mehr Gegenstand der Sozialhilfe. Im Rah-

men des persönlichen Budgets kann dem*der Betroffenen auf An-

trag für die Dauer von sechs Monaten ein Geldbetrag zur Verfügung 

gestellt werden, mit dem die Eingliederungshilfeleistungen und an-

dere Leistungen finanziert werden. 

Des Weiteren wurde durch das Bundesteilhabegesetz das Verfah-

ren zur Bedarfsermittlung (Verwaltungsverfahren) reformiert. Es 

existieren ein Teilhabeplanverfahren und ein Gesamtplanverfahren. 

Der Teilhabeplan beinhaltet die bei den Kostenträgern eingegange-

nen Anträge sowie das Ergebnis der Zuständigkeitserklärung, ein 

Überblick über die beteiligten Träger sowie gutachterliche Stellung-

nahmen und die festgestellten Bedarfe (Stock et al. 2020). 

Das Gesamtplanverfahren beinhaltet die Wünsche des Leistungs-

berechtigten, die Bedarfsermittlung, Inhalt, Umfang und Dauer der 

Leistungen sowie Maßstäbe und Kriterien der Wirkungskontrolle 

und deren Überprüfung. Durch die Wirkungsorientierung sollen die 

Leistungen zugleich ökonomisch und nutzbringend sein. Allerdings 

ist die Wirkungsabsicht nicht genau definiert und Neckien (2021) 

merkt an, dass damit eine Ausrichtung der Wirkungsabsicht sowohl 

an betriebswirtschaftlichen Zielen als auch an Teilhabezielen mög-

lich ist. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber auf Trägerebene die Mög-

lichkeit vor, einen Leistungserbringer anlassbezogen hinsichtlich 

der „Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit 

der erbrachten Leistungen“ (§ 128 SGB IX) zu überprüfen. 

 

 

Neben der Bundesgesetzgebung initiieren die Bundesregierung und ent-

sprechende Ministerien Bundesmodellprojekte und -programme im Be-

reich der ambulanten psychiatrischen Versorgung. 

Daneben ist die Ausgestaltung der ambulanten psychiatrischen Ver-

sorgung weitgehend Ländersache und wird im Rahmen von Landesge-

setzen und anderen Durchführungsbestimmungen sowie Landespsychi-

atrieplänen festgeschrieben. Diese beinhalten die Grundsätze der psychi-
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atrischen Versorgung, die Zielgruppen, die Funktionsbereiche (z. B. Diag-

nostik, Therapie, Rehabilitation, gesellschaftliche Eingliederung ect.) so-

wie Leistungen und Maßnahmen (z. B. hinsichtlich niedergelassener 

Ärzt*innen, Institutsambulanzen, Sozialpsychiatrische Dienste). 

Verschiedene Bundesländer haben Psychisch-Kranken-Gesetze 

(PsychKG) verabschiedet, die die Versorgungssicherheit und Schutz-

maßnahmen für psychisch kranke Menschen (z. B. in Bezug auf Unter-

bringung zur Gefahrenabwehr, ärztlichen Zwangsbehandlung) beinhal-

ten. Allerdings besteht für die in den Psychisch-Kranken-Gesetzen ge-

nannten Hilfen kein einklagbarer Rechtsanspruch. 

69 Prozent der Antwortenden der Befragung im Rahmen dieser Bran-

chenstudie empfinden (geplante) gesetzliche Veränderungen als „rele-

vant / sehr relevant“ für ihre Geschäftsführung. Auf die Antwortkategorie 

„weniger relevant / nicht relevant“ entfallen dagegen nur acht Prozent der 

Antworten. 77 Prozent der Teilnehmenden schätzen politischen Entschei-

dungen (auf kommunaler, Landes- oder nationaler Ebene) für Geschäfts-

führung als „relevant / sehr relevant“ ein. Auf die Antwortkategorie „weni-

ger relevant / nicht relevant“ entfallen acht Prozent der Antworten (vgl. 

Abbildung 1 in Kapitel 4). 

 

Sozialpsychiatrische Dienste 

Wichtige Impulse zur Gründung Sozialpsychiatrischer Dienste setzten die 

Psychiatrie-Enquete des Deutschen Bundestages von 1975 und die Emp-

fehlungen einer Expertenkommission der Bundesregierung von 1988 (El-

geti/Albers 2010), die die Sozialpsychiatrischen Dienste als „Baustein der 

allgemeinpsychiatrischen Versorgung“ sah. Ab Ende der 1970er Jahre 

wurden in Deutschland modellhaft Sozialpsychiatrische Dienste einge-

richtet (Melchinger 2008). 

Als Aufgaben wurden die Beratung chronisch psychisch Kranker und 

Behinderter, Vorsorge, Gewährung nachgehender und intervenierender 

Hilfen und ggf. die Veranlassung und Durchführung von Unterbringungen 

benannt. Eine medizinische und soziale Abklärung sollte ebenfalls durch 

die Dienste erfolgen. Im Rahmen der Arbeit sollten Sprechstunden und 

Hausbesuche angeboten werden. Außerdem wurde den Sozialpsychiat-

rischen Diensten eine Initiativrolle bei der Gründung von notfallpsychiatri-

schen Diensten und Kriseninterventionsdiensten zugeschrieben. 

Als Zielgruppe der Tätigkeiten Sozialpsychiatrischer Dienste wurden 

Behandlungsbedürftige genannt, die durch das Regelsystem nicht er-

reicht werden. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Beschäftigten soll-

ten die Sozialpsychiatrischen Dienste aus multiprofessionellen Teams un-

ter ärztlicher Leitung bestehen (Deutscher Bundestag 1990). 
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Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Sozialpsychiatrischen 

Dienste in Deutschland sind die Gesetze über den Öffentlichen Gesund-

heitsdienst (ÖGDG) und die Psychisch-Kranken-Gesetze (PsychKG) auf 

Landesebene. Die Gesetze sind keine Leistungsgesetze, sodass zusätz-

lich Leistungsstandards entwickelt werden müssen. Bis auf Thüringen ha-

ben alle Bundesländer ein Gesetz über den Öffentlichen Gesundheits-

dienst; in Thüringen existiert eine Verordnung über den Öffentlichen Ge-

sundheitsdienst. 

Mit Ausnahme des Saarlandes, wo Regelungen im Unterbringungsge-

setz getroffen wurden, gibt es in allen Bundesländern Psychisch-Kranken-

Gesetze (PsychKG). Bis auf das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-

Gesetz (BayPsychKHG), wo der Sozialpsychiatrische Dienst nicht er-

wähnt wird, definieren diese Gesetze die Aufgaben der Sozialpsychiatri-

schen Dienste. 

Für die praktische Ausgestaltung der Arbeit der Dienste spielten die 

Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung von 1988 

eine größere Rolle als die Gesetze, die allerdings für eine verstärkte Um-

setzung der Empfehlungen sorgten (Albers 2011, S. 1). 

Zum Zeitpunkt der Recherche (Sommer 2022) hat das Bundesteilha-

begesetz (BTHG) einen großen Einfluss auf die Arbeit der Sozialpsychi-

atrischen Dienste. Die Sozialpsychiatrischen Dienste werden im Gesetz 

jedoch nicht genannt, sodass sie auf ganz unterschiedliche Weise von 

den Kommunen bei der Umsetzung des Gesetzes eingebunden werden. 

Dies hat dazu geführt, dass die Diversität der Sozialpsychiatrischen 

Dienste noch mehr zugenommen hat. 

Wie oben dargestellt, hat das Bundesteilhabegesetz (BTHG) Verände-

rungen für die Eingliederungshilfe mit sich gebracht. In einigen Landkrei-

sen nimmt der Sozialpsychiatrische Dienst in der Folge nur noch wenig 

Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung von Eingliederungshilfen. In 

anderen Landkreisen dagegen übernimmt der Sozialpsychiatrische 

Dienst das gesamte Aufgabenfeld im Zuge der Umsetzung des Gesetzes, 

ohne dass es hier zu einer Aufstockung des Personals gekommen ist. 

 

Sucht- und Drogenhilfe 

Die Behandlung suchtkranker Menschen wurde durch die Anerkennung 

der Sucht als Krankheit durch das Bundessozialgericht im Jahr 1968 in 

die stationäre medizinische Versorgung und das Leistungsspektrum von 

ambulanten Praxen integriert. Die Leistungen, die heute hauptsächlich 

den ambulanten Einrichtungen für Sucht- und Drogenhilfe zugeordnet 

werden können, gehen in ihren Anfängen hingegen auf ehrenamtliche Tä-

tigkeiten (häufig im Zusammenhang mit eigener direkter oder indirekter 
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Betroffenheit) und Angebote der kirchlichen Fürsorge zurück und haben 

in den 1970er Jahren verstärkt Verbreitung gefunden. 

In Bezug auf die Soziale Arbeit in entsprechenden Einrichtungen der 

Sucht- und Drogenhilfe wurde schließlich eine Professionalisierung der 

Tätigkeiten angestrebt und die Sucht- und Drogenhilfe dem Feld der klas-

sischen Sozialarbeit und der kommunalen Daseinsvorsorge zugeordnet 

(Hansjürgens 2016, S. 1). 

Ansatzpunkte für die Leistungen der Einrichtungen waren in den 

1970er Jahren zunächst die Alkoholsucht gefolgt vom problematischen 

Heroinkonsum. Im Zeitverlauf wurde die Arbeit der Sucht- und Drogenhilfe 

auf weitere illegale Substanzen und andere Suchtformen ausgeweitet 

(Hansjürgens 2018, S. 6). 

Neben Veränderungen der fachlichen Grundlagen, die aus medizini-

schen oder therapeutischen Erkenntnissen resultieren, prägt eine Reihe 

von politischen und gesetzlichen Rahmensetzungen die Arbeit der ambu-

lanten Einrichtungen (DHS 2019c, S. 61–80; Sipp et al. 2022). Die Zu-

ständigkeit für Drogen- und Suchtpolitik ist zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen aufgeteilt. 

Auf Ebene der Bundesregierung und den Ministerien werden Bundes-

gesetze verabschiedet, Modellprojekte initiiert und bundesweite Kampag-

nen (z. B. Präventionskampagnen) gefahren. Das Betäubungsmittelge-

setz (BtMG) und Verwaltungsvorschriften über den Betäubungsmittelver-

kehr regeln den legalen Umgang mit Suchtmitteln und enthalten Sanktio-

nen für Betäubungsmitteldelikte. Die Betäubungsmittel-Verschreibungs-

verordnung (BtMVV) wirkt sich auf den Anspruch auf Leistungen in der 

Sucht- und Drogenhilfe aus (z. B. betäubungsmittelrechtliche Regelungen 

zur substitutionsgestützten Behandlung, Regelungen zu Drogenkonsum-

räumen). 

Für viele gesetzliche Regelungen wurden im Zuge der Covid-19-Pan-

demie vorübergehende Abweichungsmöglichkeiten eingeräumt, z. B. um 

die Versorgung von Substitutionspatient*innen während der Pandemie zu 

gewährleisten (Sipp et al. 2022, S. 24 f.). Das Thema Legalisierung von 

Cannabis zu Rauschzwecken wird seit 2020 intensiv im Bundestag dis-

kutiert. Laut Koalitionsvertrag 2021 will die Bundesregierung die kontrol-

lierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizen-

zierten Geschäften legalisieren (Werse 2022). 

In der Position des*der Drogenbeauftragten der Bundesregierung wird 

die Drogen- und Suchtpolitik koordiniert und weiterentwickelt. Die aktuelle 

„Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik“, die bereits seit dem 

Jahr 2012 gilt, betont die Bereiche Gesundheitsförderung und Prävention 

in der Sucht- und Drogenpolitik (Neumeier et al. 2022, S. 5 f.). 
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Die Leistungsgewährung von Beratungs- und Behandlungsleistungen 

für abhängigkeitserkrankte Menschen sind in verschiedenen SGBs, die 

gleichzeitig die Finanzierungsgrundlage darstellen, geregelt (vgl. Kapi-

tel 3). Die Abdeckung durch das SGB V (Gesetzliche Krankenversiche-

rung) und SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) hinsichtlich der 

Übernahme von Behandlungskosten aus Versicherungsleistungen er-

folgte vor dem Hintergrund der Anerkennung der Sucht als Krankheit im 

Jahr 1968 und kommt z. B. bei der ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) 

und der Nachsorge zum Tragen. 

Die Bundesländer sind für die Umsetzung der Bundesgesetze zustän-

dig und können im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen. Darüber hinaus beeinflussen sie die Sucht- und 

Drogenpolitik durch eigene Landesgesetze (Gesundheitsrecht, Strafvoll-

zug). Ein Bundesgesetz, dass Leistungen und Standards inhaltlich defi-

niert oder z. B. eine systematische Bedarfserhebung vorschreibt, existiert 

nicht (Hansjürgens/Schulte-Derne 2021, S. 250). 

Die Umsetzung der Drogen- und Suchtpolitik – insbesondere auch ihre 

Finanzierung – liegt damit überwiegend in der Verantwortung der Länder 

und Kommunen (Neumeier et al. 2022, S. 15; Sipp et al. 2022, S. 4). Sie 

bestimmen über die Zulassung von Drogen- und Suchtberatungsstellen, 

das Leistungsangebot sowie einer entsprechenden Finanzierung. So un-

terscheidet sich die Sucht- und Drogenhilfe zwischen und innerhalb der 

einzelnen Bundesländer mitunter erheblich (Höke et al. 2021, S. 8). 

Darüber hinaus spielen Vereinbarungen und Verfahrensabsprachen 

der Kostenträger für die ambulanten Einrichtungen in der Sucht- und Dro-

genhilfe eine Rolle. Zum Beispiel setzen Rahmenkonzepte von der Deut-

schen Rentenversicherung und den gesetzlichen Krankenkassen im Be-

reich der Nachsorge nach einer medizinischen Rehabilitation für Abhän-

gigkeitserkrankte den Leistungsrahmen hinsichtlich der Gruppengröße 

sowie der Anzahl und Dauer der Gesprächseinheiten fest. Von den Bun-

desländern werden zum Teil Mindeststandards hinsichtlich des Leistungs-

angebots und der Qualitätssicherung für Sucht- und Drogenberatungs-

stellen herausgegeben. 

 

Psychiatrische häusliche Krankenpflege 

In Bezug auf die geschichtliche Entwicklung im Bereich der psychiatri-

schen häuslichen Krankenpflege wurde im Zuge der Bestrebungen zur 

Enthospitalisierung und Dezentralisierung der Psychiatrie-Enquete-Kom-

mission psychisch Kranke mit Pflegebedarf in der zweiten Hälfte der 

1970er Jahre zunächst überwiegend von multiprofessionellen Teams der 

psychiatrischen Institutsambulanzen betreut. Später entstanden auch hier 
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neue Hilfsangebote, wie Tagesstätten, Kontakt- und Beratungsstellen, die 

psychiatrische Pflegeleistungen übernahmen (Anderl-Doliwa 2017). 

Das erste Modellprojekt für die psychiatrische häusliche Krankenpflege 

wurde im Jahr 1980 in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. In den 

Folgejahren entstanden aufgrund eigenständiger Länderregelungen ver-

schiedene Angebote im Bereich der psychiatrischen häuslichen Kranken-

pflege, die in den Inhalten der Pflegeleistungen zum Teil stark variierten 

(BAPP 2008, S. 2). Ab dem Jahr 2004 wurde die psychiatrische häusliche 

Krankenpflege im Rahmen der Integrierten (später Besonderen) Versor-

gung (§ 140a SGB V) und Modellvorhaben zur psychiatrischen oder psy-

chosomatischen Versorgung (§ 64b SGB V) weiterentwickelt und ausge-

baut (Anderl-Doliwa 2017; vgl. auch Kapitel 3). 

Im Jahr 2005 wurde die psychiatrische häusliche Krankenpflege erst-

malig in die Regelversorgung aufgenommen. Entsprechend § 37 SGB V 

kann die ambulante Pflege als Sonderfall der Krankenpflege zur Vermei-

dung und Verkürzung von Krankenhausaufenthalten und zur Sicherstel-

lung der Behandlung durch niedergelassene Ärzt*innen und Thera-

peut*innen verordnet werden. 

Grundlagen für die Erbringung von Leistungen der psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege ist die Richtlinie über die Verordnung von häus-

licher Krankenpflege (Häusliche Krankenpflege-Richtlinie, HKP), die vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) im Jahr 2005 erstmals be-

schlossen und seitdem mehrfach überarbeitet wurde – zuletzt im Novem-

ber 2021 (Gemeinsamer Bundesausschuss 2021). Der Gemeinsame 

Bundesausschuss setzt sich aus den Spitzenverbänden der gesetzlichen 

Krankenkassen, der Fachärzteverbände sowie den Betroffenen- und An-

gehörigenverbänden zusammen. 

Die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie enthält Regelungen zur Indika-

tion, Frequenz und Dauer der Pflege. Voraussetzung für die psychiatri-

sche häusliche Krankenpflege ist eine Verordnung. Dabei darf die Erst-

verordnung ausschließlich von niedergelassenen Fachärzt*innen oder 

Fachärzt*innen einer psychiatrischen Institutsambulanz verordnet werden 

und – bei gesicherter Diagnose – auch durch Hausärzt*innen. Der Ver-

ordnungszeitraum ist auf vier Monate angelegt (oder auf sechs Wochen, 

wenn die Verordnung durch eine Hausärztin*einen Hausarzt erfolgt). In-

nerhalb der vier Monate können pro Woche bis zu 14 Termine stattfinden. 

Ein Behandlungsplan muss die Indikation, Fähigkeitsstörungen, Be-

handlungsschritte und Ziele der Behandlung aufführen (Tschinke 2022a, 

S. 21–23). Die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie enthält jedoch keine 

weiteren Umsetzungsbestimmungen, sodass gravierende Unterschiede 

zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Leistungen der psychiatri-
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schen häuslichen Krankenpflege festgestellt werden können (Karsten 

2018, S. 1–3). 

Nach Paragraf 132a SGB V sollen Rahmenempfehlungen zur Versor-

gung zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und den 

Pflegediensten, die einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft des öf-

fentlichen Rechts oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzu-

ordnen sind, u. a. zu Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung, 

Grundsätze der Vergütung und ihrer Strukturen (einschließlich Nachweis 

der gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte) sowie Anforderungen an 

die Eignung der Pflegefachkräfte abgeschlossen werden. 

In den „Rahmenempfehlungen nach Paragraf 132a Abs. 1 SGB V zur 

Versorgung mit häuslicher Krankenpflege vom 10.12.2013“ wurde zum 

16.7.2020 auch die psychiatrische häusliche Krankenpflege aufgenom-

men und Qualifikationsanforderungen an die Pflegefachkräfte festge-

schrieben (GKV-Spitzenverband 2021; vgl. Kapitel 4). 

 

 

2.1 Einschätzung der Lage der ambulanten 
psychiatrischen Versorgung im politischen 
und rechtlichen Kontext 
 

Seit der Psychiatrie-Enquete-Kommission sind verschiedene ambulante 

Beratungs- und Betreuungsangebote für Menschen mit psychischen Er-

krankungen entstanden und sozialpsychiatrische Konzepte wurden als 

Gegenentwurf zu einer anstaltsgeprägten Psychiatrie entwickelt. 

Trotzdem werden die Ansprüche der Enquete-Kommission und nach-

folgenden Konventionen und Vereinbarungen vom Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen als nur unvoll-

ständig eingelöst betrachtet und ein weiterer Handlungsbedarf abgeleitet 

(SVR 2018, S. 686 f.). So hat sich der Trend zur Enthospitalisierung nicht 

fortgesetzt, da vorhandene ambulante Versorgungsangebote für psy-

chisch kranke Menschen nicht im ausreichenden Umfang vorhanden 

sind. 

Ansatzpunkte für Verbesserungen in der Versorgung werden in der 

Stationsäquivalente Behandlungen (StäB) und in der Gründung von Ge-

meindepsychiatrischen Verbünden gesehen. Infolge der Forderungen 

nach Enthospitalisierung wurden die psychiatrischen Landeskrankenhäu-

ser ab Mitte der 1970er Jahre deutlich verkleinert und psychiatrische Ab-

teilungen zunehmend an Allgemeinkrankenhäuser angegliedert. 

Außerdem entstand eine Vielzahl von ambulanten Einrichtungen. Die 

Zahl stationärer Betten nahm zwischen Mitte der 1970er Jahre und Mitte 

der 2000er Jahre um mehr als die Hälfte ab. Allerdings hat sich dieser 
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Trend seither nicht fortgesetzt und die Bettenzahlen in den psychiatri-

schen Abteilungen steigen seither leicht, aber kontinuierlich an (SVR 

2018, S. 701 f.). 

Angemerkt werden muss auch, dass sich die stationären Behand-

lungsfälle seit 1990 mehr als verdoppelt haben. Der Bettenabbau wurde 

also nicht durch eine Verringerung der Patientenzahlen erreicht, sondern 

durch eine Verkürzung der durchschnittlichen Verweildauer (Gerlinger/ 

Prestin/Schmid 2019, S. 10). 

Als wesentlicher Grund für die Zunahme stationärer Behandlungsfälle 

sehen Steinhart und Wienberg (2017, S. 23 f.) nicht im ausreichenden 

Umfang vorhandene ambulante Versorgungsangebote für psychisch 

kranke Menschen. Zwar hat die Anzahl der niedergelassenen Ärzt*innen 

und Therapeut*innen in ambulanten Praxen zugenommen, aber es beste-

hen Unklarheiten hinsichtlich der Abdeckung des tatsächlichen Bedarfs 

sowie der Anzahl und der Abdeckung durch Einrichtungen der ambulan-

ten Psychiatrie. 

In der Befragung im Rahmen der vorliegenden Branchenstudie stim-

men 21 Prozent der Befragten der Aussage „vollkommen“ oder „eher“ zu, 

dass das Angebot an Leistungen der ambulanten Psychiatrie ausreicht. 

Dagegen stimmen 57 Prozent der Teilnehmer*innen der Aussage „eher 

nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu. Auf die Antwortkategorie „teils/teils“ ent-

fallen 21 Prozent der Antworten. 

Das Befragungsergebnis weist auch auf die regionalen Ungleichvertei-

lungen und einer möglichen Unterversorgung ausgewählter Gruppen hin 

(vgl. Kapitel 1.3 und 1.5). Darüber hinaus wird auf ein fehlendes Angebot 

im Bereich Prävention und Frühintervention hingewiesen. 68 Prozent der 

Befragten im Rahmen der Branchenstudie stimmen der Aussage zu, dass 

die ambulante Psychiatrie kurativ und rehabilitativ aber kaum präventiv 

ausgerichtet ist.5 

Es kann davon ausgegangen werden, dass stationäre Fälle unter der 

hypothetischen Bedingung, dass mehr ambulante Angebote verfügbar 

wären, vermeidbar oder verkürzbar wären (SVR 2018, S. 729). Bei ge-

schätzt einem Drittel der stationären Aufenthalte im Rahmen von Kri-

senfällen verlassen die Patient*innen das Krankenhaus gleich am 

nächsten Tag. So wird vermutet, dass wenigstens in diesen Fällen die 

Versorgung in ambulanten Einrichtungen ausgereicht hätte (Schu et al. 

2017, S. 7). 

Als wesentlicher Grund für die mangelnde ambulante Versorgung se-

hen Steinhart und Wienberg (2017), dass die gestiegene ambulante Ver-

 
5 Auf die Antwortkategorie „teils/teils“ entfallen 14 Prozent der Antworten, auf die Kate-

gorie „stimme eher nicht zu / stimme überhaupt nicht zu“ entfallen 18 Prozent der Ant-

worten. 
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sorgungslast durch einen Bettenabbau in stationären Einrichtungen keine 

Entsprechung in der Finanzierung ambulanter Angebote findet. Beson-

ders wenig ambulante Angebote gibt es für Krisensituationen, insbeson-

dere wenn sie nachts oder am Wochenende auftreten, sodass psychisch 

Kranke hier weitgehend auf stationäre Angebote angewiesen sind (Ger-

linger/Prestin/Schmid 2019, S. 11). 

Angemerkt werden muss jedoch, dass die im Rahmen dieser Studie 

interviewten Expert*innen darauf hinweisen, dass es auch in stationären 

Einrichtungen keine ausreichende Anzahl an Betten gibt, um bedarfsge-

recht schwer psychisch Kranke aufnehmen und behandeln zu können. 

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung 

für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG), das 

am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, setzt an der Schnittstelle zwischen 

den ambulanten und stationären Bereichen an. Es berechtigt Kranken-

hausunternehmen zur ambulanten psychiatrischen Behandlung von als 

krankenhausbedürftig eingestuften Patient*innen im Rahmen Stations-

äquivalenter Behandlungen (StäB). 

Die Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung besteht aus einer 

Behandlung im häuslichen Umfeld der Erkrankten (sog. „home treat-

ment“) durch mobile fachärztlich geleitete multiprofessionelle Behand-

lungsteams. Sie soll hinsichtlich der Inhalte sowie der Komplexität einer 

vollstationären Behandlung entsprechen. 

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und die Deut-

sche Krankenhausgesellschaft hat 2017 eine „Vereinbarung zur Stations-

äquivalenten Behandlung nach § 115d Absatz 2 SGB V“ zu den Anforde-

rungen an die Dokumentation, die Qualität der Leistungserbringung und 

die Beauftragung von an der ambulanten psychiatrischen Behandlung 

teilnehmenden Leistungserbringern abgeschlossen. Ferner wurde die Be-

handlungsform mit Vorgaben zur Personalausstattung gekoppelt. 

Ein Behandlungsteam soll aus ärztlichem Dienst, pflegerischem Dienst 

und mindestens einer Vertreterin*einem Vertreter einer weiteren Berufs-

gruppe oder eine Spezialtherapeutin*ein Spezialtherapeut bestehen. Das 

Krankenhaus hat sicherzustellen, dass mindestens ein Mitglied des mul-

tiprofessionellen Teams mindestens einmal täglich einen direkten Patien-

tenkontakt hat. Eine ärztliche Visite im direkten Patientenkontakt ist wö-

chentlich vorgesehen (GKV-Spitzenverband 2017). 

Der „Gemeinsame Bericht über die Auswirkungen der stationsäquiva-

lenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld auf die Versor-

gung“ gibt die Anzahl der Krankenhäuser mit einem Angebot an Stations-

äquivalenter psychiatrischer Behandlung mit 13 für das Jahr 2018, 30 für 

das Jahr 2019 und 36 für 2020 an (GKV-Spitzenverband / Verband der 
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Privaten Krankenversicherung e. V. / Deutsche Krankenhausgesellschaft 

e. V. 2021, S. 6). 

Die Anzahl der Standorte mit Stationsäquivalenter psychiatrischer Be-

handlung der entsprechenden Krankenhäuser belief sich im Jahr 2020 auf 

36 (2018: 15, 2019: 33). Während im Einführungsjahr 2018 erst 401 Fälle 

im Rahmen der Stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung behan-

delt wurden, stiegt die Anzahl im Jahr 2019 auf 1.529 Fälle und im Jahr 

2020 auf 2.437 Fälle an (a. a. O., S. 8). 

Der Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Ge-

sundheitswesen weist darauf hin, dass sich die Sektorengrenzen hinsicht-

lich stationärer und ambulanter Versorgung bei psychisch kranken Men-

schen besonders negativ bemerkbar machen (SVR 2018, S. 745). Ergeb-

nisse aus den Expert*innen-Interviews legen nahe, dass es für die psy-

chisch Erkrankten häufig schwer ist, den Weg zum zuständigen Leis-

tungsträger zu finden. 

Darüber hinaus sind viele Erkrankte nicht in der Lage, die nötigen ver-

schiedenartigen Leistungen zu koordinieren (Gemeinsamer Bundesaus-

schuss 2020, S. 3). Hinzu kommt die von der Fragmentierung verursachte 

mangelnde Kontinuität in der Behandlung und die mitunter fehlende Un-

terstützung beim Wechsel von Unterstützungssettings (Steinhart/Wien-

berg 2017, S. 27). 

Kooperationen und Vernetzungen unter den Leistungsträgern können 

hier Abhilfe schaffen. Ein Ansatzpunkt für Verbesserungen in der Versor-

gung wird von Vertreter*innen der Gemeindepsychiatrie in der Gründung 

von Gemeindepsychiatrischen Verbünden gesehen. Das Konzept der Ge-

meindepsychiatrie setzt auf beteiligungsorientierte Ansätze (Partizipa-

tion), Empowerment und Vernetzung der Institutionen und der Erkrankten 

im Sozialraum (Gerlinger/Prestin/Schmid 2019, S. 12 f.; Seckinger/Neu- 

mann 2016). 

In den Verbünden sollen sich verschiedene (ambulante und stationäre) 

Leistungsträger einer Region zusammenfinden und in Absprache mit der 

Kommune den regionalen Bedarf hinsichtlich einer Psychiatrieplanung 

abstimmen. Außerdem soll das ambulante Versorgungssystem im Rah-

men der Verbünde so weit ausgebaut werden, dass auch akute Krank-

heitsphasen durch die ambulante Versorgung abgedeckt werden und eine 

stationäre Behandlung weitgehend entfällt (Greve et al. 2021, S. 151–

168). 

Grundlage der Arbeit der Verbünde ist das sogenannte Funktionale 

Basismodell (Steinhart und Wienberg 2016 und 2017), das u. a. auf eine 

fallspezifische Früherkennung- und Frühinterventionsstrategie setzt 

(Steinhart 2017). Die Mitglieder der Verbünde verpflichten sich ferner zur 

Kooperation und zur Organisation umfassender psychiatrischer Hilfen, 
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vor allem für Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen und 

einem komplexen Hilfebedarf. Bisher sind Gemeindepsychiatrische Ver-

bünde in Deutschland jedoch sehr unterschiedlich vorhanden und in eini-

gen Regionen gar nicht. 
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3. Finanzierungsgrundlagen und 
Kostenträger der Leistungen 
 

Die Leistungen in der ambulanten psychiatrischen Versorgung sind so-

wohl im Gesundheits- als auch im Sozialwesen angesiedelt (vgl. Melchin-

ger 2008) und entfallen sowohl auf Leistungen nach dem Sozialversiche-

rungsprinzip (Prinzip der Versicherungsleistung) als auch auf Leistungen 

auf Grundlage der Daseinsvorsorge (Prinzip der Fürsorge). 

Die Kostenzuständigkeit für die ambulanten Versorgungsangebote ist 

auf eine Vielzahl von Trägern verteilt. Hierunter fallen Krankenkassen, 

Rentenversicherungsträger, Pflegeversicherung, Bundesagentur für Ar-

beit und die öffentliche Hand mit den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe 

und den Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen als Träger der 

örtlichen Sozialhilfe. 

Über die Beteiligungspflicht bei Leistungen der Sozialhilfe sind ggf. 

auch die Kranken selbst sowie ihre Angehörigen an den Kosten beteiligt 

(Selbstbeteiligung). Auch Eigenmittel der Einrichtungen spielen eine 

Rolle. Die Krankenkassen sind primär für die ärztliche Behandlung psy-

chisch kranker Versicherter bzw. mitversicherter Familienangehöriger zu-

ständig und übernehmen darüber hinaus auch unterhaltssichernde Leis-

tungen. 

Die Rentenversicherung übernimmt die Kosten für Rehabilitations-

maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 

für die bei ihr versicherten Personenkreise. Sie bezahlt auch Leistungen 

der Teilhabe am Arbeitsleben sowie unterhaltssichernde Leistungen. Die 

Bundesagentur für Arbeit beteiligt sich an Leistungen der Teilhabe am Ar-

beitsleben sowie ebenfalls an unterhaltssichernden Leistungen. 

Die Zuständigkeit der Kommunen ergibt sich aus ihren Aufgaben im 

Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Kommunen unterhalten dafür eigene 

Leistungsträger, finanzieren aber auch Leistungen anderer Träger. Dabei 

handelt es sich bei der psychiatrischen ambulanten Versorgung häufig um 

ein freiwilliges Angebot der Kommunen. Bundesweit gültige Leistungs- 

und Vergütungsvereinbarungen existieren nicht. Die Vergütungssätze 

und Leistungen werden zwischen den Ausgabenträgern und Einrichtun-

gen meist einzelvertraglich festgelegt. Das Leistungsangebot und seine 

Finanzierung sind deshalb in den Kommunen in Deutschland recht unter-

schiedlich ausgestaltet. 

Eng verknüpft mit der Daseinsvorsorge ist das Prinzip der Subsidiari-

tät. Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist der Staat zur Bereitstellung von 

Hilfe nur verpflichtet, wenn sich die betroffene Person nicht selbst helfen 

kann sowie andere nichtstaatliche Anbieter kein ebenwertiges Angebot 
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machen können. Freie und kirchliche Träger haben grundsätzlich Vorrang 

vor kommunaler oder staatlicher Hilfe. 

Auf das Subsidiaritätsprinzip ist also zurückzuführen, dass ein hoher 

Anteil der Versorgung psychisch kranker Menschen durch die Freie Wohl-

fahrtspflege erfolgt. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege finanzie-

ren sich über die Vergütung der Leistungen durch öffentlich-rechtliche 

Rahmenverträge (Stock et al. 2020, S. 72 f.). Darüber hinaus spielen 

staatliche Zuschüsse und Geldspenden, Finanzmittel aus Stiftungen und 

Entgelte für Leistungen von eigenen Krankenhäusern oder Heimen eine 

Rolle. Die konfessionellen Verbände nutzen darüber hinaus Mittel aus der 

Kirchensteuer. 

Im Rahmen von Modellvorhaben (§ 64b SGB V) können alternative Fi-

nanzierungsmodelle erprobt werden – wie z. B. regionale Psychiatriebud-

gets, die die Budgets für stationäre und ambulante Leistungen zusam-

menfassen und so eine integrative, koordinierte Versorgung über Sekto-

rengrenzen hinweg schaffen sollen. Mittel aus Modellprojekten und ande-

rer Projektförderung werden von 54 Prozent der im Rahmen dieser Studie 

Befragten als „relevant“ oder „sehr relevant“ für die Geschäftsführung ein-

geschätzt. Alle Ergebnisse der Befragung zum Themenbereich Finanzie-

rung und Geschäftsstrategie sind in Abbildung 1 in Kapitel 4 dargestellt. 

Die Rahmenbedingungen der Leistungsgewährung und ihre Finanzie-

rungsgrundlage sind in den SGBs geregelt. Für die verschiedenen Pha-

sen einer psychischen Krankheit oder nach Lebenslage der betroffenen 

Person sind häufig verschiedene Kostenträger zuständig. Für die akute 

Erkrankung liegt die Zuständigkeit in der Regel bei den Krankenkassen. 

Dauert die Krankheit länger als sechs Monate, wird sie zu einer Behin-

derung mit Folgen für die Teilhabe im Bereich der Alltagsbewältigung und 

Arbeit. Zuständig ist dann z. B. die Eingliederungshilfe, die Bundesagen-

tur für Arbeit oder die Rentenversicherung. Die Übernahme alltäglicher 

Verrichtungen und die Aktivierung oder Stabilisierung längerfristig er-

krankter Menschen fallen in den Bereich der Pflege, die je nach Leistung 

und Anspruchsberechtigung von der Krankenkasse, der Pflegeversiche-

rung oder der Sozialhilfe finanziert wird. 

In der Regel sind die sozialrechtlichen Leistungen nicht miteinander 

kompatibel. Eine Übersicht über verschiedene Leistungen in der psychi-

atrischen Versorgung und ihre gesetzlichen und finanziellen Grundlagen 

enthält Tabelle 2. 
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Tabelle 2: Ausgewählte psychiatrische Unterstützungsangebote und ihre Finanzierungsgrundlagen 

 

Beratung und 

Begleitung 

Behandlung 

ambulant und 

stationär 

Unterstützung zur 

Alltagsbewältigung 

und Teilhabe in der 

Gemeinschaft 

Teilhabe am 

Arbeitsleben 

Pflege ambulant 

und stationär 

Medizinische 

Rehabilitation 

Sozialpsychiatrische 

Dienste 

Länder (PsychKG, 

Ausführungsricht- 

linien) 

Hausärzt*in, Fach-

ärzt*in 

SGB V 

Kontakt- und Bera-

tungsstelle, Sozial-

psychiatrisches 

Zentrum 

Steuermittel, 

SGB XII § 53 

Arbeitsgelegenhei-

ten 

SGB II §§ 16 d, e 

Häusliche Kranken-

pflege 

SGB V 

Stationäre medizini-

sche Rehabilitation 

(psychosomatisch, 

psychotherapeutisch 

und Sucht) 

SGB VI § 15, 

SGB V § 40 

Kommunale Bera-

tungsstellen 

Freiwillige Leistun-

gen, Selbsthilfe 

Psychiatrische Insti-

tutsambulanz (PIA) 

SGB V §§ 27, 118 

(Beschäftigungs-) 

Tagesstätte 

SGB XII § 53 

Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsle-

ben (LTA), Berufli-

che Reha 

SGB IX § 33 

Unterstützte Be-

schäftigung (UB) 

SGB IX § 38a 

Hilfe zur Pflege 

SGB XI, 

SGB XII 

Ambulante medizini-

sche Rehabilitation 

(auch ambulante 

Entwöhnungs- 

behandlung) 

SGB V § 40, 

SGB VI § 15 
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Beratung und 

Begleitung 

Behandlung 

ambulant und 

stationär 

Unterstützung zur 

Alltagsbewältigung 

und Teilhabe in der 

Gemeinschaft 

Teilhabe am 

Arbeitsleben 

Pflege ambulant 

und stationär 

Medizinische 

Rehabilitation 

Selbsthilfegruppen, 

Angehörigengrup-

pen 

Selbsthilfeförderung 

SGB V § 20 

Psychiatrische häus-

liche Krankenpflege 

SGB V §§ 27,37,38, 

132a 

Mobile Unterstüt-

zung, Betreutes 

Wohnen allein oder 

im Verbund 

SGB XII § 53, 

Teil 2 des SGB IX 

Zuverdienst 

Länderbezogene 

Unterschiede (Basis 

SGB XII § 53 oder 

56) oder kommunale 

Regelungen (Basis 

§ 11) 

Ambulante Betreu-

ungsleistungen 

§ 45b SGB XI 

Berufliche Rehabili-

tation (Rehabilitati-

onseinrichtung für 

psychisch Kranke; 

RPK) 

SGB III §§ 112 ff., 

SGB V § 107, 

SGB VI § 15, 

SGB XII § 54 

Krisendienst 

Steuermittel, Leis-

tungserbringer 

Ambulante Sozio-

therapie 

SGB V §§ 27,37a, 

132b 

Sozialpsychiatri-

sches Wohnheim 

SGB XII § 53, 

Teil 2 des SGB IX 

Integrationsfirmen 

SGB IX §§ 132 ff. 

Tagespflege 

SGB XI, 

SGB XII 

 

 Ambulante Ergo- 

therapie 

SGB V §§ 27, 92, 

125 

Übergangswohn-

heim 

SGB XII § 53, 

Teil 2 des SGB IX 

Integrationsfach-

dienste 

SGB §§ 109 ff. 

Verhinderungspflege 

SGB XI § 39 

 

 Ärztliche und psy-

chologische Psycho-

therapie 

SGB V §§ 27, 95 

PsychThG 

 Berufsförderungs-

werke 

SGB IX §§ 13, 20, 

35 

Pflegeheim 

SGB XI, 

SGB XII 
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Beratung und 

Begleitung 

Behandlung 

ambulant und 

stationär 

Unterstützung zur 

Alltagsbewältigung 

und Teilhabe in der 

Gemeinschaft 

Teilhabe am 

Arbeitsleben 

Pflege ambulant 

und stationär 

Medizinische 

Rehabilitation 

 Integrierte Versor-

gung (IV) 

SGB V § 140 

 Berufstrainings- 

zentrum (BTZ) 

SGB III §§ 112 ff., 

SGB VI §§ 16–19, 

SGB IX § 35 

  

 Tageskliniken (teil-

stationär) 

SGB V §§ 27, 39 

 Rehabilitations- 

einrichtungen für 

psychisch Kranke 

(RPK) 

SGB III §§ 112 ff., 

SGB V §§ 107, 

SGB VI § 15, 

SGB XII § 54, 

SGB IX § 26 

  

 Klinik, Abteilung 

(stationär), Entzugs-

behandlung 

SGB V §§ 27, 39a 

 Werkstätten für 

Menschen mit Be-

hinderung (WfbM) 

SGB IX §§ 136 ff., 

Werkstatt- 

verordnung (WVO), 

SGB XII § 53, 

Fördergruppe § 56 

  

 

Quelle: Eichenbrenner 2017, S. 118 f. (Angaben hinsichtlich „Unterstützung zur Alltagsbewältigung und Teilhabe in der Gemein-

schaft“ durch die Verfasserinnen aktualisiert nach Neureglungen des Bundesteilhabegesetzes) 
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Anzumerken ist, dass zwischen den unterschiedlichen Kostenträgern 

Überschneidungen hinsichtlich der Zuständigkeit zur Übernahme von 

Leistungen existieren können (Stock et al. 2020, S. 454 f.). Grundsätzlich 

soll gelten, dass die Leistungen von einem Kostenträger übernommen 

werden, soweit nicht ein anderer Sozialleistungsträger dazu verpflichtet 

ist. Die Anspruchsgrundlage und die Voraussetzung sind nach den ein-

zelnen Leistungsgesetzen zu prüfen. 

Zusätzlich enthalten die SGBs Bestimmungen über die Koordination 

zwischen den Leistungsträgern. Das Bundesteilhabegesetz hat außer-

dem im Rahmen des Teilhabeplans dazu beigetragen, dass die Zustän-

digkeit zwischen den Kostenträgern besser geklärt wird und bestimmte 

Fristen für Entscheidungen eingehalten werden müssen. 

Jedoch wurde von den interviewten Expert*innen darauf hingewiesen, 

dass durch die Verteilung der Kostenzuständigkeit für die Beratung, Be-

treuung und Behandlung psychisch Kranker auf verschiedene Kostenträ-

ger, eine Finanzfragmentierung auftritt, die zu einer weiteren Zerstücke-

lung der Versorgung psychisch Kranker beiträgt. Angemerkt wurde, dass 

die strukturelle und finanzielle Fragmentierung der ambulanten Versor-

gung in psychiatrischen Einrichtungen zu Intransparenz und Schnittstel-

lenverlusten führt (vgl. auch DVGP 2020, S. 6 f.; Steinhart/Wienberg 

2017). 

In der Befragung im Rahmen der vorliegenden Branchenstudie stim-

men 46 Prozent der Befragten der Aussage „eher“ oder „vollkommen“ zu 

und 36 Prozent teilweise zu, dass Schnittstellenverluste bei der ambulan-

ten psychiatrischen Versorgung existieren. Nur 14 Prozent stimmen der 

Antwort „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu. Forderungen gehen in die 

Richtung, die Koordination der Leistungserbringer und Kostenträger so-

wie die (fallbezogene) Vernetzung von Hilfeangeboten zu verbessern 

(Gerlinger/Prestin/Schmid 2019, S. 18 f.). 

Es existieren keine statistischen Angaben über die Verteilung der Kos-

ten auf die einzelnen Kostenträger hinsichtlich der Finanzierung der Leis-

tungen der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Entsprechende 

Daten zu den hier betrachteten drei Teilbereichen sind ebenfalls nur sehr 

eingeschränkt verfügbar. 

 

Sozialpsychiatrische Dienste 

Die Leistungen der Sozialpsychiatrischen Dienste werden überwiegend 

als Teil der Daseinsvorsorge über die Kommunen und somit durch Steu-

ergelder finanziert. Zur Finanzierung müssen von Sozialpsychiatrischen 

Diensten keine Anträge gestellt werden. In Bayern und Baden-Württem-

berg werden die Leistungen jedoch über Zuschüsse finanziert. Für die Kli-

ent*innen selbst entstehen in allen Bundesländern keine Kosten. 
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Bei Sozialpsychiatrischen Diensten, die nicht zum Gesundheitsamt ge-

hören, sondern von einem freigemeinnützigen Träger unterhalten werden, 

erfolgt die Finanzierung oft über eine pauschale Mischfinanzierung mit 

festgelegten Prozentanteil durch das Land, die Stadt bzw. Kommune, die 

Krankenkassen und einem Eigenanteil des jeweiligen Trägers (Melchin-

ger 2008, S. 51; Obert 2001, S. 28). 

Der Eigenmittelanteil wird z. B. über die Abrechnung einer ambulanten 

Suchttherapie mit der Deutschen Rentenversicherung oder einer Sozio-

therapie mit einer Krankenkasse erwirtschaftet. Es existieren kaum Anga-

ben zu den für die Sozialpsychiatrischen Dienste zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel, da diese nicht offengelegt werden müssen (Elgeti 2020, 

S. 71). 

 

Sucht- und Drogenhilfe 

Die Sucht- und Drogenhilfe umfasst verschiedene Tätigkeitsbereiche und 

führt eine Vielzahl von Leistungen aus. Dementsprechend sind auch ihre 

Finanzierungsstrukturen komplex und heterogen. Es existieren steuerfi-

nanzierte Leistungen der freiwilligen Daseinsvorsorge und Sozialversi-

cherungsleistungen. Die klassische Sucht- und Drogenberatung, Präven-

tion und Frühintervention sowie niedrigschwellige Hilfen fallen in den Be-

reich der freiwilligen Daseinsvorsorge. Medizinische Leistungen, wie die 

Rehabilitation, sind dagegen Sozialversicherungsleistungen. Tabelle 3 

enthält einen Überblick über die verschiedenen Aufgabenbereiche und 

Kostenträger in der Sucht- und Drogenhilfe. 

 

 

Tabelle 3: Aufgabenbereiche und Kostenträger in der Sucht- und 

Drogenhilfe 

 

Aufgabenbereich Kostenträger 

Suchtprävention Kostenübernahme i. d. R. durch die Kom-

munen und Länder (freiwillige Leistung); 

Eigenleistung der Leistungsträger 

Frühintervention Kostenübernahme i. d. R. durch die Kom-

munen und Länder (freiwillige Leistung); 

Eigenleistung der Leistungsträger. Mitun-

ter werden Ausschnitte aus den Angebo-

ten z. B. über gesetzliche Krankenkassen 

mitfinanziert. 
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Aufgabenbereich Kostenträger 

Niedrigschwellige Hilfen 

(i. d. R. Hilfen gemäß den 

§§ 53 ff. oder 67 SGB XII) 

und Drogenkonsumräume 

Kostenübernahme i. d. R. durch die Kom-

munen und Länder (freiwillige Leistung); 

Eigenleistung der Leistungsträger 

Ambulante Suchtberatung 

(inklusive Professionelle 

Sucht-Beratung (PSB) bei 

laufender Substitution) 

Kostenübernahme i. d. R. durch die Kom-

munen und Länder (freiwillige Leistung); 

Eigenleistung der Leistungsträger 

Ambulant Betreutes Woh-

nen 

Kostenübernahme i. d. R. bisher durch die 

überörtlichen Sozialhilfeträger 

Ambulante Rehabilitation 

und Nachsorge (nach sta- 

tionärer Rehabilitation) so-

wie stationäre Rehabilita-

tion 

Kostenträger sind i. d. R. die Rentenversi-

cherung, gesetzliche Krankenkassen und 

subsidiär die Träger der Sozialhilfe. 

Suchtakutbereich (stationä-

rer qualifizierten Entzug 

und der Entgiftungsbehand-

lung) 

Kostenträger sind überwiegend die ge-

setzlichen Krankenkassen. 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Grundlage von DG-SAS (2016) 

 

 

Es existieren kaum Angaben über die Verteilung der finanziellen Kosten 

auf die einzelnen Kostenträger oder die verschiedenen Aufgabenberei-

che. 

In einer Untersuchung wurden exemplarisch in einer Befragung die 

Kosten für Opioid-Abhängigkeit für die gesetzlichen Krankenkassen und 

die Deutsche Rentenversicherung erfasst. Für 2016 beliefen sich die Kos-

ten für die beiden Sozialversicherungsträger hochgerechnet auf insge-

samt ca. 712 Millionen Euro. Die Ausgaben aufgrund von Opioid-Abhän-

gigkeit betrugen bei der Deutschen Rentenversicherung rund 26,7 Millio-

nen Euro und bei den gesetzlichen Krankenkassen ca. 685 Millionen Euro 

(darunter 82 Millionen Euro Ausgaben für Substitutionsmittel und 126 Mil-

lionen Euro für Krankenhausaufenthalte; Neusser et al. 2020). 

Effertz/Verheyen/Linder (2016) beziffern die medizinisch-ökonomi-

schen Kosten des Cannabiskonsums anhand einer Stichprobe von Daten 

der Techniker Krankenkasse (TK) auf 2.438 Euro an zusätzlichen Kosten 

pro konsumierende Person und Jahr. Insgesamt ergeben sich nach dieser 

Berechnung Kosten in Höhe von 975 Millionen Euro pro Jahr. Nach An-
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gaben der Deutschen Suchthilfestatistik betrug im Jahr 2015 die durch-

schnittliche Finanzierung von Beratungsstellen 346.278 Euro (2011: 

339.968 Euro; fdr 2017, S. 2) 

Fast alle Einrichtungen der Sucht- und Drogenberatung (90 Prozent) 

wurden im Jahr 2015 zu knapp zwei Drittel kommunal finanziert. Drei Vier-

tel der Einrichtungen enthielten Landesmittel (etwa 20 Prozent der Zu-

wendungen). Eigenmittel setzten über die Hälfte der Einrichtungen für bis 

zu 30 Prozent des Finanzbedarfs ein. Darüber hinaus spielten in einigen 

Einrichtungen Mittel der Bundesagentur für Arbeit eine Rolle. 

Insgesamt haben sich die Zuwendungen für die ambulante Sucht- und 

Drogenberatung innerhalb von fünf Jahren (im Vergleich zu 2010) um 

knapp zwei Prozent erhöht. Allerdings ist zu bedenken, dass sich die Fi-

nanzierung der Sucht- und Drogenhilfe zwischen den Bundesländern und 

auch innerhalb eines Bundeslandes erheblich unterscheidet: Wie aufge-

zeigt, sind die Einrichtungen der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe im 

hohen Maße von öffentlichen Zuwendungen abhängig. 

Da es freiwillige Leistungen sind, hängen die Finanzbudgets mitunter 

von der Haushaltslage der Kommunen vor Ort ab. Darüber hinaus sind 

die Zuwendungen der Landesebene und kommunaler Ebene komplemen-

tär aufeinander bezogen, sodass das Wegbrechen einer Finanzierung 

Kürzungen weiterer Mittel nach sich ziehen kann. 

 

Psychiatrische häusliche Krankenpflege 

Die psychiatrische häusliche Krankenpflege zählt zu den Regelleistungen 

der gesetzlichen Krankenkassen. Voraussetzung für die Leistungserbrin-

gung ist allerdings die Zulassung durch die Krankenkassen, die dabei 

sehr unterschiedlich agieren (Anderl-Doliwa 2017, S. 16; Tschinke 2013, 

S. 1–3; Tschinke 2022a, S. 21–23; Tschinke et al. 2022, S. 27–36). So 

existieren aufgrund restriktiver Bewilligungspraktiken der Krankenkassen 

in einigen Bundesländern nur wenige Angebote an psychiatrischer Pflege 

(vgl. Kapitel 2). 

Besonders ausschlaggebend ist hier das Agieren der Allgemeinen 

Ortskrankenkassen (fortan AOKen), die die größte Anzahl von Versicher-

ten versichern. Die Zulassung der psychiatrischen Pflegedienste wird 

durch die verschiedenen Landesverbände der AOKen festgelegt. Wenn 

ein AOK-Landesverband eine Regelversorgungsvertrag für die psychiat-

rische häusliche Krankenpflege abschließt, folgen die Verbände der an-

deren Krankenkassen meist nach (Tschinke 2013, S. 2). Problematisch 

ist dabei, dass bestimmte AOK-Landesverbände keine Verträge abschlie-

ßen und damit in entsprechenden Bundesländern keine oder kaum psy-

chiatrische häusliche Krankenpflege angeboten wird. 
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Für die Finanzierung der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege ist 

neben der Regelversorgung auch die Besondere Versorgung von Bedeu-

tung. Die Regelungen des § 140a SGB V zur Besonderen Versorgung 

knüpfen an die ursprüngliche Integrierte Versorgung an. In Niedersach-

sen entfallen auf die Besondere Versorgung 30 bis 50 Prozent des Ge-

samtleistungsvolumens der Pflegedienste und in Bremen wird die Finan-

zierung komplett im Rahmen der Besonderen Versorgung ausgeführt. 

Im Rahmen der Besonderen Versorgung schließen Krankenkassen auf 

freiwilliger Basis mit ausgewählten Leistungserbringern Verträge ab, die 

über die Regelversorgung hinausgehen. Die Konditionen in der Besonde-

ren Versorgung sind für die Leistungserbringer und Klient*innen häufig 

vorteilhaft (z. B. längere Laufzeiten, zuzahlungsfreie Leistungen, ver-

schiedene Angebotsformen). 

Angaben zu den Kosten der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege 

in Deutschland oder den Umsätzen der Pflegedienste existieren nicht. 

Karsten (2019, S. 9) weist darauf hin, dass die Vergütung für psychiatri-

sche häusliche Krankenpflege zwischen 19,50 Euro und 85,16 Euro pro 

Stunde liegt. 
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4. Geschäftsstrategien und 
wirtschaftliche Entwicklungen 
der Leistungsträger 
 

Die Befragung im Rahmen der Branchenstudie sowie die Expert:innen-

Interviews kommen zu dem Ergebnis, dass die Struktur der Einrichtungen 

der ambulanten Psychiatrie stabil ist: Übernahmen oder Aufkäufe von an-

deren Einrichtungen sowie die Schließung von Einrichtungen sind eher 

selten. Auch werden Tätigkeiten nur selten auf externe Anbieter im Rah-

men von Outsourcing ausgelagert. 

Zunehmende Bedeutung kommt dagegen dem Ausbau von Koopera-

tionen mit anderen Leistungserbringern (Krankenhäuser, niedergelasse-

nen Ärzt*innen/Therapeut*innen, nichtmedizinische Angebote) zu. In der 

Befragung befinden 66 Prozent der antwortenden Beschäftigten und Ar-

beitnehmervertreter*innen die Kooperation mit anderen Leistungserbrin-

gern aus Perspektive ihrer Geschäftsführung für „relevant / sehr relevant“ 

(vgl. Abbildung 1). 

Auch Regus und Gries (2005) führen aus, dass stärker als in anderen 

medizinischen oder sozialen Bereichen die medizinische Psychiatrie und 

Psychotherapie mit nichtmedizinischen Einrichtungen und Diensten (Be-

ratung, Sozialarbeit und Rehabilitation) verflochten sind und die Gesund-

heitsvorsorge und -fürsorge auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit 

nur im Rahmen einer engen, partnerschaftlichen Kooperation möglich ist. 

Kooperationen sollen die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Leis-

tungserbringern fördern und multiprofessionell arbeitende Versorgungs-

netze aufbauen. 

Für die Sozialpsychiatrischen Dienste spielt laut Angaben der Inter-

viewpartner*innen insbesondere die Vernetzung mit den Kostenträgern 

(Sozialamt oder überörtlicher Sozialhilfeträger), Kliniken und Leistungser-

bringern, wie der AWO oder der Caritas, eine wichtige strategische Rolle. 

Die Mitarbeit in psychosozialen Arbeitsgemeinschaften ist ebenfalls wich-

tig, allerdings aufgrund begrenzter personeller Kapazitäten nicht immer 

möglich. 

Angemerkt werden muss auch, dass die Zusammenarbeit und die För-

derung von Netzwerken zwar als Aufgabe der Sozialpsychiatrischen 

Dienste definiert sind, eine Finanzierung der Kooperationsbemühungen 

aber nicht in ausreichendem Maße erfolgt (Elgeti/Albers 2010, S. 7). 
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Abbildung 1: Relevanz von Faktoren für die Geschäftsstrategie in Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 28, sofern nicht anders angegeben) 

 

 

Insgesamt wird für die psychiatrische Versorgung in Deutschland fest-

gestellt, dass es an Koordination und Kooperation, und zwar insbeson-

dere zwischen den ambulanten und stationären Bereichen, mangelt 

(Gerlinger/Prestin/Schmid 2019, S. 10; Steinhart/Wienberg 2017, S. 26; 

SVR 2018, S. 686 f.). Es wird auf das Fehlen ganzheitlicher Behand-

lungskonzepte und aufeinander abgestimmter psychiatrischer Hilfsan-
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gebote verwiesen (Crefeld 2007; Greve et al. 2021; Steinhart/Wienberg 

2017, S. 18 f.). 

In unserer Befragung stimmen nur 18 Prozent der Antwortenden der 

Aussage „eher“ oder „vollkommen“ zu, dass die Hilfsangebote ausrei-

chend vernetzt und aufeinander abgestimmt sind (ohne Abbildung).6 Die 

Ergebnisse der Befragung zur Relevanz von Faktoren für die Geschäfts-

strategie, die die Befragten aus Perspektive ihrer Geschäftsführung beur-

teilen sollten, ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Ein starker Wettbewerb unter den Leistungsträgern spielt nur für einen 

Teil der im Rahmen der Branchenstudie Befragten eine Rolle. 33 Prozent 

empfinden Wettbewerb für ihre Geschäftsführung als „relevant / sehr re-

levant“, während 41 Prozent ihn als „weniger relevant / nicht relevant“ ein-

schätzen. 

Einen zunehmenden Wettbewerb durch Stationsäquivalente psychiat-

rische Behandlung bezeichnen 23 Prozent der Befragten als „relevant / 

sehr relevant“, während 42 Prozent das nicht tun. 

Der „Gemeinsame Bericht über die Auswirkungen der stationsäquiva-

lenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld auf die Versor-

gung“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Stationsäquivalente psychiatri-

sche Behandlung „eine wichtige Ergänzung bestehender Versorgungsfor-

men“ darstellt (GKV-Spitzenverband / Verband der Privaten Krankenver-

sicherung e. V. / Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. 2021, S. 34). 

Coenen, Haucap und Loebert (2021, S. 44 f.) weisen dagegen darauf 

hin, dass „redundante Doppelstrukturen“ durch Überschneidungen zwi-

schen Stationsäquivalenter Behandlung von Krankenhausunternehmen 

und dem vertragsärztlichen Angebot nicht ausgeschlossen werden kön-

nen. Ferner merken die Autoren an, dass die Stationsäquivalente Be-

handlung auf eine kritische Ausweitung der ambulanten Betätigung durch 

Krankenhausunternehmen in der psychiatrischen Versorgung und eine 

„weitere Inwettbewerbstellung der Leistungen“ von Krankenhäusern mit 

den Leistungen von Vertragsärzt*innen hinweist (a. a. O., S. 43). 

Viele Einrichtungen haben in den letzten Jahren ihr Leistungsangebot 

erweitert. In der Befragung schätzen 70 Prozent der Antwortenden die Er-

weiterung des ambulanten Leistungsangebots für ihre Geschäftsführung 

als „relevant / sehr relevant“ ein. Eine Reduzierung des Leistungsange-

botes sehen lediglich 24 Prozent der Befragten teilweise als gegeben an, 

72 Prozent können eine solche Entwicklung nicht bestätigen. 

56 Prozent der Befragten geben an, dass die Erweiterung des Leis-

tungsangebotes eine Reaktion auf Veränderungen in der Nachfrage hin-

 
6 Auf die Antwortkategorie „teils/teils“ entfallen 36 Prozent der Antworten, auf die Kate-

gorie „stimme eher nicht zu / stimme überhaupt nicht zu“ entfallen 46 Prozent der Ant-

worten. 
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sichtlich der Gruppe der Klient*innen ist. Hiermit verbunden ist auch die 

Generierung von neuen Einnahmemöglichkeiten, die 61 Prozent der Be-

fragten als „relevant / sehr relevant“ einschätzen. 

Ein zunehmender Kostendruck durch knappe Finanzmittel spielt für ein 

Großteil der Einrichtung der ambulanten Psychiatrie eine Rolle. 82 Pro-

zent der Antwortenden der Befragung schätzen den zunehmend Kosten-

druck als „sehr relevant / relevant“ ein. Kostenreduzierungen spielen bei 

vielen Einrichtungen ebenfalls eine bedeutende Rolle. 75 Prozent der Be-

fragten stufen Kostenreduzierung als „relevant / sehr relevant“ für ihre Ge-

schäftsführung ein. 

Eine besondere Herausforderung stellt nach Meinung der Inter-

viewpartner*innen die Finanzierung freiwilliger kommunaler Leistungen 

dar. Die Erbringung freiwilliger kommunaler Leistungen gilt häufig als un-

terfinanziert und eine fortlaufende Finanzierung als ungewiss. Einrichtun-

gen, die Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge ausführen, können 

von Finanzknappheit betroffen sein, wenn Kommunen entsprechende 

Ausgaben zu knapp bemessen. 

Blank (2011) weist darauf hin, dass zum Teil ein Wettbewerb zwischen 

den Anbietern um eine kostengünstige Leistungserbringung durch die öf-

fentliche Hand initiiert wird, der sich durch kurze Laufzeiten der Zuschläge 

noch verstärkt. EU-weite Ausschreibungen von Aufträgen spielen für rund 

ein Viertel der Befragten im Rahmen unserer Befragung eine Rolle. Auch 

das Aufbringen von Eigenmitteln kann für die Einrichtungen der ambulan-

ten Psychiatrie problematisch sein. 

Zum Teil arbeiten die Einrichtungen defizitär, werden aber z. B. von 

angeschlossenen Kliniken mitgetragen, da diese vom Ein- und Überwei-

sungsverhalten profitieren. Auf die Relevanz eines Ein- und Überwei-

sungsverhaltens zwischen ambulanten und stationären Einheiten bei ei-

nem Träger weisen 61 Prozent der Antwortenden der Befragung im Rah-

men der Branchenstudie hin. 

Auch hinsichtlich des Kostenträgers Sozialversicherungen wurde im 

Rahmen der Expert*innen-Interviews auf Herausforderungen verwiesen: 

Krankenkassen und andere Sozialversicherungen erkennen Leistungen 

für psychisch Kranke mitunter nicht als Bestandteil der medizinischen 

Versorgung und damit ihrer Zahlungsverpflichtung an. 

Viele der interviewten Geschäftsführer*innen von Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie merkten an, dass die Umsetzung des Bundesteil-

habegesetz (BTHG) – insbesondere im Bereich des Betreuten Wohnens – 

zukünftig zu Veränderungen hinsichtlich der Finanzierung führen wird. 

Der zunehmende Kostendruck durch Bestrebungen nach Gewinnma-

ximierung wurde von 46 Prozent der Antwortenden der Befragung als „re-

levant / sehr relevant“ eingeschätzt. Der geringe Zustimmungswert ergibt 
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sich daraus, dass die Einrichtungen der Antwortenden in freigemeinnützi-

ger oder öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gemeinnützig geführt werden. 

Trotzdem wirkt sich auch hier der Kostendruck auf das Personal aus: 

75 Prozent der Befragten empfinden Effizienzsteigerung der Mitarbeiter-

leistungen für die Geschäftsführung ihrer Einrichtung als „relevant / sehr 

relevant“ und nur 14 Prozent halten Effizienzsteigerung für weniger rele-

vant. 

Für die Geschäftsführungen von Einrichtungen der Sucht- und Drogen-

hilfe spielt vor allem die Finanzmittelknappheit eine Rolle. Die Vergabe 

der Verträge der Sucht- und Drogenberatung wird von den Kommunen 

zum Teil europaweit ausgeschrieben und die Vertragsdauer läuft ggf. nur 

ein Jahr. Außerdem müssen Eigenmittel von den Einrichtungen erbracht 

werden (z. B. durch ambulante Rehabilitation, Präventionsmaßnahmen, 

Nichtraucherentwöhnung, Kurse zur Führerscheinwiedererlangung, 

Spenden). 

Die Höhe des Eigenmittelanteils variiert zwischen den Einrichtungen; 

die im Rahmen dieser Branchenstudie interviewten Geschäftsführer*in-

nen aus ambulanten Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe nennen 

einen Eigenanteil von 25 bis 30 Prozent. Zum Teil werden die Einrichtun-

gen der Sucht- und Drogenhilfe von anhängenden Kliniken mitgetragen. 

Vermittlungen aus den Suchtberatungs- und Behandlungsstellen machen 

den größten Anteil der Vermittlungen in die medizinische Rehabilitation 

für Suchtkranke aus (Höke et al. 2021, S. 9). 

Eine Umfrage der Caritas Suchthilfe im Jahr 2018 unter 61 ambulanten 

Einrichtungen zeigt auf, dass die wirtschaftliche Situation im Bereich am-

bulante Rehabilitation suchtkranker Menschen in den befragten Einrich-

tungen in den letzten fünf Jahren (vor 2018) sich bei 69 Prozent der Ein-

richtungen verschlechtert hat und sich bei drei Prozent verbessert hat. Bei 

den restlichen Einrichtungen ist die wirtschaftliche Situation gleichgeblie-

ben (Caritas Suchthilfe 2018, S. 5). 

Gefordert wird deshalb eine stabile, verlässliche und kostendeckende 

Finanzierung der ambulanten Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe 

und vergleichbare Voraussetzungen für die Sucht- und Drogenberatung 

zwischen den Kommunen und Bundesländern in Deutschland (DHS 

2019b). 

Im bundesweiten Aufruf „Notruf Suchtberatung – stabile Finanzierung 

jetzt!“, der von den Wohlfahrtsverbänden, der Deutschen Hauptstelle für 

Suchtfragen, der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit in der Sucht-

hilfe und weiteren Verbänden und Organisationen im Jahr 2019 unter-

zeichnet wurde, wird darauf hingewiesen, dass eine gravierende Unterfi-

nanzierung der Beratungsstellen existiert und die kommunale Finanzie-

rung der Suchtberatungsstellen in den letzten Jahren weitgehend stag-
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niert ist. Hinzu kommt, dass die Personalkosten steigen, die Hilfeange-

bote flexibler und individueller gestaltet werden müssen und die Anforde-

rungen an die Qualität der Arbeit zunehmen (DHS 2019d). 

In Hinblick auf die Sozialpsychiatrischen Dienste sind die Veränderun-

gen der letzten 30 Jahre im kommunalen Finanzmanagement, insbeson-

dere die Umstellung auf kaufmännische Buchhaltung im öffentlichen 

Dienst im Jahr 2003, von Bedeutung. Mit der Einführung dieser doppelten 

Buchführung rückte auch in der öffentlichen Verwaltung die Erfassung 

von Ertrag und Aufwand in den Vordergrund. So wurden im Gegensatz 

zur Kameralistik Überschuldung und tatsächlicher Ressourcenverbrauch 

erkennbar. Wirkungsziele für kommunale Dienstleistungen wurden fest-

gelegt und mit Finanzmitteln verknüpft (Krems 2017). 

Allerdings sind bei den Sozialpsychiatrischen Diensten Kennzahlen 

kaum zu definieren, da man z. B. nicht von vorherein festlegen kann, dass 

man im nächsten Jahr ganz bestimmte Betreuungsleistungen oder eine 

gewisse Anzahl von Behandlungsmaßnahmen durchführen möchte. Das 

Angebot muss kontinuierlich vorgehalten werden, unabhängig von der tat-

sächlichen Nutzung. 

In Anbetracht der häufig begrenzten finanziellen kommunalen Res-

sourcen wird die Arbeit der Sozialpsychiatrischen Dienste erschwert. Wirt-

schaftliche Zwänge sorgen dafür, dass die Handlungsspielräume der 

Dienste begrenzt sind. Sparmaßnahmen und Kürzungen sorgen außer-

dem für begrenzte personelle Ressourcen (vgl. auch Kapitel 5; Albers/ 

Obert 2016, S. 53 f.). 

Die finanzielle Lage der Pflegedienste für psychiatrische häusliche 

Krankenpflege steht in einem engen Zusammenhang mit der Bewilli-

gungspraxis der Krankenkassen. Allgemeingültige Aussagen lassen sich 

in diesem Teilsegment kaum treffen. Allerdings gilt auch für viele Pflege-

dienste, dass durch eine zu knappe Bemessung der Finanzierung, die Ar-

beitszeit der Beschäftigten besonders effektiv und effizient geplant und 

eingesetzt werden muss und die Arbeit so häufig von einer engen Taktung 

geprägt ist. 

In unserer Befragung stimmen dennoch die Hälfte der Antwortenden 

der Aussage zu, dass die Leistungen der ambulanten Psychiatrie insge-

samt ausreichend finanziert sind. Nur elf Prozent stimmen der Aussage 

„eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zu (ohne Abbildung).7 In den Expert*in-

nen-Interviews wurde angemerkt, dass die Ausgaben für die psychiatri-

sche Versorgung insgesamt angemessen erscheinen, jedoch die Vertei-

lung der Ressourcen umstritten ist. 

 
7 Auf die Antwortkategorie „teils/teils“ entfallen 18 Prozent der Antworten und auf die 

Kategorie „weiß nicht / keine Angabe“ 21 Prozent der Antworten. 
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In Steinhart und Wienberg (2017, S. 75) wird angemerkt, dass inner-

halb des ambulanten Sektors die Ressourcenverteilung deutlicher auf die 

schwer und chronisch erkrankten Menschen ausgerichtet werden sollte, 

für deren Behandlung im Vergleich zu Personen mit leichten psychischen 

Erkrankungen zu wenig Geld verfügbar ist. 

Die Zufriedenheit der Klient*innen ist für die Geschäftsführung nach 

Meinung der im Rahmen dieser Studie Befragten relevant: 61 Prozent der 

Antwortenden meinen, dass die Zufriedenheit der Klient*innen für die 

Strategie der Geschäftsführung „relevant / sehr relevant“ ist. 

Debatten um die Qualität der Leistungen der Einrichtungen der ambu-

lanten Psychiatrie gehen bereits auf die 1990er Jahre zurück. Besonders 

diskutiert wurde die Frage nach Qualitätsstandards im Zusammenhang 

mit Wirksamkeit und Effektivität Sozialer Arbeit und den begrenzten finan-

ziellen Ressourcen (auch verstärkter betriebswirtschaftlicher Orientie-

rung; Nothdurfter/Nagy/Frei 2021). 

In verschiedenen SGBs finden sich Formulierungen, die auf die Not-

wendigkeit von Qualitätssicherung (SGB III, V, IX, XI), Qualitätsprüfung 

(SGB II, XI, XII) und Qualitätsentwicklung (SGB VIII) hinweisen. Interne 

Qualitätsstandards werden von 64 Prozent der im Rahmen dieser Studie 

Befragten als „relevant / sehr relevant“ eingeschätzt. Hier kommen z. B. 

auch Qualitätsmanagementsysteme der Normenreihe DIN/EN/ISO und 

insbesondere die Norm ISO 9001:2008 für prozessorientierte Anforderun-

gen an das Qualitätsmanagement zum Tragen (vgl. auch Görgen/Deimel 

2017). 

Externe Vorgaben zur Qualitätssicherung sind für die eigene Ge-

schäftsführung für 46 Prozent der Befragten von Bedeutung. Für die ver-

tragsärztliche Versorgung, Krankenhausbehandlung und Vorsorge- und 

Rehabilitationsleistungen existieren gesetzliche Regelungen für eine ver-

pflichtende Qualitätssicherung (Ministerium für Soziales und Integration 

Baden-Württemberg 2018, S. 75–77). Auch Ausführungen in dem Psy-

chisch-Kranken-Gesetze (PsychKG) der Bundesländer tragen zur Quali-

tätssicherung bei. 

Hinsichtlich der stationären Versorgung gibt es durch das Gesetz zur 

Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische 

und psychosomatische Leistungen (PsychVVG), das 2017 in Kraft getre-

ten ist, und durch die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosoma-

tik-Richtlinie (PPP-RL), die im Jahr 2020 die Psychiatrie-Personalverord-

nung (Psych-PV) von 1991 abgelöst hat, Vorgaben zur Personalstruktur 

in psychiatrischen Kliniken. 

Für die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie gibt es solche ge-

setzlichen Vorgaben zur Personalstruktur – abgesehen vom Bereich der 

ambulanten Rehabilitation – allerdings nicht (vgl. auch Kapitel 5). Zum 
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Teil werden von den gewährten Fachleistungsstunden Rückschlüsse auf 

den Personalbedarf gezogen. 

Darüber hinaus haben verschiedene Fachgesellschaften und Ver-

bände Qualitätsleitlinien für einzelne Behandlungsstandards oder Leis-

tungen herausgegeben, wie beispielsweise für das ambulant Betreute 

Wohnen für psychisch Kranke, die ambulante Sucht- und Drogenberatung 

oder die Wohnungslosenhilfe. Die Leitlinien beschreiben dabei aus einer 

fachlichen Perspektive, unter welchen Umständen (Personalschlüssel, 

Mitarbeiterqualifikation, Betreuungsformat) eine spezifische Leistung er-

bracht werden soll. Nach Görgen und Deimel (2017, S. 426) dienen diese 

fachlichen Standards auch dem „zunehmenden Legitimierungsdruck“ 

vonseiten der Leistungsträger vor allem, wenn es um Leistungsgewäh-

rung und der Finanzierung von Leistungen geht. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Qualitätssicherung und fachliche 

Überwachung im Bereich Beratung und Betreuung überwiegend in den 

Händen der Einrichtungen bzw. der Länder und Kommunen liegt, wäh-

rend bei Behandlungen (z. B. Rehabilitation, Entgiftung und Entwöhnung 

im Bereich Sucht- und Drogenhilfe) die jeweiligen Kostenträger der Sozi-

alversicherung (hauptsächlich gesetzliche Krankenkassen und Deutsche 

Rentenversicherung) federführend sind (Höke et al. 2021, S. 43–45). 

Das Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste in Deutschland hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, Qualitätsstandards für die Kernaufgaben der 

Sozialpsychiatrischen Dienste festzulegen und veröffentlichte diese 2018 

zusammen mit Empfehlungen zur Personalausstattung. Es wurden Anga-

ben zum Leistungsumfang (Anzahl, Umfang und Frequenz von Angebo-

ten), zum zuständigen Fachpersonal und zur Art der zu erbringenden 

Leistung gemacht (Albers/Elgeti 2018a). Aufgrund der uneinheitlichen 

Strukturen und heterogenen Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste 

wird eine einheitliche Umsetzung als schwierig angesehen. Zudem sind 

die Standards nicht bindend. 

In den Einrichtungen der Sucht- und Drogenberatung spielt ein inter-

nes als auch externes Qualitätsmanagement eine Rolle. Die Befragung 

im Rahmen der Deutschen Suchthilfestatistik für 2021 zeigt auf, dass 

71 Prozent der Einrichtungen ein Qualitätsmanagementsystem imple-

mentiert haben. In 31 Prozent der Einrichtungen wurde das Qualitätsma-

nagementsystem zertifiziert. Außerdem nahmen 41 Prozent der Einrich-

tungen an einer externen Qualitätssicherung teil (Tabelle E7, Qualitäts-

management Beteiligung, in: Künzel et al. 2021). Es existieren verschie-

dene Leitlinien und Handlungsempfehlungen zu Behandlungsstandards 

und zur Behandlung von Drogenabhängigkeit (insbesondere zur Substi-

tution; Höke et al. 2021, S. 41–43). 
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Auch Träger haben zum Teil ihre eigene Rahmenanforderungen und 

Audits entwickelt, wie das zertifizierbare Qualitätsmanagement-System 

der Caritas für Suchthilfeeinrichtungen (Caritas Suchthilfe 2017). Hin-

sichtlich der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker gibt es 

eine Reihe von Vereinbarungen und Verfahrensabsprachen der Leis-

tungserbringen und Kostenträger. 

Die Deutsche Rentenversicherung hat z. B. ein Rahmenkonzept zur 

Adaption in der medizinischen Rehabilitation abhängigkeitskranker Men-

schen (2019), Empfehlungen zur Zusammenarbeit bei der Unterstützung 

arbeitsuchender abhängigkeitskranker Menschen (zusammen mit der 

Bundesagentur für Arbeit, 2018) und ein Rahmenkonzept zur Reha-Nach-

sorge (2016) herausgegeben. Diese umfassen auch Anforderungen hin-

sichtlich der Qualifikation der Beschäftigten (DRV o. J.). 

Eine vergleichende Auswertung zwischen minimalen und maximalen 

Anforderungen an die Regelzulassung der psychiatrischen häuslichen 

Krankenpflege zeigt, dass die Bedingungen für die psychiatrische häusli-

chen Krankenpflege zwischen den Bundesländern stark variieren (Kars-

ten 2019). Dies wirkt sich auch auf die Strategien der Einrichtungen aus, 

da diese sich an unterschiedlichen Vorgaben zu Behandlungsdauer und 

Pauschalvergütungen orientieren müssen. 

Auch das Qualitätsmanagement unterscheidet sich zwischen den Bun-

desländern. So existiert in Niedersachsen z. B. ein Qualitätsmanagement-

handbuch, das Kriterien für die psychiatrische häusliche Krankenpflege 

definiert. Ein psychiatrischer Pflegedienst muss demnach für die Zulas-

sung und bei der Überprüfung durch den medizinischen Dienst der Kran-

kenkassen (MDK) Struktur-Prozesse und Ergebniskriterien in einem Qua-

litätsmanagementhandbuch nachweisen können (Tschinke 2022b, 

S. 141–146). 

In Bezug auf die Relevanz der Mitarbeiterzufriedenheit geben 46 Pro-

zent der Befragten an, dass diese für ihre Geschäftsführung „sehr rele-

vant“ oder „relevant“ ist. Weitere 29 Prozent meinen, dass die Mitarbeiter-

zufriedenheit zumindest teilweise relevant ist. Vor dem Hintergrund, dass 

z. B. 82 Prozent der Befragten zustimmen, dass der Fachkräftemangel für 

die Geschäftsführung „sehr relevant / relevant“ ist, erscheint die Relevanz 

der Bedeutung der Mitarbeiterzufriedenheit gering. Niemand antwortet in 

der Befragung, dass der Fachkräftemangel die eigene Einrichtung nicht 

trifft. 

Die Covid-19-Pandemie hatte weitreichende Auswirkungen auf die 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Im Kontext der Pandemie und 

des Lockdowns sowie der damit einhergehenden Kontaktbeschränkun-

gen waren viele Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie von der Schlie-

ßung der Örtlichkeiten betroffen. Hinzukam, dass Beschäftigte oder Kli-
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ent*innen als zugehörig zu einer Risikogruppe klassifiziert worden sind 

und vor allen in Zeiten vor Existenz eines Impfstoffes soziale Interaktionen 

begrenzen sollten. 

Anzumerken ist auch, dass nach Angaben der Deutsche Gesellschaft 

für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 

e. V. Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sich häufiger mit 

Covid-19 infizieren, einen schwereren Verlauf zeigen und ein höheres 

Sterberisiko als die Allgemeinbevölkerung aufweisen (DGPPN o. J.). Ne-

ben teilweisen Schließungen kam es zu einer Reduzierung der Kontakte 

und der Kontaktzeit mit Klient*innen. Außerdem sind Gruppenangebote 

weggefallen. Zeitweise wurden Termine online, vor allem telefonisch, 

durchgeführt (vgl. Kapitel 7). Insgesamt ergibt sich aber aus den Expert*in-

nen-Interviews, dass die Unterbrechungen in der Beratung, Betreuung und 

Behandlung durch die Covid-19-Pandemie von kurzer Dauer waren. 

Für die Sozialpsychiatrischen Dienste in kommunaler Trägerschaft war 

der Abzug von Personal zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen des In-

fektionsschutzes von besonderer Bedeutung. Es wurden zudem Aufga-

ben anderer Anbieter im Versorgungssystem übernommen, wenn diese 

pandemiebedingt ausfielen. Neue Aufgaben wurden außerdem in der Be-

ratung und Unterstützung von Menschen, die aufgrund der eigenen Co-

vid-19-Erkrankung oder durch Corona-Maßnahmen in psychische Not ge-

raten, übernommen. Auch die Versorgung mit Medikamenten wurde teil-

weise durch die Sozialpsychiatrischen Dienste sichergestellt (Albers/Er-

ven/Bispinck 2022). 

Zu Beginn der Covid-19 Pandemie mussten Sucht- und Drogenbera-

tungsstellen weitgehend schließen. Zum Teil wurden Termine in dieser 

Zeit online durchgeführt. Da die Betreuung, Beratung und Behandlung im 

Bereich der Sucht- und Drogenhilfe allerdings als systemrelevant einge-

stuft wurde, war die Schließung der Beratungsstellen von kurzer Dauer. 

Angebote in Selbsthilfegruppen wurden jedoch längerfristig ausgesetzt. 

Höke et al. (2021) weisen darauf hin, dass psychosoziale Stressoren 

durch die Pandemie zu einem erhöhten Konsum- und Rückfallrisiko ge-

führt haben. Expert*innen in den Interviews im Rahmen dieser Studie ge-

hen allerdings davon aus, dass Abhängigkeitserkrankungen während der 

Pandemie nicht generell zugenommen haben, sondern Unterschiede zwi-

schen den verschiedenen Suchtformen existieren. So hat z. B. die Glücks-

spielsucht abgenommen, weil die Spielhallen geschlossen waren. Zur 

Aufrechterhaltung der Substitutionsbehandlung während der Covid-19-

Pandemie trat im April 2020 die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungs- 

verordnung in Kraft. 

Der Fachverband Drogen- und Suchthilfe (fdr 2020a) hat im Juni 2020 

95 seiner Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen zu den Auswirkun-
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gen der Covid-19-Pandemie auf die Suchtprävention, Suchthilfe und 

Suchtselbsthilfe befragt. Die Befragung zeigt auf, dass die meisten Ange-

bote auch während der Pandemie aufrechterhalten wurden. Zu einem 

Rückgang an Angeboten kam es in den Bereichen Selbsthilfe, Prävention, 

Suchtberatung im Betrieb und niedrigschwellige Hilfen. 

70 Prozent der befragten Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen 

schätzten, dass sich durch die Pandemie ihre Liquidität verringern wird. 

Teilweise wurde Kurzarbeitergeld beantragt oder bereits gezahlt. Die 

deutliche Mehrheit der Befragten gab an, dass entstandene finanzielle 

Defizite durch die Schutzpakete des Bundes und der Länder nicht kom-

pensiert wurden und zum Zeitpunkt der Befragung oder perspektivisch 

nicht kompensierte Einnahmenausfälle zu verzeichnen sind. 

90 Prozent der Einrichtungen oder Organisationen bestätigten eine 

Mehrbelastung des Personals durch die Pandemie. Die Ursachen hierfür 

lagen im Mehraufwand durch Schutzmaßnahmen, in veränderten Kommu-

nikationsformen und Kontaktaufnahmen und eigenen psychischen Belas-

tungen sowie psychischen Belastungen der Klient*innen. Darüber hinaus 

hat die Pandemie zu Mehrarbeit / verdichteten Arbeitszeiten und erhöhten 

Krankenständen sowie einem gestiegenen Spannungspotenzial zwischen 

den Mitarbeiter*innen (untereinander) und mit der Klientel geführt. 

Die Covid-19-Pandemie hat auch die psychiatrische häusliche Kran-

kenpflege vor Herausforderungen gestellt. Das soziale Gefüge, das einen 

wichtigen Bezugspunkt der Arbeit darstellt, wurde durch die Beschränkun-

gen im Zuge der Pandemie stark eingeschränkt. Der Betreuungsbedarf 

wurde bei vielen Klient*innen akuter und aufwendiger. 

Aufgrund der Herausforderungen der Covid Pandemie wurden zwei 

wesentliche Positionspapiere herausgearbeitet. Unter Federführung der 

Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) wurde in einer mul-

tidisziplinären Arbeitsgruppe die Leitlinie „Häusliche Versorgung, soziale 

Teilhabe und Lebensqualität bei Menschen mit Pflegebedürftigkeit im 

Kontext ambulanter Pflege unter den Bedingungen der Covid-19 Pande-

mie“ entwickelt (BAPP 2020). Die Leitlinie befasst sich einerseits mit Hy-

gienemaßnahmen und der Vermeidung der Übertragung des Virus und 

andererseits mit der Aufrechterhaltung der sozialen Teilhabe der Kli-

ent*innen. 

Die Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP) und der 

Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest forderten au-

ßerdem in einem Positionspapier hinsichtlich der Herausforderung der 

Pandemie eine verbindliche qualitativ und quantitativ angemessene Per-

sonalausstattung sowie die hundertprozentige Refinanzierung der Pflege-

personalkosten (DFPP; DBfK 2022). Außerdem sollte Telepflege generell 

als Regelleistung zur Verfügung stehen. 
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5. Arbeit und Beschäftigung in 
Einrichtungen der ambulanten 
Psychiatrie 
 

Übergreifende Informationen zur Beschäftigtenzahl in Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie liegen nicht vor, da – wie in Kapitel 1.1 darge-

stellt – die Branche statistisch nicht erfasst ist. Die Ergebnisse der Ex-

pert*innen-Interviews und der befragten Beschäftigten und Arbeitnehmer-

vertretungen ergeben, dass die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen je 

nach Träger, Tätigkeitsbereich und auch Region unterschiedlich ist. 

Eine Statistik zur Anzahl der Beschäftigten im Sozialpsychiatrischen 

Dienst gibt es nicht. Lediglich die Anzahl der benötigten Stellen kann er-

mittelt werden. Ob diese auch besetzt sind, ist nicht ersichtlich (vgl. Kapi-

tel 5.1). Ein Stellenabbau kommt nach Meinung der interviewten Ex-

pert*innen in den Sozialpsychiatrischen Diensten selten vor. Ergebnis der 

Interviews ist vielmehr, dass einzelne Stellen aufgestockt werden. 

In der Sucht- und Drogenhilfe waren der Deutschen Suchthilfestatistik 

zufolge im Jahr 2020 durchschnittlich acht Mitarbeiter*innen in Festan-

stellung in den 765 an der Erhebung teilnehmenden Einrichtungen der 

ambulanten Sucht- und Drogenhilfe tätig. Im Jahr 2017 waren es 7,4 Mit-

arbeiter*innen in den 755 teilnehmenden Einrichtungen gewesen. Hinzu 

kamen durchschnittlich 1,9 Honorarmitarbeiter*innen im Jahr 2020. Die 

Zahl der Honorarstellen ist seit 2017 ungefähr gleichgeblieben. Beson-

ders hoch war der Anteil von Honorarmitarbeiter*innen unter Erzieher*in-

nen und Fachkräften für Soziale Arbeit (Braun et al. 2018; Künzel et al. 

2021). 

Die Anzahl der in den ambulanten Einrichtungen der Grundversorgung 

Sucht (Suchtberatungsstellen) tätigen Personen wurde vom Gesamtver-

band für Suchthilfe für das Jahr 2014 auf 7.000 geschätzt (Gesamtver-

band für Suchthilfe 2017). 

Zur Beschäftigtenzahl in der psychiatrischen häuslichen Kranken-

pflege liegen keine Daten oder Schätzungen aus den Expert*innen-Inter-

views oder der Befragung vor. Anzumerken ist, dass sich die Anforderun-

gen an die psychiatrische häusliche Krankenpflege in den Bundeslän-

dern – trotz der „Rahmenempfehlungen nach Paragraf 132a Abs. 1 

SGB V zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege“ (vgl. Kapitel 3) – 

stark im Hinblick auf die Anzahl der benötigten Mitarbeiter*innen (sowie 

der Behandlungsdauer) unterscheiden (Konhäuser 2020, S. 22 f.). 

Zu den Berufsgruppen, in denen die Beschäftigten der ambulanten 

Psychiatrie tätig sind, gehören insbesondere Sozialarbeitende (Sozialar-

beiter*innen oder -pädagog*innen), Heilpädagog*innen, Pflegefachkräfte, 
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Ärzt*innen und Therapeut*innen. Als relativ neue Beschäftigtengruppe 

kommen „Peerberater*innen“ hinzu. Es handelt sich hierbei um Psychiat-

rieerfahrene mit spezifischer Weiterbildung. 

Je nach Ausrichtung der Einrichtung sind die verschiedenen Berufs-

gruppen unterschiedlich häufig vertreten. In größeren Einrichtungen gibt 

es zusätzlich Verwaltungs- und technisches Personal. Daneben sind zum 

Teil auch Hilfskräfte, Praktikant*innen und Studierende aus sozialen oder 

medizinischen Fachrichtungen in den Einrichtungen beschäftigt. 

In der Befragung geben knapp 90 Prozent der Befragten an, dass So-

zialarbeitende und Heilpädagog*innen in ihrer Einrichtung bzw. bei ihrem 

Arbeitgeber beschäftigt sind. An zweiter Stelle stehen mit 71 Prozent Pfle-

gefachkräfte, gefolgt von Ärzt*innen (einschließlich ärztlicher Psychothe-

rapeut*innen) und Spezialtherapeut*innen (z. B. Ergotherapeut*innen und 

künstlerische Therapeut*innen) mit je 61 Prozent. Hinzu kommen außer-

dem Büro- und Verwaltungsmitarbeiter*innen und Praktikant*innen (je 

54 Prozent), psychologische Psychotherapeut*innen und studentische 

Mitarbeiter*innen (je 39 Prozent), Peerberater*innen (36 Prozent) sowie 

Bewegungstherapeut*innen und Physiotherapeut*innen (14 Prozent). 

Übereinstimmend gehen die im Rahmen dieser Studie interviewten Ex-

pert*innen davon aus, dass die Berufe der Sozialen Arbeit zahlenmäßig 

am häufigsten in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie vertreten 

sind. Im Zuge des Bologna-Prozesses wurden vielfach die Studiengänge 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik zu Soziale Arbeit zusammengefasst 

(Stock et al. 2020, S. 37), dementsprechend werden die Berufe Sozialpä-

dagog*in und Sozialarbeiter*in heute meist unter dem Begriff „Sozialar-

beitende“ zusammengefasst. 

Sozialarbeitende sowie auch Heilpädagog*innen können Bachelor- 

oder Masterabschlüsse (früher Diplome) mit verschiedenen Schwerpunkt-

setzungen von Fach(hoch)schulen, Universitäten, Gesamthochschulen 

oder Berufsakademien besitzen. Die Qualifikationsprofile der Absol-

vent*innen sind meist sehr heterogen (Henn/Lochner/Meiner-Teubner 

2017, S. 12). 

Nach Aussagen der interviewten Expert*innen ist auffällig, dass gerade 

in den letzten Jahren – hervorgerufen durch den massiven Fachkräfte-

mangel – vermehrt Bachelorabsolvent*innen statt Master- (oder Dip-

lom-)Absolvent*innen von den Einrichtungen eingestellt werden. Hier sind 

die formalen Qualifikationsanforderungen gesunken, ohne dass jedoch 

die Qualifikationserfordernisse der Arbeit angepasst wurden. Zuweilen 

wird versucht, durch personelle Umstrukturierung der Teams, entspre-

chende Defizite aufzufangen. 

Im Gegensatz zu Ergo- und Physiotherapie sowie zur Krankenpflege, 

wo es Berufsgesetze gibt, fehlen im Tätigkeitsbereich Soziale Arbeit ein-
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heitliche Regelungen. Zum Beispiel erwähnt das SGB XII Leistungen der 

Sozialen Arbeit, der entsprechende Beruf taucht dort aber nicht auf. So 

gibt es von gesetzlicher Seite keine Absicherung, dass berufliche Stan-

dards nicht unterlaufen werden und Personal ohne ausreichende Qualifi-

kationen aufgrund geringerer Kosten eingestellt wird. Wie in Kapitel 4 dar-

gestellt, sind es allerdings häufig die Kostenträger, die entsprechende 

Mindestqualifikationen für die Leistungserbringung festsetzen. 

Bei den ärztlichen Berufen spielen in der ambulanten Psychiatrie Fach-

ärzt*innen für Psychiatrie und Psychotherapie (nach alter Weiterbildungs-

ordnung: Psychiater*in bzw. Fachärzt*in für Psychiatrie, Fachärzt*in für 

Psychiatrie und Neurologie bzw. Nervenärzt*in) und ärztliche Psychothe-

rapeut*innen (Humanmediziner*innen mit zusätzlicher mehrjähriger fach-

ärztlicher Ausbildung zur Ärztin*zum Arzt für Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie) eine Rolle. 

Hinzu kommen psychologische Psychotherapeut*innen mit einem Stu-

dienabschluss in Psychologie und mehrjähriger Weiterbildung in der Psy-

chotherapie, denen es seit 2017 erlaubt ist, Soziotherapie, Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation, eine Krankenhausbehandlung sowie einen 

Krankentransport zu verordnen, nicht aber andere körperliche Behand-

lungen oder Arzneimittel (Coenen/Haucamp/Loebert 2021, S. 20; Schäff-

ler 2014). 

Das neue Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz (Psychothera-

peutengesetz/PsychThG) ist seit dem 1. September 2020 in Kraft. Mit ei-

ner zwölfjährigen Übergangsfrist wird die bisherige Ausbildung, bei der 

auf ein psychologisches, pädagogisches oder sozialpädagogisches Stu-

dium eine fünfjährige psychotherapeutische Ausbildung folgte, umstruk-

turiert. Nun können Absolvent*innen eines psychotherapeutischen Mas-

terstudiengangs nach erfolgreicher Approbationsprüfung die Berufsbe-

zeichnung „Psychotherapeut*in“ führen. Daran schließt sich eine fünfjäh-

rige (Teilzeit mit entsprechender Verlängerung möglich) Weiterbildung an. 

Damit erwerben sie die Fachkunde als Fachpsychotherapeut*in. 

Spezialtherapeut*innen, wie Ergotherapeut*innen und künstlerische 

Therapeut*innen, spielen in den Einrichtungen der ambulanten Psychiat-

rie ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Leistungen von Ergotherapeut*innen 

können über das Heilmittelgesetz verschrieben und damit abgerechnet 

werden. In der Ausbildung zur Ergotherapeutin*zum Ergotherapeuten hat 

nach Angaben von Interviewpartner*innen ein Paradigmenwechsel hin zu 

Betätigungsorientierung, d. h. zu zielorientiertem Arbeiten an definierten 

Themenbereichen (z. B. berufliche Integration, Umgang mit Alltagsthe-

men) stattgefunden. 

Zudem gibt es eine beginnende Akademisierung des Ausbildungsberu-

fes und den Versuch, die Arbeit fachlich qualitativ aufzuwerten. Inzwischen 
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gibt es bereits ein Modellprojekt für einen eigenständigen Studiengang „Er-

gotherapie“, das vom Bundesminister für Gesundheit gefördert wird. 

Hinsichtlich der künstlerischen Therapeut*innen (z. B. in den Fachrich-

tungen Kunst-, Musik- oder Theatertherapie) wird von der Bundesarbeits-

gemeinschaft Künstlerische Therapien eine gesetzliche Regulierung des 

Berufes auf der Grundlage bestehender, zertifizierter Ausbildungen an 

Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen oder gleichwertigen privaten 

Ausbildungsinstituten gefordert, die die Berufsbezeichnung Künstleri-

scher Therapeut*innen schützt (Bundesarbeitsgemeinschaft Künstleri-

sche Therapien 2021). Die geschützte Berufsbezeichnung soll eine qua-

litätsgesicherte Behandlung gewährleisten. Außerdem werden einheitli-

che Vergütungsregelungen hinsichtlich der Leistungen der künstlerischen 

Therapien gefordert. 

Peerberater*innen, die auch als Ex-in-Kräfte („experienced involve-

ment“ – Einbeziehung von Erfahrenen) oder Genesungsbegleiter*innen 

bezeichnet werden, sind therapieerfahrene psychisch Erkrankte mit einer 

zusätzlichen Ausbildung, die in die Beratung oder Betreuung eines*r an-

dere*n Erkrankten einbezogen werden und die*den Betroffenen auf Au-

genhöhe begleiten. 

Themen in Beratungsgesprächen mit Peerberater*innen können z. B. 

den Umgang mit der eigenen Erkrankung oder Behinderung, den Bedarf 

an Unterstützung und Hilfsmitteln, Arbeit und Beziehungen zu anderen 

Menschen sowie Unterstützung in Krisensituationen betreffen. Auch 

rechtliche und Verwaltungsfragen können besprochen werden (Geissler 

2017, S. 153). 

Nach Bischkopf et al. (2017) kann durch die Einbindung von Peerbe-

rater*innen ein niederschwelliger Zugang zu den Erkrankten gewährleis-

tet und die psychiatrische Versorgung besser an die Bedürfnisse von 

Menschen in Krisen angepasst werden. Des Weiteren leistet der Einsatz 

von Peerberater*innen einen wichtigen Beitrag dazu, dass psychisch Er-

krankte ein selbstbestimmtes Leben führen können (Gerlinger/Prestin/ 

Schmid 2019, S. 9). 

Im Zuge der Autonomieförderung und Partizipation sowie entsprechen-

den Regelungen in den Psychisch-Kranken-Gesetzen der Bundesländer 

soll der Einsatz von Peerberater*innen vorangetrieben werden. Die 350 

Stunden und zwei Praktika umfassende Qualifizierung zur Peerberate-

rin*zum Peerberater ist aus einem europäischen Projekt unter Beteiligung 

von psychiatrischen Einrichtungen, Ausbildungsinstituten, Universitäten 

und Betroffenenorganisationen hervorgegangen. 

In Deutschland werden seit dem Jahr 2005 Kurse zur Peerberate-

rin*zum Peerberater angeboten, derzeit gibt es 35 Ausbildungsstandorte, 

die der Qualitätssicherung und Aufsicht des Dachverbands „EX-IN 
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Deutschland“ unterstehen (Stand August 2022). Inhalt der Qualifizierung 

sind u. a. rechtliche Grundlagen in der psychiatrischen Arbeit, Kenntnisse 

des Versorgungssystems, Methoden der Fürsprache, Beratung und Be-

gleitung, Peer-Counseling, Verhandlungsstrategien und Kriseninterven-

tion (Geissler 2017, S. 152). 

Obwohl die Beteiligung von Peerberater*innen in der Beratung und Be-

treuung von psychisch Kranken Erfolge aufzeigt und das Konzept zusätz-

lich dazu beiträgt, Menschen, die schwere psychische Krisen erlebt ha-

ben, in Arbeit zu bringen, gibt es beim Einsatz von Peerberater*innen 

auch Hindernisse. So scheitert die Beschäftigung von Peerberater*innen 

häufig an fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten solcher Stellen. Die Pe-

erberater*innen werden zumeist nicht formal als Fachkräfte anerkannt, 

sodass ihre Beschäftigung aufgrund geltender Fachkräfteschlüssel behin-

dert wird (Greve 2022). 

Darüber hinaus fehlt eine Berufsanerkennung und die Entlohnung wird 

von den Peerberater*innen selbst als gering eingeschätzt. Die fehlende 

Abgrenzung kann insbesondere zum Problem werden, wenn Personen 

einen Abschluss in einem Gesundheitsberuf haben und Leistungen er-

bringen, die eigentlich diesen Beruf entsprechen, aber als Peer-Bera-

ter*innen eingestellt und vergütet werden. Hinzu kommt, dass andere Mit-

arbeiter*innen mitunter nicht immer die Beteiligung von Peerberater*innen 

akzeptieren wollen (Utschakowski 2016, S. 12 f.). Errami (2016) gibt zu 

bedenken, dass die hierarchisch geprägte Organisation der Psychiatrie 

einer erfolgreichen Integration der Peerberater*innen oft im Weg steht. 

Eine eigene Supervision für die Peerberatung sowie die Beschäftigung 

von mindestens zwei Peerberater*innen können in diesem Zusammen-

hang dafür sorgen, dass diese sich gegenüber anderen Berufsgruppen 

behaupten können (Sielaff/Ott/Bock 2017, S. 137). Als nachteilig wurde in 

den Interviews im Rahmen dieser Branchenstudie ferner empfunden, 

dass es den Peerberater*innen zum Teil an Wissen über das Gesund-

heitssystem fehlt und die Beratung auf individuellen Erfahrungen statt auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. 

Die verschiedenen Sozialpsychiatrischen Dienste unterscheiden sich 

hinsichtlich der Berufsgruppen, die dort tätig sind (Elgeti 2018a, S. 16). 

Eine ärztliche Leitung ist außer in Bayern und Baden-Württemberg in al-

len Bundesländern vorgeschrieben. In Bayern und Baden-Württemberg 

werden dagegen Ärzt*innen eher per Honorarvertrag angestellt (Albers/ 

Obert 2016, S. 52). In einigen Sozialpsychiatrischen Diensten gibt es ne-

ben der ärztlichen Leitung nur Mitarbeiter*innen aus dem Bereich Soziale 

Arbeit. Andere Dienste beschäftigen hingegen auch Psycholog*innen und 

Krankenpfleger*innen mit psychiatrischer Zusatzqualifikation. 
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Die Beschäftigtenstruktur in den Sozialpsychiatrischen Diensten hängt 

zum einen von der Größe der Einrichtung ab. Zum anderen spielt auch 

die Leitung des Dienstes eine große Rolle, da der gesetzliche Rahmen 

unterschiedliche Zusammensetzungen zulässt. Dienste in freier Träger-

schaft bieten zum Teil auch ambulante Suchtrehabilitation an und brau-

chen dafür mindestens eine halbe Stelle einer Psychologin*eines Psycho-

logen. 

Bezogen auf die verschiedenen Berufsgruppen gehen Interviewpart- 

ner*innen davon aus, dass pro 100.000 Einwohner*innen 1,36 Vollzeit-

äquivalente Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psychotherapie, 0,51 Voll-

zeitäquivalente Psycholog*innen, 3,15 Vollzeitäquivalente Sozialarbei-

ter*innen und -pädagog*innen und 0,7 Vollzeitäquivalente Verwaltung be-

nötigt werden. Insgesamt ergibt sich in den 13 Bundesländern, wo die 

Sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern angegliedert 

sind, ein Personalbedarf von 788 Stellen für Fachärzt*innen der Psychi-

atrie, 295 Stellen für Psycholog*innen,1.825 in der Sozialarbeit und 405 

in der Verwaltung. 

Interviewpartner*innen merkten an, dass Ende 2020 224 Fachärzt*in-

nen in den Gesundheitsämtern tätig waren, allerdings nicht unbedingt in 

Vollzeit und auch nicht notwendigerweise im Sozialpsychiatrischen 

Dienst. Zu den anderen Berufsgruppen liegt keine Statistik vor. 

Laut der Deutschen Suchthilfestatistik bilden Fachkräfte der Sozialen 

Arbeit die größte Berufsgruppe in der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe. 

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 5,2 Sozialpädagog*innen oder Sozi-

alarbeiter*innen in den ambulanten Beratungs- und/oder Behandlungs-

stellen der Sucht- und Drogenhilfe in Festanstellung tätig. An zweiter 

Stelle folgten Krankenpflegekräfte und Pflegehelfer*innen mit durch-

schnittlich 2,9 Stellen. 

Darüber hinaus waren folgende Berufsgruppen beschäftigt: „sonstige“ 

tätige Personen in Beratung und Therapie (durchschnittlich 2,5 Mitarbei-

ter*innen je Einrichtung), Erzieher*innen und andere Fachkräfte für Sozi-

ale Arbeit (2,1), Pädagog*innen, Sozialwissenschaftler*innen und Sozio-

log*innen (2,0), technisches Personal und Personal im Wirtschaftsbereich 

(1,9), Büro- und Verwaltungspersonal (1,6), Freiwilligendienst-Leistende 

und Psycholog*innen (je 1,4), Ärzt*innen und Praktikant*innen/Auszubil-

dende (je 1,3), Ergo-, Arbeits-, Beschäftigungstherapeut*innen (1,2), Öko-

nom*innen oder Betriebswirt*innen (1,2) sowie Kreativtherapeut*innen 

(Kunst, Musik, Theater), Sport- und Bewegungstherapeut*innen und Phy-

siotherapeut*innen (je 1,0; Künzel et al. 2021). 

Die Beschäftigten brauchen für ihre Tätigkeit häufig eine suchtspezifi-

sche Zusatzausbildung, die auch von den Kostenträgern gefordert wird. 

Nach der Grundausbildung müssen die Beschäftigten deshalb eine zerti-



SCHÖNEBERG/VITOLS: BRANCHENANALYSE AMBULANTE PSYCHIATRIE | 75 

fizierte Zusatzausbildung im Bereich Suchberatung oder Suchttherapie 

nachweisen, damit sie entsprechende Leistungen abrechnen können. 

Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen (jeweils 

mit Diplom/Meister) oder Ärzt*innen können sich z. B. im Rahmen einer 

dreijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung zur „Suchttherapeutin“ / 

zum „Suchttherapeuten“ weiterbilden (DHS o. J.). Suchtmediziner*innen 

benötigen die Zusatzweiterbildung „Suchtmedizinische Grundversor-

gung“. Zum Teil werden diese Weiterbildungen auch in Rahmen von Stu-

diengängen mit suchtspezifischem Schwerpunkt und entsprechendem 

Abschluss angeboten (Höke et al. 2021, S. 43–45). 

Hinsichtlich der Sozialen Arbeit in der Sucht- und Drogenhilfe wurde in 

den 1990er Jahren verstärkt bemängelt, dass spezifische Standards feh-

len. Im Jahr 2001 wurde deshalb die Deutsche Gesellschaft für Soziale 

Arbeit in der Suchthilfe und Suchtprävention (DG-SAS) gegründet, die die 

spezifischen Leistungen und Tätigkeiten der Sozialen Arbeit in der Sucht-

hilfe und -prävention inzwischen definiert und mit Kompetenzprofilen un-

terlegt hat (DG-SAS 2016). 

Die Kompetenzprofile bieten eine Orientierung über bereits beste-

hende Arbeitsbereiche der Sozialen Arbeit in der Sucht- und Drogenhilfe 

und geben darüber hinaus Anregungen für die Fachkräfte zur Weiterent-

wicklung der Kompetenzen in den spezifischen Arbeitsfeldern. Sie ermög-

lichen außerdem eine Positionierung und Differenzierung in der Zusam-

menarbeit mit anderen Berufsgruppen. 

In Hinblick auf die psychiatrische häusliche Krankenpflege hängt die 

Zusammensetzung des Personals von rechtlichen Vorgaben und Anfor-

derungen der Kostenträger ab. So sieht das Gesetz zur Reform der Pfle-

geberufe (Pflegeberufereformgesetz, PflBRefG), das am 1. Januar 2020 

in Kraft getreten ist, vor, dass ausschließlich examinierte Pflegekräfte den 

individuellen Pflegebedarf erheben und feststellen, den Pflegeprozess or-

ganisieren, gestalten und steuern sowie die Qualität der Pflege evaluie-

ren, sichern und entwickeln dürfen. Dies sorgt in der psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege dafür, dass andere Berufsgruppen inzwischen 

nur sehr begrenzt beschäftigt werden (Karsten 2019). 

Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, wurde im Jahr 2020 die psychiatri-

sche häusliche Krankenpflege außerdem in die „Rahmenempfehlungen 

nach Paragraf 132a Abs. 1 SGB V zur Versorgung mit häuslicher Kran-

kenpflege“ aufgenommen, um künftig bundesweit einheitliche vertragliche 

Standards, insbesondere mit Blick auf die Qualifikation der Pflegefach-

kräfte zu schaffen (GKV-Spitzenverband 2021). 

Demnach müssen sowohl sozialversicherungspflichtig beschäftigte 

verantwortliche Pflegefachkräfte in einer Einrichtung der häuslichen psy-



SCHÖNEBERG/VITOLS: BRANCHENANALYSE AMBULANTE PSYCHIATRIE | 76 

chiatrischen Krankenpflege eine der folgenden Ausbildungen abge-

schlossen haben: 

• Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann (nach dem Pflegeberufereform-

gesetz), 

• Gesundheits- und Krankenpfleger*in (nach dem Krankenpflegegesetz, 

KrPflG), 

• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in (nach dem Krankenpflege-

gesetz oder nach dem Pflegeberufereformgesetz), 

• Altenpfleger*in (nach dem Altenpflegegesetz vom 25.8.2003 oder nach 

dem Pflegeberufereformgesetz) oder 

• Altenpfleger/-in mit einer dreijährigen Ausbildung nach Landesrecht. 

 

Darüber hinaus muss die beschäftigte verantwortliche Pflegefachkraft 

eine Zusatzausbildung und Berufserfahrung nachweisen. Als Zusatzaus-

bildung werden anerkannt: 

• eine staatlich anerkannte/zertifizierte sozialpsychiatrische Zusatzaus-

bildung, 

• eine Weiterbildung zur Fachkrankenschwester*zum Fachkrankenpfle-

ger für Psychiatrie (nach ausgewählten Weiterbildungsordnungen), 

• eine Weiterbildung auf Grundlage des Curriculums „Ambulante und ge-

meindenahe Pflege psychisch kranker Menschen“ der Universität Wit-

ten-Herdecke (einschließlich berufspraktischer Erfahrung) oder 

• ein staatlich anerkannter Studienabschluss mit dem Schwerpunkt psy-

chiatrische Versorgung 

 

Die Berufserfahrung muss eine hauptberufliche Tätigkeit (mindestens 

19,25 Wochenstunden) innerhalb der letzten acht Jahre von mindestens 

zwei Jahren nach erteilter Erlaubnis in dem oben genannten Beruf in ei-

nem psychiatrischen Krankenhaus, in einer psychiatrischen Fachabtei-

lung eines Krankenhauses oder einer sozialpsychiatrischen Einrichtung 

beinhalten. 

Darüber hinaus müssen Pflegefachkräfte in Leitungspositionen eine 

Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen mit einer Mindeststun-

denzahl, die 460 Stunden nicht unterschreiten soll, erfolgreich durchge-

führt haben. Diese Voraussetzung gilt auch durch den Abschluss eines 

betriebswirtschaftlichen, pflegewissenschaftlichen oder sozialwissen-

schaftlichen Studiums an einer Fachhochschule oder Universität als er-

füllt. 

Sonstige Mitarbeiter*innen müssen über eine ausreichende Berufser-

fahrung in der pflegerischen Versorgung von Klient*innen mit psychischen 

Erkrankungen (mindestens ein Jahr in den vergangenen fünf Jahren im 

Umfang von mindestens 19,25 Wochenstunden) oder eine Zusatzqualifi-
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kation in Psychiatrie/Gerontopsychiatrie im Umfang von mindestens 320 

Zeitstunden verfügen (GKV-Spitzenverband 2021). 

Aus den Interviews geht hervor, dass die Beschäftigungsverhältnisse 

in der ambulanten Psychiatrie insgesamt von einem hohen Frauen- und 

Teilzeitanteil geprägt sind. Der Frauenanteil in den Sozialpsychiatrischen 

Diensten lag z. B. in Niedersachsen im Jahr 2020 bei 73 Prozent der Voll-

zeitstellen (Lingnau/Laiberandt/Stegbauer 2021). Von den Interviewpart- 

ner*innen aus dem Segment der psychiatrischen häuslichen Kranken-

pflege wird angegeben, dass in ihren Einrichtungen der Frauenanteil un-

ter den Beschäftigten zwischen 60 und 90 Prozent beträgt. 

Die Interviewpartner*innen aus der Sucht- und Drogenberatung schät-

zen den Frauenanteil in entsprechenden Einrichtungen auf rund 80 Pro-

zent. Die Geschlechterverteilung in der Branche entspricht dem hohen 

Anteil von Frauen in sozialen Berufen und medizinischen Gesundheitsbe-

rufe (jeweils über 80 Prozent; Statista 2023). 

Häufig werden von den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie aus-

geglichene Geschlechteranteile angestrebt, da davon ausgegangen wird, 

dass durch gemischtgeschlechtliche Teams den verschiedenen Bedürf-

nissen der Klient*innen besser entsprochen werden kann. 

Zumeist wird eine Teilzeittätigkeit auf Wunsch der Beschäftigten auf-

genommen, um Beruf und Privatleben besser vereinen zu können. Auch 

der Erholung und Regeneration wird angesichts der anstrengenden Be-

rufe in der ambulanten Psychiatrie große Bedeutung beigemessen. Er-

gebnis der Expert*innen-Interviews ist auch, dass Arbeitgeber den Wün-

schen nach Teilzeittätigkeit entsprechen, um Beschäftigte zu gewinnen 

und zu halten. 

Nicht immer geben es die Strukturen und die Organisation der Einrich-

tung jedoch her, Teilzeittätigkeit in den Abläufen aufzufangen. Teilweise 

entsteht laut Interviewpartner*innen z. B. eine unfaire Verteilung der Ver-

tretungszeiten, sodass Vollzeitbeschäftigte mehr Vertretungen überneh-

men müssen. Andererseits gaben Interviewpartner*innen aber auch an, 

dass durch die Verteilung der Arbeit auf mehr Köpfe durch Teilzeitarbeit 

Engpässe, die beispielsweise durch Krankheit entstehen, besser ausge-

glichen werden können. 

Angestelltenverhältnisse überwiegen bei den Einrichtungen der ambu-

lanten Psychiatrie deutlich. Honorarkräfte sind im Allgemeinen häufiger in 

Einrichtungen in privater Trägerschaft zu finden. Wie oben aufgezeigt, 

existieren Honorarkräfte auch in der Sucht- und Drogenhilfe. Nach Anga-

ben der Interviewpartner*innen werden sie auch im Bereich ambulant Be-

treutes Wohnens eingesetzt, da hier eine besondere Flexibilität gefragt 

ist. 
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Das Angebot von Stellen für Praktika und Werkstudent*innen hängt 

von der Art der Einrichtung ab, wie aus den Interviews im Rahmen dieser 

Studie hervorging. Während beispielsweise in der Sucht- und Drogenbe-

ratung weniger Praktikumsplätze angeboten werden, da eine Beteiligung 

in Einzelgesprächen mit den Klient*innen hier schwierig ist, greifen Ein-

richtungen anderer Bereiche gerne auf die kostengünstigen Arbeitskräfte 

zurück. Durch den angespannten Arbeitsmarkt wird in der Anstellung von 

studentischen Praktikant*innen nach Angaben der Interviewpartner*innen 

auch ein Mittel der Personalrekrutierung gesehen und die Praktikant*in-

nen werden nach Abschluss des Studiums häufig direkt übernommen. 

Befristete Beschäftigung ist den Interviewpartner*innen zufolge in Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie eher selten und wird in Einzelfällen 

bei Berufseinsteiger*innen oder zur Überbrückung von Elternzeiten ge-

nutzt. Sie ist häufiger bei freigemeinnützigen Trägern und besonders bei 

privaten Trägern zu finden als bei Einrichtungen des öffentlichen Diens-

tes. Die Rahmenempfehlungen für die psychiatrische häusliche Kranken-

pflege beinhalten, dass der Einsatz von geringfügiger Beschäftigung nicht 

mehr als 20 Prozent der in der psychiatrisch häuslichen Krankenpflege 

eingesetzten Pflegefachkräfte betragen soll (GKV-Spitzenverband 2021, 

S. 11). 

Der demografische Wandel zeigt sich auch in den Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie. Sozialarbeiter*innen waren im Jahr 2012 die 

durchschnittlich älteste Beschäftigtengruppe (nach den Lehrer*innen) in 

Deutschland (Henn/Lochner/Meiner-Teubner 2017, S. 23). In einigen Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie fehlt nach Angaben der Interview- 

partner*innen allerdings eher der Mittelbau der 30- bis 50-Jährigen, da es 

in diesen Einrichtungen gelungen ist, über verstärkte Rekrutierungsbemü-

hungen der letzten Jahre eine größere Zahl junger Nachwuchskräfte zu 

akquirieren. 

 

 

5.1 Arbeits- und Beschäftigungs- 
bedingungen 
 

Die Arbeit in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie findet in einem 

schwierigen und komplexen Kontext statt. Mitarbeiter*innen müssen zu 

den psychisch kranken Klient*innen vertrauensvolle Beziehungen auf-

bauen und die Arbeitsbeziehungen gestalten. Sie sind mitunter für die Hil-

febedarfsplanung zuständig und müssen je nach Krankheitszustand 

und/oder individuellen Wünschen des Betroffenen Anpassungen vorneh-

men. 
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Häufig müssen sie Vorkehrungen hinsichtlich einer Eigen- und Fremdge-

fährdung treffen und sind an Kriseninterventionen beteiligt. Sie können 

Leistungen der Beratung, Betreuung und Behandlung übernehmen und 

arbeiten dabei in einem vernetzten Kontext, wo sie sich mit verschiedenen 

weiteren Leistungsträgern, Institutionen oder weiteren Gruppen/Personen 

abstimmen müssen. 

Die Ergebnisse der Befragung im Rahmen der vorliegenden Studie zur 

Bewertung der Belastungen sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Befragten 

empfinden zu 86 Prozent die emotionalen Arbeitsanforderungen bei der 

Arbeit als hoch, weitere elf Prozent stimmen dieser Aussage teilweise zu. 

Außerdem meinen 46 Prozent der Befragten, dass sich die emotionalen 

Arbeitsanforderungen in den vergangenen fünf Jahren „stark verschlech-

tert“ oder „verschlechtert“ haben (vgl. Abbildung 6 unten). 

 

 

Abbildung 2: Bewertung der Belastungen 

 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 28) 

 

 

Neue medizinische und andere wissenschaftliche Erkenntnisse nehmen 

auf die Arbeit der Beschäftigten fortwährend Einfluss. Ferner spielt der 

komplexe gesetzliche Rahmen mit seiner Vielzahl von Bundes- und Lan-

desgesetzen (insbesondere auch den verschiedenen Büchern der Sozi-

algesetzgebung) und den zahlreichen Neuregelungen eine Rolle. Ein ei-

genverantwortliches und fachlich selbstständiges Handeln der Mitarbei-

ter*innen prägt die Arbeit in vielen Einrichtungen der Psychiatrie. 

Eine Herausforderung stellt darüber hinaus auch die mangelnde Leis-

tungsgewährung aufseiten der Kostenträger und die knappe Bemessung 
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der Finanzierung da, sodass Klient*innen durch Ressourcenmangel nicht 

die Versorgung eingeräumt werden kann, die sie eigentlich benötigen. 

Eine Untersuchung zu den Arbeitsbedingungen von Sozialarbeiter*innen 

in Deutschland auf Grundlage des DGB-Index Gute Arbeit kommt zu dem 

Ergebnis, dass z. B. Sozialarbeiter*innen überdurchschnittlich über wider-

sprüchliche Anforderungen bei der Arbeit klagen (Henn/Lochner/Meiner-

Teubner 2017). 

In der Befragung im Rahmen unserer Branchenstudie stimmen 79 Pro-

zent der Antwortenden der Aussage „vollkommen“ oder „eher“ zu, dass 

die mentale Beanspruchung bei der Arbeit hoch ist (sogenannte Arbeits-

intensität). Weitere 18 Prozent bezeichneten sie als teilweise hoch. 

71 Prozent der im Rahmen dieser Branchenstudie Befragten stimmen der 

Aussage „vollkommen“ oder „eher“ zu, dass die Menge der Arbeit, die von 

ihnen oder den Beschäftigten insgesamt erledigt werden muss, hoch ist 

(sogenannte Arbeitsverdichtung). 25 Prozent stimmen dieser Aussage 

zumindest teilweise zu. 

61 Prozent der Befragten stimmen der Aussage, dass sie oder die Be-

schäftigten insgesamt sich häufig gehetzt und unter Zeitdruck fühlen, 

„vollkommen“ oder „eher“ zu, 18 Prozent zumindest teilweise. 70 Prozent 

der Befragten meinen, dass sich die Arbeitsbelastungen in den letzten 

fünf Jahren „verschlechtert“ oder „stark verschlechtert“ haben, 22 Prozent 

gehen davon aus, dass die Arbeitsbelastung unverändert geblieben ist 

und nur vier Prozent geben an, dass sie sich „verbessert / stark verbes-

sert“ hat (vgl. Abbildung 6 unten). 

Die hohe Arbeitsmenge und die zunehmende Arbeitsbelastung sind 

verschiedenen Faktoren geschuldet. Neben den oben genannten Ent-

wicklungen im Bereich der emotionalen und mentalen Belastungen bei 

der Arbeit, spielt u. a. auch die Digitalisierung in der Branche eine Rolle, 

die die Arbeit zunehmend komplexer macht und das Arbeitsvolumen er-

höht (vgl. Kapitel 7). 

Des Weiteren wurde in den Expert*innen-Interviews und von den Be-

fragten im Rahmen der Branchenstudie auf einen steigenden Dokumen-

tationsaufwand hingewiesen. Der Dokumentationsaufwand ergibt sich vor 

allem aus Tätigkeitsnachweisen und Zielkontrollen, die u. a. auch als 

Grundlage für Hilfeplanung, Stellungnahmen, Gutachten und Abrechnun-

gen dienen. Von vielen Beschäftigten in der Sozialen Arbeit wird der Do-

kumentationsaufwand als belastend empfunden, da er ihrer Meinung 

nach zulasten der Arbeit mit den Klient*innen geht (Bischkopf et al. 2017). 

In den Expert*innen-Interviews zum Bereich Sozialpsychiatrische 

Dienste in Gesundheitsämtern wurde darauf hingewiesen, dass Aufgaben 

von den Beschäftigten übernommen werden, die eigentlich nicht in den 

festgelegten Aufgabenbereich des jeweiligen Sozialpsychiatrischen Dien- 
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stes fallen. Hierunter fielen z. B. die Unterstützung beim Infektionsschutz 

durch die Gesundheitsämter im Zuge der Covid-19-Pandemie (Albers/Er-

ven/Bispinck 2022), aber auch andere Tätigkeiten im Rahmen der Kli-

ent*innen-Betreuung (z. B. Erstellung von Gutachten im Rahmen des Be-

treuungsgesetzes, Teilnahme an der amtsärztlichen Begutachtung; vgl. 

auch Elgeti 2020). 

Vermehrt werden Beratungs- und Betreuungsangebote der Sozialpsy-

chiatrischen Dienste auch von Menschen ohne psychische Erkrankungen 

wahrgenommen. Dies führt für Mitarbeiter*innen zu einem Mehraufwand, 

da entsprechende Tätigkeiten eigentlich außerhalb des Leitungsspekt-

rums der Dienste liegen (BVÖGD/DGPPN/LVGAFS 2019b). 

Von besonderer Relevanz für die Beschäftigten in Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie sind jedoch die Auswirkungen auf die Arbeit 

durch die zunehmenden Schweregrade der Erkrankungen der psychisch 

Kranken. Die Fallschwere ist eng an die zunehmende Komorbidität fest-

gestellter psychischer Erkrankungen geknüpft (vgl. Kapitel 1.4). 

Durch diese Entwicklungen nimmt der Beratungs-, Betreuungs- und 

Behandlungsaufwand einer Klientin*eines Klienten deutlich zu: Die Ar-

beitsinhalte der Tätigkeiten werden komplexer, der Abstimmungsaufwand 

mit Kooperationspartner*innen erhöht sich und die Arbeitsintensität nimmt 

zu. Außerdem müssen Mitarbeiter*innen häufig ihr Wissen ausweiten und 

mitunter verstärkt in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. 

Im Umgang mit psychisch Erkrankten kann es eine Gefährdung durch 

aggressives oder übergriffiges, mitunter gewalttätiges Verhalten der Kli-

ent*innen geben. Dies kann eine psychische Belastung und physische 

Gefährdung für die Beschäftigten bedeuten. Gefährliche Situationen ha-

ben nach Meinung mehrerer interviewter Expert*innen zugenommen. 

Insbesondere Interviewpartner*innen aus Sozialpsychiatrischen Dien- 

sten berichteten, dass Gewalt am Arbeitsplatz an Bedeutung gewonnen 

hat und das Thema Arbeitssicherheit im Hinblick auf die Gefährdung 

durch die Klient*innen wichtiger geworden ist. Häufig wurde auf die Not-

wendigkeit von besseren Arbeitsschutzkonzepten und Prozessbeschrei-

bungen (z. B. für die Entscheidung, wann ein Hausbesuch allein möglich 

ist und wann Amtshilfe angefordert werden muss) hingewiesen. 

In Gefährdungsbeurteilungen werden psychische und potenzielle Ge-

fährdungen durch Klient*innen im Allgemeinen mitberücksichtigt. Dass die 

eigene Sicherheit ein bedeutendes Thema für die Beschäftigten ist, zeigt 

sich auch in den Befragungsergebnissen, die in Abbildung 3 dargestellt 

sind. Über die Hälfte der Befragten sieht sich bzw. die Beschäftigten ins-

gesamt (im Fall der befragten Arbeitnehmervertretung) einer Gefährdung 

durch gewalttätige Klient*innen zumindest teilweise ausgesetzt (25 Pro-

zent stimmen hier „vollkommen“ oder „eher“ zu, 39 Prozent teilweise). 
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Abbildung 3: Bewertung der Sicherheit 

 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 28) 

 

 

64 Prozent der Befragten geben an, dass die Bestimmungen zum Arbeits-

schutz bei ihrem Arbeitgeber optimal eingehalten werden (stimme voll-

kommen / stimme eher zu). Bei weiteren 25 Prozent ist dies zumindest 

teilweise der Fall. 

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie zeigte sich allerdings, dass generell 

nicht alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen geschützt sind. 46 Pro-

zent der Sozialarbeiter*innen (alle Branchen) gaben im DGB Index Gute 

Arbeit 2021 an, gar nicht oder nur in geringem Maß vor Ansteckung ge-

schützt zu sein. Im Vergleich dazu waren es in den Berufen in der Wer-

bung und im Marketing z. B. nur zehn Prozent (Institut DGB-Index Gute 

Arbeit 2021). 

Auch Meyer und Alsago (2021, S. 212) weisen auf fehlende Schutzmaß-

nahmen bzw. eine fehlende Steuerung durch Leitungskräfte bei Schutz-

maßnahmen im Bereich Soziale Arbeit hin. Wie in Kapitel 4 dargestellt, 

ergab sich durch die Pandemie in Einrichtungen der ambulanten Psychiat-

rie eine Vielzahl von besonderen Herausforderungen. In Bezug auf die Ar-

beitsbedingungen sind hier vor allem Mehrarbeit, erhöhte Krankenstände, 

Unsicherheiten und gestiegene Spannungspotenziale zu nennen. 

Eine weitere Belastungsquelle kann die Arbeitszeit darstellen, die z. B. 

bei Krisendiensten oder auch Einrichtungen mit Betreutem Wohnen durch 

Schichtarbeit, Nachtarbeit und Arbeit am Wochenende geprägt ist. Im Ge-

gensatz zur stationären Arbeit in Kliniken ist die Arbeit in ambulanten Ein-

richtungen allerdings seltener von solchen Arbeitszeiten geprägt. 

Nachtarbeit und/oder Arbeit am Wochenende ist bei einem Viertel der 

im Rahmen der Branchenstudie Befragten fester Bestandteil der Arbeit in 
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der Einrichtung (vgl. Abbildung 4 unten). Bei weiteren elf Prozent ist dies 

aber immerhin teilweise der Fall. Es wird jedoch insgesamt erwartet, dass 

sich die Arbeitszeiten mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

ausweiten, da mehr Angebote auch an Wochenenden oder rund um die 

Uhr verfügbar gemacht werden sollen. 

Die befragten Beschäftigten und Arbeitnehmervertretungen in Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie geben an, dass sie selbst (oder die 

Beschäftigten insgesamt) überwiegend Einfluss auf die Gestaltung ihrer 

Arbeitszeit haben; 68 Prozent der Befragten stimmen „vollkommen“ oder 

„eher“ zu, dass dies der Fall ist. Weitere 18 Prozent geben an, dass die 

Arbeitszeiten zumindest teilweise beeinflusst werden können. Auch die 

Möglichkeiten zu Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben werden von 

61 Prozent als gut eingestuft. Ein mehrmaliges Leisten von Überstunden 

ist bei etwas mehr als drei Viertel der Befragten zumindest teilweise ge-

geben. 

Knapp zwei Drittel der Befragten bzw. der Beschäftigten insgesamt 

können zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten. Abbildung 4 gibt ei-

nen Überblick über die Einschätzung der Arbeitszeit durch die Befragten. 

 

 

Abbildung 4: Einschätzung der Arbeitszeiten 

 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 28) 
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25 Prozent der Befragten geben an, dass sich ihre Arbeitszeiten bzw. die 

Arbeitszeiten der Beschäftigten insgesamt in den vergangenen fünf Jah-

ren verschlechtert haben, überwiegend blieben sie aber unverändert 

(61 Prozent; vgl. Abbildung 6 unten). Künzel et al. (2021) haben festge-

stellt, dass sich in der ambulanten Sucht- und Drogenberatung zwischen 

2017 und 2020 die durchschnittliche Anzahl der Wochenstunden der fest-

angestellten Mitarbeiter*innen um acht Prozent erhöht hat. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es in der ambulanten Psy-

chiatrie an angemessenen Vorgaben für die Personalbemessung fehlt. In 

der Befragung unter Beschäftigten und Arbeitnehmervertretungen geben 

nur 18 Prozent der Befragten an, dass die Personalbemessung bzw. die 

Höhe der Fachleistungsstunden pro Klient*in angemessen ist. 57 Prozent 

stimmen einer solchen Aussage hingegen „eher nicht“ oder „überhaupt 

nicht“ zu. 

75 Prozent der Antwortenden geben an, dass die Anzahl der Klient*in-

nen, die zu betreuen oder zu behandeln ist, zugenommen hat, ohne dass 

die Arbeitszeit entsprechend angepasst wurde (vgl. Abbildung 5 unten). 

Die Personalbemessung hinsichtlich ihrer Entwicklung in den letzten fünf 

Jahren sehen ungefähr ähnlich viele Befragte als „unverändert“ (36 Pro-

zent) wie „stark verschlechtert“ oder „verschlechtert“ (32 Prozent) an. Ein 

Viertel der Befragten gibt an, dass sie sich verbessert hat (vgl. Abbil-

dung 6 unten). 

In der stationären psychiatrischen Versorgung in Kliniken werden 

durch die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie 

(PPP-RL) verbindliche Personalschlüssel vorgegeben. Allerdings wird die 

Nichteinhaltung der Personalvorgaben aktuell nicht sanktioniert (Stand 

Sommer 2022). Zukünftig ist vorgesehen, dass sich der Vergütungsan-

spruch in Abhängigkeit vom Umfang der fehlenden Vollkraftstunden ver-

ringert. 

In der ambulanten Psychiatrie fehlt es – abgesehen vom Bereich der 

ambulanten Rehabilitation – hingegen weitgehend an einer entsprechen-

den Regelung (vgl. Kapitel 4; Gerlinger/Prestin/Schmid 2019). Jedoch 

existieren Empfehlungen und Vorschläge hinsichtlich einer angemesse-

nen Personalausstattung. 

So liegt der Personalbedarf eines Sozialpsychiatrischen Dienstes ge-

mäß den fachlichen Empfehlungen des Netzwerks Sozialpsychiatrischer 

Dienste bei Zuständigkeit für 100.000 Einwohner*innen bei 2,36 Vollzeit-

äquivalente für die niederschwellige Beratung und Betreuung (Kernauf-

gabe 1, Versorgung für 320 Personen pro Jahr) und bei 2,26 Vollzeitäqui-

valente für Krisenintervention und (im Notfall) Unterbringung (Kernauf-

gabe 2, Versorgung von 213 Personen pro Jahr). 
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Für Planung und Koordination von Einzelfallhilfen (Kernaufgabe 3, 

Versorgung von 200 Personen pro Jahr) sollen 0,56 Vollzeitäquivalente 

eingeplant werden, für Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Ver-

bund (Kernaufgabe 4) zwischen 0,5 und 1,0 Vollzeitäquivalente. Insge-

samt benötigen kleinere Kommunen mehr und größere weniger Personal-

einsatz (Albers/Elgeti 2018a und 2018b). 

Interviewpartner*innen zufolge gibt es in Deutschland in den 13 Bun-

desländern, in denen der Sozialpsychiatrische Dienst beim Gesundheits-

amt angesiedelt ist, insgesamt 248 Gesundheitsämter. Diese sind für rund 

58 Millionen Menschen aller Altersgruppen zuständig. Damit ergibt sich in 

diesen 13 Bundesländern ein Gesamtbedarf von ca. 3.800 Stellen im So-

zialpsychiatrischen Dienst. 

Hinsichtlich der anderen Bundesländer, wo der Sozialpsychiatrische 

Dienst nicht beim Gesundheitsamt angesiedelt ist, werden in Bayern zwi-

schen 700 und 800 Stellen in ca. 90 Diensten und in Baden-Württemberg 

zwischen 600 und 700 Stellen in ca. 60 Diensten in Trägerschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege benötigt. Für das Saarland liegen keine Zahlen 

vor. 

Elgeti und Erven (2017) haben festgestellt, dass die tatsächliche Per-

sonalausstattung insbesondere für die Kernaufgabe 2 bedeutend vom 

Personalbedarf abweicht, sodass „eine zuverlässig verfügbare und im 

Sinne der beschriebenen Leistungsstandards tätige Krisenintervention, 

die im Notfall auch an Unterbringungen mitwirkt, über acht Stunden an 

fünf Tagen pro Woche nicht zu leisten“ ist (a. a. O., S. 16). 

Nur wenige Sozialpsychiatrische Dienste nehmen die Empfehlungen 

des Netzwerks Sozialpsychiatrischer Dienste als Grundlage für die Be-

rechnung ihres Personalbedarfs und die personelle Ausstattung der 

Dienste ist nach Angaben der Interviewpartner*innen sehr unterschiedlich 

(vgl. auch Albers/Obert 2016; Melchinger 2008). Dies hängt von der Struk-

tur der Landkreise, der Zahl der Standorte, den abgedeckten Aufgaben 

und dem Stellenwert ab, der der aufsuchenden Arbeit beigemessen wird. 

Während in Bayern und Baden-Württemberg gilt, dass die Träger der 

Freien Wohlfahrtspflege eher auf eine am Aufgabenspektrum ausgerich-

tete Personalausstattung achten, zeichnen sich die Dienste in Ost-

deutschland durch einen hohen Bedarf an Einzelfallhilfen aus, dem eine 

zu geringe Zahl an Beschäftigten gegenübersteht (Elgeti 2020, S. 70–72). 

Elgeti (2018b, S. 29 f.) hat festgestellt, dass bei größeren Einzugsge-

bieten und höherer Arbeitslosigkeit die Personalausstattung der Sozial-

psychiatrischen Dienste unzureichender ist als bei kleineren Gebieten 

und niedriger Arbeitslosigkeit. Eine hohe Fallzahlenbelastung ergibt sich 

zudem auch in gering besiedelten Gebieten, in denen es kaum andere 

wohnortnahe Angebote gibt (Elgeti 2020, S. 69). Nach Albers und Elgeti 
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(2018b, S. 5) besteht grundsätzlich eine Diskrepanz zwischen den zu be-

wältigenden Aufgaben und dem zur Verfügung stehenden Personal. 

Hinzu kommt, dass zumindest für die Jahre 2004 bis 2008 eine Zunahme 

von Fallzahlen pro Beschäftigten zu verzeichnen ist (Elgeti 2011, S. 11). 

In der Sucht- und Drogenhilfe hat der Fachverband Drogen- und Sucht-

hilfe einen verbindlichen Personalschlüssel gefordert (fdr 2017; Gesamt-

verband für Suchthilfe 2017). Die Forderung, die inzwischen von verschie-

denen weiteren Verbänden aufgegriffen wurde, verlangt einen Personal-

schlüssel in Beratungsstellen für den Bereich der Grundversorgung min-

destens in Höhe der Kennziffer einer Fachkraft für 10.000 Einwohner*in-

nen, zuzüglich 0,2 Verwaltungsstellen sowie einen Betreuungsschlüssel 

von maximal 1:25 (abhängig von der Betreuungsdichte) in der psychoso-

zialen Betreuung suchtkranker Menschen. 

Dieser Forderung (fdr 2017; Gesamtverband für Suchthilfe 2017) wird 

in der tatsächlichen Personalausstattung der ambulanten Einrichtungen 

der Sucht- und Drogenhilfe jedoch weitgehend nicht entsprochen. Abbil-

dung 5 enthält die Bewertungen zu Personal und Fachkräften der Befra-

gung im Rahmen der Branchenstudie. 

 

 

Abbildung 5: Bewertung Personal und Fachkräfte 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 28, sofern nicht anders angegeben) 
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Die hohe Arbeitsbelastung und die nicht angemessene Personalbemes-

sung sind vor allem auf Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen 

hinsichtlich der Mitarbeiterleistungen zurückzuführen (vgl. Kapitel 4). Der 

Kostendruck wird in der personalintensiven Branche oft unmittelbar an die 

Beschäftigten weitergegeben und schlägt sich u. a. in gestiegener Arbeits-

menge und erhöhtem Zeitdruck nieder. Einen hohen Krankenstand beo-

bachtet die Hälfte der Befragten. Teilweise gibt es Überlastungsanzeigen 

in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie (vgl. Abbildung 5). 

Verschärfend kommt hinzu, dass die Branche von einem massiven 

Fachkräftemangel betroffen ist, der zu Herausforderungen bei der Stel-

lenbesetzung führt und die Belastungen des vorhandenen Personals fer-

ner verschärft. Wie in Kapitel 4 bereits dargestellt wurde, schätzen 

82 Prozent der Befragten im Rahmen der Branchenstudie ein, dass der 

Fachkräftemangel für die Geschäftsführung „sehr relevant / relevant“ ist. 

Ferner geben 79 Prozent der Befragten an, dass es für ihren Arbeitgeber 

schwierig ist, ausreichend Fachkräfte in ihrem Berufsfeld zu rekrutieren 

(vgl. Abbildung 5). 

Fachkräftemangel besteht – in unterschiedlich starker Ausprägung – in 

der ambulanten Psychiatrie über alle Bereiche und Berufsgruppen hinweg. 

Besonders ausgeprägt ist der Fachkräftemangel jedoch in der Berufs-

gruppe der Ärzt*innen und Sozialarbeitenden. Der Fachkräftemangel führt 

dazu, dass manche Leistungen in einigen Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie gar nicht mehr angeboten werden können. Teilweise werden 

Stellen in Absprache mit dem Kostenträger mit Student*innen besetzt. 

Tätigkeiten von Ärzt*innen werden – soweit möglich und zulässig – von 

Sozialarbeitenden übernommen, obwohl auch in dieser Berufsgruppe, 

wie bereits angemerkt, der Fachkräftemangel massiv ist. Für den Ärzte-

mangel in der ambulanten Psychiatrie werden verschiedene Gründe an-

gegeben: Geburtenschwache Jahrgänge und geringe Ausbildungskapa-

zitäten an Universitäten spielen eine Rolle. Interviewpartner*innen gaben 

zudem an, dass der Fachkräftemangel auf dem Land noch einmal ausge-

prägter ist als in der Stadt. 

In Bezug auf die Sozialpsychiatrischen Dienste wird angemerkt, dass 

500 Vollzeitkräfte bei den Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psychothe-

rapie im öffentlichen Gesundheitsdienst fehlen. Ein wichtiger unterstüt-

zender Faktor für die Personalrekrutierung wird vom Bundesverband der 

Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der Schaf-

fung eines „arztspezifischen Tarifvertrags im Öffentlichen Gesundheits-

dienst“ gesehen (BVÖGD 2021, S. 2). Zur Linderung des Fachkräfteman-

gels soll nach Angaben der Interviewpartner*innen des Weiteren von der 

Notwendigkeit einer ärztlichen Leitung in den Sozialpsychiatrischen 

Diensten abgewichen werden. 
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Teilnehmende an einer Befragung für ambulante Einrichtungen der 

Caritas Suchthilfe gaben 2018 an, dass es schwierig ist, qualifizierte 

Ärzt*innen und approbierte Psycholog*innen für die Sucht- und Drogen-

hilfe zu gewinnen (Caritas Suchthilfe 2018). Auch dies gilt insbesondere 

für den ländlichen Raum. So ist z. B. die Präsenz einer Reha-Ärztin*eines 

Reha-Arztes in Therapiegruppen in der Sucht- und Drogenhilfe oft nicht 

umsetzbar (und/oder finanzierbar). Angemerkt wurde in Expert*innen-In-

terviews ferner, dass die ambulante Behandlung von Suchtkranken gene-

rell kein favorisiertes Aufgabenfeld für Mediziner*innen ist. 

Alle Interviewpartner*innen gehen davon aus, dass der Mangel an 

Fachpersonal auch in Zukunft eine Rolle spielen wird. Im Zuge eines zu-

nehmenden Fachkräftemangels wird zumindest für den Bereich der Sozi-

alen Arbeit seit Längerem erwartet, dass es deshalb zu einer Aufwertung 

der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen in dem Beschäftigungsfeld 

kommt (Moos 2015, S. 43–45; Orlanski 2015). 

Die Ergebnisse aus der Analyse der vorliegenden Branchenstudie wei-

sen jedoch kaum in diese Richtung: Insgesamt gibt die Mehrzahl der Be-

schäftigten und Arbeitnehmervertretungen in der Befragung im Rahmen 

der Branchenstudie an, dass sich die Arbeitsbedingungen in den Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie in den letzten fünf Jahren verschlech-

tert haben. 61 Prozent der im Rahmen dieser Studie Befragten geben z. B. 

an, dass sich die Stimmung unter den Beschäftigten „stark verschlechtert“ 

oder „verschlechtert“ hat (vgl. Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Verbesserungen und Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen in den 

letzten fünf Jahren 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 28, sofern nicht anders angegeben) 
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64 Prozent der Befragten geben an, dass die Fluktuation unter den Be-

schäftigten bei ihrem Arbeitgeber zumindest teilweise hoch ist (vgl. Abbil-

dung 5). Wie in Kapitel 4 dargelegt, geben nur knapp die Hälfte der Be-

fragten an, dass sie die Mitarbeiterzufriedenheit als relevant für ihre Ge-

schäftsführung einschätzen. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass die 

Vorgesetzten ein offenes Ohr für die Anliegen der Beschäftigten haben, 

bei 25 Prozent ist dies aber nicht der Fall. 

Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) fühlt sich in den Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie nicht angemessen bezahlt (vgl. Abbil-

dung 5) – obwohl sich bei immerhin einem Drittel die Entlohnung in den 

letzten fünf Jahren verbessert hat (vgl. Abbildung 6). Bei der Hälfte der 

Befragten ist die Entlohnung unverändert geblieben und bei 14 Prozent 

hat sie sich „verschlechtert“ oder „stark verschlechtert“. 

Für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften setzen die Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie u. a. auf Angebote zur Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zur Schaffung familienfreundli-

cher Arbeitsplätze werden beispielsweise flexible Arbeitszeitregelungen, 

gleitende Arbeitszeiten, Möglichkeit zum Jobsharing und Sonderurlaub 

bei Erziehung und Pflege, befristete Vertragsveränderungen hinsichtlich 

der Arbeitszeit nach Elternzeit, die Möglichkeit eines Sabbaticals, Unter-

stützung des Familienurlaubs, individuelle, der familiären Situation ange-

passte Lösungen und Betriebskindergärten angeboten. 

Weitere von Interviewpartner*innen genannte Maßnahmen zur Fach-

kräfterekrutierung sind Unterkünfte für Beschäftigte, Angebot von Ausbil-

dungsplätzen, eigene Schulen zur Ausbildung verschiedener Berufe, Zu-

sammenarbeit mit Hochschulen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

(z. B. Inhouse-Seminare, Führungskräfteentwicklungsseminare), Einsatz 

von Praktikant*innen, Nutzung von Headhuntern, Marketing (neu insbe-

sondere über Social Media), Prämienzahlung bei Anwerbung, digitale Be-

werberportale, Schaffung von Karrierechancen, Gesundheitsförderung, 

Einführungsveranstaltungen für neu eingestellte Beschäftigte, intensive 

Einarbeitungszeit, Mitarbeiterangebote (wie Einkaufsgutscheine, Fitness-

studio) und zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. 

Auch die Rekrutierung aus dem Ausland wird genannt. Die mitunter 

fehlende Anerkennung ausländischer Abschlüsse erschwert dies aller-

dings. 

Fortbildungen und kontinuierliche Weiterbildungen sind in der ambu-

lanten Psychiatrie von besonderer Bedeutung. Spezifische Kenntnisse für 

die Arbeit in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie werden während 

der Ausbildung oder dem Studium häufig nicht vermittelt. Das ist z. B. ins-

besondere in der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege der Fall, wo 

im Rahmen einer normalen psychiatrischen Pflegeausbildung kaum auf 
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das besondere Setting einer ambulanten psychiatrischen Pflege im häus-

lichen Umfeld eingegangen wird (Anderl-Doliwa 2017). 

Hinzu kommt die Ausdifferenzierung von Qualifikationsstrukturen in 

verschiedenen Berufsgruppen, der, wie oben dargestellt, insbesondere in 

der Sucht- und Drogenhilfe in den letzten Jahren vermehrt Relevanz zu-

gesprochen wurde. 

Auch sonst spielen Fort- und Weiterbildungen in fast allen Einsatzbe-

reichen eine wichtige Rolle: In Krisendiensten und in der Arbeit mit Sui-

zidgefährdeten ist beispielsweise eine Vorbereitung der Beschäftigten auf 

diese belastenden Aufgaben mittels spezifischer Schulungen notwendig. 

Theoretisches Wissen, praktische Fertigkeiten sowie eine gewisse Hal-

tung spielen hier eine Rolle. 

Wichtig ist zudem die regelmäßige Reflektion im Rahmen einer Super-

vision (Bayerischer Bezirketag 2019). Interviewpartner*innen hoben her-

vor, dass angesichts der zunehmenden Aggressivität von Klient*innen 

Deeskalationstrainings von wachsender Bedeutung sind. An Bedeutung 

gewinnen auch interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse, da 

eine kultursensible Hilfegestaltung insbesondere in der Krisenhilfe immer 

wichtiger wird (Schu et al. 2017, S. 5). 

In Bezug auf zukünftige Qualifizierungsbedarfe gaben Interviewpart- 

ner*innen an, dass in der ambulanten psychiatrischen Versorgung eine 

Erweiterung zugehender Angebote in der häuslichen Umgebung des Be-

troffenen zu erwarten ist. Außerdem findet eine Entwicklung weg von in-

stitutionalisierten zu mehr individualisierten Hilfen statt. Auch Kompeten-

zen im Bereich Gerontopsychiatrie werden durch den demografischen 

Wandel und die Tatsache, dass Familien nicht mehr ortsnah gebunden 

leben, immer wichtiger werden. Die Gerontopsychiatrie ist ein Zweig der 

Psychiatrie, der sich mit psychischen Störungen im höheren Lebensalter 

befasst. 

Die Ergebnisse der Befragung im Rahmen der Studie zeigen auf, dass 

insgesamt davon ausgegangen werden kann, dass die Beschäftigten für 

ihre Arbeitsaufgaben ausreichend qualifiziert sind und Fort- und Weiter-

bildungen durchgeführt werden. 82 Prozent der Befragten geben an, dass 

sie selbst bzw. die Beschäftigten insgesamt sich ausreichend für ihre Ar-

beitsaufgaben qualifiziert fühlen. 

83 Prozent der befragten Beschäftigten geben an, dass sie insgesamt 

regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen. Mehr als die Hälfte 

(60 Prozent) der Mitglieder der Interessenvertretungen ist der Ansicht, 

dass Fort- und Weiterbildungen vom Arbeitgeber ausreichend durchge-

führt werden (vgl. Abbildung 7 unten). 

Die Interviewpartner*innen hoben allerdings hervor, dass die angebo-

tenen Kurse zum Teil inhaltlich sehr heterogen sind, da Lehrinhalte nicht 
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einheitlich geregelt sind. Bei der Anerkennung von Zertifikaten wird des-

halb von den Einrichtungen auch sehr unterschiedlich verfahren. Es findet 

in der Fort- und Weiterbildung nach Ansicht der Interviewpartner*innen 

insgesamt nur wenig Qualitätssicherung statt. 

Das Netzwerk der Sozialpsychiatrischen Dienste hat es sich dahinge-

hend zum Ziel gesetzt, Curricula für die praktische Umsetzung der Kernauf-

gaben der Sozialpsychiatrischen Dienste zu entwickeln und Standards zu 

setzen. In diesem Zusammenhang soll ein Lehrbuch für Sozialpsychiatri-

sche Dienste sowie ein Leitfaden zur Einarbeitung neuer Fachkräfte verfasst 

werden (Bundesweites Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste 2019). 

Die Finanzierung von Fort- und Weiterbildungen ist oft nicht zufrieden-

stellend. Die im Rahmen dieser Studie interviewten Expert*innen wiesen 

darauf hin, dass Beschäftigte die Kosten der Fort- und Weiterbildungen 

häufig mittragen müssen und anschließend nur selten finanzielle Vorteile 

durch entsprechende Gehaltssteigerungen haben. Werden die Kosten 

ganz oder teilweise vom Arbeitgeber vernommen, müssen sich die Be-

schäftigten häufig verpflichten für einen bestimmten Zeitraum nicht zu 

kündigen. 

Insgesamt existieren hinsichtlich der Fort- und Weiterbildungen zu we-

nig Angebote, die Auswirkungen auf die tarifliche Einstufung haben. In 

Teilen ist dies auch auf die selektive Anwendung tariflicher Strukturen und 

die eingeschränkte Refinanzierung von Stellen durch die Kostenträger zu-

rückzuführen. Lediglich im ärztlichen Bereich und auch in Teilen der psy-

chiatrischen häuslichen Krankenpflege führt eine Spezialisierung zu ei-

nem höheren Gehalt. 

Anzumerken ist in Bezug auf die psychiatrische häusliche Kranken-

pflege auch, dass nach Angaben der Interviewpartner*innen kaum fertig 

ausgebildete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind. Aufbauend 

auf der z. B. dreijährigen Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfle-

ger*in müssen – wie oben dargestellt – hinsichtlich der beschäftigten ver-

antwortlichen Pflegefachkräfte eine Weiterbildung zur Fachkrankenpfle-

gekraft Psychiatrie bzw. einer ähnlichen Zusatzausbildung durch die Ein-

richtung und/oder die Beschäftigte*den Beschäftigten finanziert werden. 

Dies führt zu einer großen finanziellen Belastung für die Einrichtung 

und/oder die Beschäftigten. 

Interviewpartner*innen aus dem Bereich Sucht- und Drogenhilfe wie-

sen insbesondere darauf hin, dass die geforderte suchtspezifische Zu-

satzausbildung schwierig zu finanzieren ist, da die dafür eigentlich benö-

tigte halbe Stelle nicht im Stellenplan angegeben werden kann und so von 

den Kostenträgern nicht finanziert wird. In einigen Einrichtungen finanziert 

der Arbeitgeber diese Stelle dennoch voll, in anderen dagegen müssen 

sich die Beschäftigten daran beteiligen. 
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Eine ausreichende Finanzierung attestieren dementsprechend nur 

43 Prozent aller Befragten im Rahmen der Branchenstudie. Lediglich vier 

Prozent der Befragten stimmen der Aussage „vollkommen“ oder „eher“ 

zu, dass sich Weiterbildung für die Beschäftigten finanziell lohnen. Wei-

tere 18 Prozent stimmen teilweise zu. Die Ergebnisse der Befragung zur 

Einschätzung von Qualifizierung und Weiterbildung ist in Abbildung 7 dar-

gestellt. 

 

 

Abbildung 7: Einschätzung von Qualifizierung und Weiterbildung 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäf-

tigten in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie (n = 28, sofern nicht 

anders angegeben) 

 

 

Eine weitere Herausforderung besteht in den fehlenden beruflichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten in vielen Einrichtungen der ambulanten Psychiat-

rie. Die befragten Arbeitnehmervertreter*innen geben zu 60 Prozent an, 

dass im Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Karrierewege feh-

len. Übereinstimmend sind 61 Prozent der befragten Beschäftigten der 

Ansicht, dass für ihr Berufsfeld eher keine Entwicklungsmöglichkeiten in 

der Einrichtung bestehen. 
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6. Mitbestimmung, Interessen- 
vertretung und tarifliche Abdeckung 
 

Je nach Träger können die Beschäftigte in den Einrichtungen der ambu-

lanten Psychiatrie von einem Betriebsrat, einem Personalrat oder einer 

Mitarbeitervertretung vertreten werden. Betriebsräte vertreten bei Einrich-

tungen in privatwirtschaftlicher Trägerschaft Arbeitnehmerinteressen auf 

Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG). Personalräte ver-

treten die Interessen der Beschäftigten bei öffentlich-rechtlichen Trägern. 

Grundlage hierfür sind die Personalvertretungsgesetze des Bundes und 

der Länder. 

In karitativen und kirchlichen Einrichtungen werden die Beschäftigten 

durch Mitarbeitervertretungen vertreten. Rechtliche Grundlagen der Ar-

beit sind u. a. das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-EKD) und die Mitarbeiterver-

tretungsordnung (MAVO) der katholischen Kirche. Die kirchlichen Mitbe-

stimmungsrechte sind allerdings nicht als gleichwertig mit den Rechten 

von Betriebsräten nach dem Betriebsverfassungsgesetz zu bewerten 

(ver.di 2020). 

Da die Befragung unter Arbeitnehmervertreter*innen und Beschäftig-

ten im Rahmen dieser Branchenstudie von der Vereinten Dienstleistungs-

gewerkschaft (ver.di) verteilt worden ist, überrascht es nicht, dass alle 

Antwortenden angeben, über eine betriebliche Arbeitnehmervertretung zu 

verfügen. In den Expert*innen-Interviews wurde nicht davon ausgegan-

gen, dass das Ergebnis der Befragung repräsentativ für die Branche ist. 

Stattdessen wurde angemerkt, dass Arbeitnehmervertretungen insbeson-

dere in den kleinen Einrichtungen häufig fehlen. 

Im Einklang mit den eher kleinteiligen betrieblichen Strukturen in der 

Branche verfügen die Einrichtungen der Antwortenden allerdings nicht 

über weitere Ebenen der betrieblichen Arbeitnehmervertretung (z. B. Kon-

zernbetriebsrat, Bezirks-, Haupt-, Gesamtpersonalrat, Arbeitsgemein-

schaft der Mitarbeitervertretung, Gesamtmitarbeitervertretung, Europäi-

scher Betriebsrat/SE-Betriebsrat oder Arbeitnehmervertretung im Auf-

sichtsrat). 

Arbeitnehmervertretungen sind in größeren Unternehmensstrukturen, 

wo ambulante Einrichtungen z. B. Klinikketten angehören, eher vorhan-

den als in eigenständigen kleinen Einheiten. Arbeitnehmervertretungen 

können dort häufig auf bestehende Strukturen der betrieblichen Mitbe-

stimmung zurückgreifen und die Interessenverhandlung findet in einem 

etablierten Kontext statt. 
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Die Beachtung der Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Ar-

beitnehmervertretung durch den Arbeitgeber bewertet die Hälfte der be-

fragten Arbeitnehmervertretungen der Befragung als „mittelmäßig“. Posi-

tiv wird von den Arbeitnehmervertretungen vor allem bewertet, dass die 

von ihnen eingebrachten Themen Berücksichtigung finden und umgesetzt 

werden. Fast alle befragten Arbeitnehmervertretungen stimmen einer ent-

sprechenden Aussage wenigstens teilweise zu. 

Eine Schwierigkeit stellt dagegen dar, dass die Interessenvertretung 

nicht ausreichend oder pünktlich Informationen durch die Geschäftsfüh-

rung zur Verfügung gestellt bekommt. Fast zwei Drittel der Antwortenden 

stimmen dieser Aussage „eher“ oder „vollkommen“ zu. Weitere Probleme 

existieren für die Befragten dadurch, dass die Arbeit der Arbeitnehmer-

vertretung durch die Geschäftsführung teilweise behindert wird. Rund 

zwei Drittel der Antwortenden stimmt dieser Aussage wenigstens teil-

weise zu. Vereinzelt gibt es außerdem Versuche der Geschäftsführung, 

die Arbeitnehmervertretung einzuschüchtern sowie den Kontakt zu Ge-

werkschaften zu unterbinden. 

Jedoch gibt keine*r der Befragten an, dass Fortbildungen der Interes-

senvertretung durch die Geschäftsführung verhindert werden. In einem 

Expert*innen-Interview wurde angemerkt, dass im Zuge von tariflichen 

Auseinandersetzungen Mitarbeiter*innen mit Kündigungen in einer Ein-

richtung der ambulanten Psychiatrie gedroht worden ist. 

Ein besonderes Problem ist für Arbeitnehmervertretungen in größeren 

Unternehmensstrukturen, dass Verhandlungen mit der Geschäftsführung 

dadurch erschwert werden, dass diese keine unabhängigen Entscheidun-

gen treffen kann. Für mehr als ein Drittel der Antwortenden stellt dies we-

nigstens teilweise eine Herausforderung für die Interessenvertretung dar. 

Angemerkt wurde, dass selbst wenn Interessenverhandlungen mit der 

Geschäftsführung auf Ebene der Einrichtung positiv verlaufen, letztend-

lich wenig Einfluss auf die Ausgestaltung und Entwicklung von Arbeit und 

Beschäftigung genommen werden kann, wenn entsprechende Entschei-

dungen auf höherer Ebene des Unternehmens getroffen werden. 

Außerdem stehen fast alle Arbeitnehmervertretungen in den Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie vor Herausforderungen hinsichtlich 

des Kostendrucks und der Ressourcenknappheit, die den Handlungs-

spielraum für die Ausgestaltung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-

gungen generell eingrenzen. 

Wichtige Themen für die befragten Arbeitnehmervertretungen und Be-

schäftigten sind derzeit eine gerechte Entlohnung, Tarifverhandlungen, 

Fachkräftemangel und Fachkräftegewinnung, Digitalisierung, mobiles Ar-

beiten und Datenschutz sowie Hygienemaßnahmen und Impfpflicht 

(Stand Frühjahr/Sommer 2022). 
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Alle befragten Arbeitnehmervertreter*innen geben an, dass in ihrer 

Einrichtung mindestens eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung existiert. 

Häufig genannte Aspekte, die in den Vereinbarungen geregelt werden, 

sind Arbeitszeiten und damit zusammenhängende Themen, wie Arbeits-

zeit- und Dienstplangestaltung sowie Arbeitszeitkonten. Weitere Verein-

barungen betreffen den Bereich Jahresurlaub, Sonderurlaub und freie 

Tage. 

Hinsichtlich der Digitalisierung wurden Vereinbarungen zur Bildschirm-

arbeit und zur Einführung und Anwendung von Informationstechnologie 

(Personalverwaltungsprogramme, Einsatz elektronischer Terminkalen-

der, digitale Übergabebücher, Internet-, Intranet- und E-Mail-Nutzung) ab-

geschlossen. Während der Covid-19-Pandemie haben Vereinbarungen 

zu mobilen Arbeiten eine besondere Relevanz bekommen. 

Vereinzelt wurden außerdem Vereinbarungen im Bereich Betriebliche 

Altersversorgung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Fortbildun-

gen, Leistungsbeurteilung und Mitarbeitergespräche, betriebliche Sucht-

prävention und Umgang mit und Verhinderung von sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz abgeschlossen. Teilweise wurden auch Vereinbarungen 

zu Hygienemaßnahmen im Zuge der Pandemie verabschiedet. 

Vom besonderen Interesse für Arbeitnehmervertretungen für die Zu-

kunft ist nach den Befragungsergebnissen die Ausgestaltung der Arbeits-

zeit der Beschäftigten insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Ar-

beit und Privatleben, eine gerechtere Entlohnung und die Vermeidung von 

hoher Arbeitsbelastung und Überlastung. 

 

 

6.1 Verbandliche Interessenvertretung 
 

Die Leistungserbringer der ambulanten Psychiatrie weisen sehr hetero-

gene Strukturen auf. Trägerkreise, Kostenträger und Leistungsangebot 

unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Einrichtungen und er-

schweren die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit. Darüber hinaus sind 

die Finanzgrundlagen und die Ressourcenausstattung der Einrichtungen 

verschieden. Viele Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie haben au-

ßerdem nur eine geringe Anzahl von Beschäftigten. 

Neben den Verbänden zur Vertretung von Arbeitnehmer- und Arbeit-

geberinteressen existieren verschiedene weitere Akteure, die auf die 

Branche einwirken. Akteure der Sozial- und Gesundheitspolitik, wie Trä-

gerausschüsse, Dezernate und Referate (z. B. Gesundheitsreferat), Äm-

ter der Kommunen (Sozialamt, Gesundheitsamt) sowie entsprechende 

Vereinigungen auf Landes- und Bundesebene, nehmen Einfluss auf die 

Ausgestaltung der Branche (Rieger 2021, S. 62). 
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Sozial- und gesundheitspolitisch verantwortliche Entscheidungsträger 

können ferner von Psychiatriebeiräten unterstützt werden. Psychiatriebei-

räte mit Vertreter*innen von Projekten und Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie, Institutionen, Kliniken sowie niedergelassene Psychiater*in-

nen, Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen beraten z. B. auf Ebene ei-

ner Gemeinde oder eines Bezirks die für die psychiatrische Versorgung 

zuständigen Politiker*innen zu Themen mit lokalem Bezug. 

Darüber hinaus existieren Verbände und Vereine, die sich bestimmten 

fachlichen Konzepten und Leistungen widmen. Im Bereich Gemeindepsy-

chiatrie stellt der Dachverband Gemeindepsychiatrie einen Zusammen-

schluss gemeindepsychiatrischer Trägerorganisationen dar, die ambu-

lante Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen anbie-

ten (Konrad/Görres 2017, S. 12 f.). Zu den 220 Mitgliedern des Dachver-

bands gehören viele Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Die Leis-

tungserbringer einer definierten Versorgungsregion sind in einem Ge-

meindepsychiatrischen Verbund (GPV) zusammengefasst. 

Ähnlich wie Psychiatriebeiräte existieren in der Gemeindepsychiatrie 

außerdem Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften (PSAG) mit Vertre-

ter*innen von Einrichtungen, Trägern, Projekten sowie Psychiatrie-Erfah-

renen und deren Angehörigen. Die Arbeitsgemeinschaften verfügen zu-

weilen über Arbeitsgruppen, die sich spezifischen Themen widmen (wie 

Sucht, Wohnungslosigkeit oder Beschäftigung). 

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psy-

chosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) setzt sich aus Ärzt*in-

nen, Psycholog*innen und Wissenschaftler*innen zusammen. Die Fach-

gesellschaft widmet sich den fachlichen Grundlagen und den Diskussio-

nen der wissenschaftlichen Forschung im Fachgebiet Psychiatrie und 

Psychotherapie. Hierzu wurden 34 Fachreferate gebildet, die u. a. die Be-

reiche Gemeindepsychiatrie, Abhängigkeitserkrankungen und psychiatri-

sche Pflege abdecken. 

Im Bereich der Sozialpsychiatrischen Dienste existiert seit 2010 das 

Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste, das als eine Plattform des fach-

lichen Austausches und der konzeptionellen Weiterentwicklung über die 

Grenzen von Bundesländern, Berufsgruppen und Trägern hinweg fungie-

ren soll. Das Netzwerk wird u. a. von der Deutschen Gesellschaft für so-

ziale Psychiatrie, dem Paritätischen Bundesverband, dem Arbeiterwohl-

fahrt Bundesverband und dem Diakonie Bundesverband getragen. 

Ziele des Netzwerks sind auch die Klärung des Selbstverständnisses 

der Sozialpsychiatrischen Dienste, die Entwicklung von auf die Bedürf-

nisse der Sozialpsychiatrischen Dienste zugeschnittenen Fortbildungen 

und Aufklärung der (Fach-)Öffentlichkeit über die Bedeutung des Sozial-

psychiatrischen Dienstes. Ein Thesenpapier zu den Kernaufgaben des 
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Sozialpsychiatrischen Dienstes und Empfehlungen zu Leistungsstan-

dards und Personalbedarf für vier Kernaufgaben des Sozialpsychiatri-

schen Dienstes wurden ebenfalls veröffentlicht (Elgeti 2020, S. 66). 

Das Niedersächsische Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für 

psychisch Kranke (NPsychKG) sieht die Bildung von sozialpsychiatri-

schen Verbünden durch Landkreise und kreisfreie Städte vor. Die Ge-

schäfte der Verbünde werden von den Sozialpsychiatrischen Diensten 

geführt. Ziel ist es, eine Zersplitterung der Angebote zu vermeiden, die 

Zusammenarbeit der Anbieter zu fördern und die Angebote aufeinander 

abzustimmen. Mitglieder des Verbundes können und sollen alle Anbieter 

von sozialpsychiatrischen Hilfen in der Kommune sein. Auch eine inter-

kommunale Zusammenarbeit wird angestrebt (NI-VORIS 2017). 

Auch in der Sucht- und Drogenhilfe existieren eine Reihe verschiede-

ner Interessenvertretungen. Auffällig ist, dass die verschiedenen Ver-

bände und Vereine häufig zusammenarbeiten und gemeinsam Stellung-

nahmen herausgeben. 

Der größte Verein der Sucht- und Drogenhilfe ist die deutsche Haupt-

stelle für Suchtfragen (DHS). Die Hauptstelle für Suchtfragen wurde als 

Dachorganisation der Sucht- und Drogenhilfe bereits im Jahr 1947 ge-

gründet. Mitglieder sind die Leistungserbringer der ambulanten Suchtbe-

ratung und -behandlung, der stationären Versorgung Suchtkranker und 

der Sucht-Selbsthilfe. Die Hauptstelle gibt wissenschaftlich fundierte Stel-

lungnahmen zu Ursachen und Auswirkungen von Sucht gegenüber Re-

gierung, Behörden und Kostenträgern ab (vgl. z. B. DHS 2021). 

Außerdem erfasst und veröffentlicht die Hauptstelle im Rahmen der 

Deutschen Suchthilfestatistik regelmäßig statistische Daten zum Sucht-

mittelgebrauch. Des Weiteren sieht sich die Hauptstelle als Interessen-

vertretung ihrer Mitglieder und hat in diesem Rahmen eine Reihe von For-

derungen hinsichtlich der Sucht- und Drogenhilfe in Deutschland veröf-

fentlicht. So hat sie im April 2019 gemeinsam mit ihren Mitgliedern mit 

dem „Notruf Suchtberatung – Stabile Finanzierung jetzt!“ auf die schwie-

rige Situation vieler Suchtberatungsstellen aufmerksam gemacht (DHS 

2019b). Der Aufruf fordert u. a.: 

• vergleichbare Voraussetzungen zur Inanspruchnahme einer Suchtbe-

ratung für suchtgefährdete und/oder abhängigkeitskranke Menschen 

in allen Kommunen und Bundesländern Deutschlands 

• verlässliche und kostendeckende Finanzierung der Leistungen der 

Suchtberatung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge; regel-

mäßige Anpassung der Finanzierung der Suchtberatung an (tarifliche) 

Lohnsteigerungen und Inflationsraten 

• Nutzung der Mittel aus Eigenleistungen der Beratungsstellen und 

Spenden für zusätzliche Leistungen; keine Verrechnung der Eigenleis-
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tung und Spenden mit der pauschalen Finanzierung von Grundleistun-

gen 

• Personalschlüssel in Beratungsstellen für den Bereich der Grundver-

sorgung mindestens in Höhe der Kennziffer einer Fachkraft für 10.000 

Einwohner*innen, zzgl. 0,2 Verwaltungsstelle 

 

Der Fachverband Drogen- und Suchthilfe e. V. (fdr) existiert seit dem Jahr 

1979 und vertritt 67 Träger mit über 350 Einrichtungen der Sucht- und 

Drogenhilfe (fdr o. J.). Der Fachverband Drogen- und Suchthilfe hat sich 

zur Aufgabe gemacht, den Erfahrungsaustausch unter den Einrichtungen, 

Mitarbeiter*innen und Klientel durch Publikationen, Kongresse, Seminare 

und Fachausschüsse zu fördern. Er vertritt die Interessen seiner Mitglie-

der außerdem bei den Kostenträgern, vor allem der Deutschen Renten-

versicherung, und auf politischer Ebene. 

Er ist Mitglied im Paritätischen Gesamtverband und in der Deutschen 

Hauptstelle für Suchtfragen. Suchtpolitische Ziele und Maßnahmen des 

Fachverbands sind u. a. die ambulante Suchthilfe als Pflichtleistung in der 

kommunalen Daseinsvor- und -fürsorge gesetzlich zu verankern und ver-

lässlich und leistungsgerecht zu finanzieren. Hierzu gehört auch eine an-

gemessene Bezahlung der Gesundheitsfachberufe und der Berufsgrup-

pen der Sozialen Arbeit und die Förderung von Maßnahmen zur Steige-

rung der Attraktivität dieser Berufsfelder (fdr 2020b und 2022). 

Des Weiteren hat der Fachverband bereits im Jahre 2017 den von der 

Hauptstelle für Suchtfragen aufgegriffenen Personalschlüssel in Bera-

tungsstellen (für jeweils 10.000 Einwohner*innen eine Fachkraft der 

Suchthilfe und 0,2 Verwaltungsstellen) sowie einen Betreuungsschlüssel 

von maximal 1:25 (abhängig von der Betreuungsdichte) in der psychoso-

zialen Betreuung suchtkranker Menschen gefordert (fdr 2017, S. 4). 

Der Fachverband Sucht (FVS) wurde 1976 gegründet und vertritt rund 

95 Einrichtungen, die vor allem im stationären Bereich tätig sind. Der Ver-

band widmet sich vorrangig der Qualitätssicherung von Leistungen in der 

Sucht- und Drogenhilfe. Stellungnahmen des Fachverbandes Sucht sind 

zu zahlreichen Gesetzesinitiativen veröffentlicht worden. 

Der Deutsche Caritasverband, als einer der größten Anbieter von 

Sucht- und Drogenberatung, hat eine eigene Bundesarbeitsgemeinschaft 

für Suchthilfeeinrichtungen gegründet. Zur Caritas Suchthilfe gehörten im 

Mai 2021 2.182 Einrichtungen, darunter Sucht- und Drogenberatungen 

und psychosoziale Beratungsstellen für Suchtprobleme, Wohnhäuser für 

Betreutes Wohnen, Fachambulanzen für chronische Suchtkranke und 

Fachkliniken für Abhängigkeitserkrankungen (www.caritas-suchthilfe. 

de/). Mit dem Gesamtverband für Suchthilfe (GVS) existierte bis zum Jahr 

2021 auch bei der Diakonie ein ähnlicher Fachverband. 

http://www.caritas-suchthilfe.de/
http://www.caritas-suchthilfe.de/
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Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe (DG-

SAS) wurde im März 2001 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das 

Profil der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe und Suchtprävention zu schär-

fen (www.dg-sas.de/de/). Mitglieder der Gesellschaft sind Privatperso-

nen – meist Beschäftigte der Berufsgruppen der Sozialen Arbeit in Ein-

richtungen der Sucht- und Drogenhilfe. 

Die Gesellschaft arbeitet an der Entwicklung von Kompetenzprofilen 

für Soziale Arbeit, Ausbildungs- und Weiterbildungsinhalten sowie der Er-

höhung der Transparenz hinsichtlich der Qualität Sozialer Arbeit in der 

Sucht- und Drogenhilfe. Außerdem hat die Gesellschaft sich die Vertre-

tung der fachspezifischen Interessen der Mitglieder im Dialog mit Politik, 

Verwaltung, Leistungsträgern, Berufs- und Fachverbänden zur Aufgabe 

gemacht. 

Die Einrichtungen der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege wer-

den durch die Fachgesellschaft Bundesinitiative Ambulante Psychiatri-

sche Pflege (BAPP) vertreten. Die Bundesinitiative wurde 2002 gegründet 

und vertritt rund 6.000 Mitglieder als „berufspolitisches Sprachrohr der 

Ambulanten Psychiatrischen Pflege in Deutschland“ (Hemkendreis/Haß-

linger 2014, S. 17). Die Bundesinitiative hat Kooperationspartner*innen in 

der Schweiz und in Österreich. Darüber hinaus gibt es ein Netzwerk aus 

sogenannten BAPP-Regionalgruppen in Deutschland. 

Aufgaben der Bundesinitiative sind u. a. die Förderung der psychiatri-

schen häuslichen Krankenpflege durch Einflussnahme auf die Ausgestal-

tung der Rahmenbedingungen der psychiatrischen Pflege, Empfehlungen 

für Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Pflegefachpersonen und die Wei-

terentwicklung von Qualitätsstandards. Die Bundesinitiative hat hierzu 

auch eine Reihe von Anforderungs- und Tätigkeitskataloge im Bereich der 

psychiatrischen häuslichen Krankenpflege veröffentlicht. 

Darüber hinaus erarbeitet die Initiative Positionen und Stellungnahmen 

zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen. Forderung ist 

hier u. a. auch eine leistungsgerechte Vergütung in der psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege. 

Seit dem Jahr 2007 ist die Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische 

Pflege anhörungsberechtigte Organisation beim Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA). Die Bundesinitiative kooperiert, z. B. in Bezug auf Stel-

lungnahmen, mit einer Reihe von weiteren Verbänden und Fachgesell-

schaften, u. a. dem Dachverband Gemeindepsychiatrie (DVGP), dem 

Fachreferat Psychiatrische Pflege der Deutschen Gesellschaft für Psychi-

atrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) 

und der Deutschen Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP). 

Die Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP) wurde 

im Jahr 2012 gegründet und ging aus dem Netzwerk für wissenschaftlich 

http://www.dg-sas.de/de/
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fundierte psychiatrische Pflege (NPPW) hervor. Mitglieder sind vor allem 

Pflegefachpersonen. Die Fachgesellschaft widmet sich fachlichen Inhal-

ten und veröffentlicht Praxisempfehlungen und Praxispositionen zu ver-

schiedenen Themengebieten im Bereich der psychiatrischen häuslichen 

Krankenpflege (DFPP 2022). 

Die Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege (BAPP), die 

Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP) und der Dach-

verband Gemeindepsychiatrie haben zu den „Rahmenempfehlungen 

nach Paragraf 132a Abs. 1 SGB V zur Versorgung mit häuslicher Kran-

kenpflege“ von 2020 (vgl. Kapitel 2) eine Stellungnahme verfasst (DFPP/ 

BAPP/DVGP 2021). In der Stellungnahme begrüßen die Verbände zwar 

die Erstellung von bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen, dennoch 

gehen ihrer Meinung nach die Empfehlungen nicht weit genug, um eine 

flächendeckende Versorgung mit psychiatrischer häuslicher Kranken-

pflege in Deutschland zu erreichen. 

Gefordert wird z. B. hinsichtlich der Berufserfahrung der Pflegefach-

kräfte eine zwei- oder besser noch dreijährige Berufserfahrung; stattdes-

sen sehen die Rahmenempfehlungen hinsichtlich von Pflegefachkräften, 

die eigenverantwortlich die Versorgung übernehmen, eine einjährige be-

rufliche Erfahrung vor. Außerdem kritisiert die Stellungnahme, dass die 

Zusatzqualifikation bereits innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen 

werden muss, da die Weiterbildungsstätten diese Weiterbildungen nicht 

als kontinuierliche Schulung anbieten können und die Schulung so auch 

nicht berufsbegleitend durchgeführt werden kann. 

Des Weiteren wird gefordert, dass Personal-, Weiterbildungs- und Frei-

stellungskosten im Bereich ambulante psychiatrische Pflege generell 

durch eine Vergütungserhöhung kompensiert werden sollen. 

 

 

6.2 Tarifverträge und tarifliche Abdeckung 
 

Die Entgelte der Beschäftigten der Branchen basieren auf verschiedenen 

Regelungen und die tariflichen Grundlagen in der Branche variieren zwi-

schen den Trägergruppen und teilweise auch zwischen den Berufsgrup-

pen. So gilt in Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft im All-

gemeinen der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) für die Be-

schäftigten des Bundes und der Gemeinden oder der Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) für die Beschäftigten der Länder. 

Gegebenenfalls können die Beschäftigten verbeamtet werden. 

Verhandelt werden die Tarifverträge durch die Vereinigung der kom-

munalen Arbeitgeberverbände (VKA) und einer Tarifkommission aus Ver-

einte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Gewerkschaft der Polizei 
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(GdP), Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und Ge-

werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie dem deutschen 

Beamtenbund und Tarifunion (dbb). 

Dem deutschen Beamtenbund und Tarifunion ist der Deutsche Berufs-

verband für soziale Arbeit (BSH) zugeordnet, der sich als „Fachgewerk-

schaft der sozialen Arbeit“ versteht. Der Berufsverband sieht seine Auf-

gaben u. a. in der Definition von Anforderungsprofilen und Schlüsselkom-

petenzen zur Qualitätssicherung der Sozialen Arbeit sowie der Einfluss-

nahme auf berufsgesetzliche Grundlagen (Röseler 2021, S. 263). 

Seit 2005 führt der Marburger Bund eigene Tarifverhandlungen für 

Ärzt*innen und schließt für diese Beschäftigtengruppe eigenständige Ta-

rifverträge (Ärztetarifvertrag, TV-Ä) ab. Der Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst der Länder (TV-L) enthält deshalb Sonderregelungen hin-

sichtlich angestellter Ärzt*innen. Anzumerken ist, dass der Ärztetarifver-

trag des Marburger Bunds gegenüber den Tarifverträgen des öffentlichen 

Dienstes höhere Monatsgehälter aber auch eine erhöhte Wochenarbeits-

zeit vorsieht. 

Bei freigemeinnützigen Trägern existieren verschiedenen Regelungen: 

Es gelten kircheninterne Arbeitsvertragsrichtlinien bei kirchlichen Trägern, 

die Arbeitsvertragslinien (AVR) des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, 

Haustarifverträge, wie bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Anlehnungen an 

tarifliche Regelungen oder auch gar keine kollektiven Bestimmungen. 

Bei kirchlichen Trägern finden keine Tarifverhandlungen im eigentli-

chen Sinne statt, sondern arbeitsrechtliche Kommissionen der evangeli-

schen Kirche oder Kommissionen zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts 

(KODA) der katholischen Kirche handeln die Gestaltung des kirchlichen 

Arbeitsvertragsrechts aus. Die Regelwerke ähneln im Aufbau und Inhalt 

jedoch Tarifverträgen und sind an die Tarifverträge des öffentlichen 

Dienstes teilweise angelehnt. 

Die Bezahlung in Einrichtungen, die zum Paritätischen Wohlfahrtsver-

band gehören, basiert häufig auf den Arbeitsvertragsbedingungen (AVB 

und AVB II) des Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Arbeitsvertragsbe-

dingungen wurden unter Mitarbeit der Paritätischen Landesverbände ent-

wickelt und von der Geschäftsführungskonferenz und dem Vorstand des 

Paritätischen Gesamtverbandes als Angebot an die Mitgliedsorganisatio-

nen verabschiedet (Der Paritätische 2022). 

Eine Tarifbindung ist bei der kleinen Gruppe der Einrichtungen in pri-

vater Trägerschaft nicht immer die Regel und die Einrichtungen sind zum 

Teil tariflos. Allerdings wurde in den Expert*innen-Interviews angemerkt, 

dass sich die Entlohnung von Beschäftigten in Einrichtungen in privater 

Trägerschaft in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Grund für die 

Lohnsteigerungen ist vor allem der zunehmende Fachkräftemangel. 
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Häufig orientieren sich die Einrichtungen in privater Trägerschaft des-

halb inzwischen an den oben genannten Tarifverträgen oder Arbeitsver-

tragsrichtlinien und lehnen zumindest ihre Entgelte an diesen an. Zum Teil 

handelt es sich bei den Einrichtungen in privater Trägerschaft auch um 

exklusive Leistungsträger, die Leistungen für privat zahlende Klient*innen 

anbieten und damit zum Teil eine übertarifliche Bezahlung finanzieren. 

In der Befragung im Rahmen dieser Branchenstudie geben 75 Prozent 

der Befragten an, dass in ihrer Einrichtung nach einem Tarifvertrag oder 

einer Arbeitsvertragsrichtlinie bezahlt wird. Bei weiteren 18 Prozent war 

das Entgelt an einem Tarifvertrag orientiert. Da die Befragung unter Ar-

beitnehmervertreter*innen und Beschäftigten von der Vereinten Dienst-

leistungsgewerkschaft (ver.di) verteilt worden ist, überrascht die hohe ta-

rifliche Abdeckung nicht. 

Beschäftigte der Sozialpsychiatrischen Dienste in öffentlich-rechtlicher 

Trägerschaft werden den Angaben von Interviewpartner*innen nach den 

Tarifverträgen für den Öffentlichen Dienst bezahlt und sind teilweise ver-

beamtet. Werden die Sozialpsychiatrischen Dienste von anderen Trä-

gern, wie z. B. der Freien Wohlfahrtspflege, unterhalten, gelten nicht die 

Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, sondern tarifliche Regelungen 

des jeweiligen Trägers. Für verschiedene Berufsgruppen gelten zum Teil 

unterschiedliche Tarifverträge innerhalb eines Sozialpsychiatrischen 

Dienstes. 

Während nach Angaben von Interviewpartner*innen kommunale Sozi-

alpsychiatrische Dienste im Vergleich zu anderen Trägern von Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie gut bezahlen, wird hinsichtlich der Be-

rufsgruppe der Fachärzt*innen dennoch ein deutlich geringeres Gehalt 

gezahlt, als in Tarifverträgen für Ärzt*innen in Kliniken üblich ist. Auch für 

einige Krankenpflegekräfte ist die Arbeit in Sozialpsychiatrischen Diens-

ten weniger attraktiv als in einer Klinik, da durch die anderen Arbeitszeiten 

lukrative Zuschläge am Wochenende und für Nachtschichten wegfallen. 

Wie in Kapitel 1.3 angemerkt, befinden sich rund 90 Prozent der Ein-

richtungen der Sucht- und Drogenhilfe in freigemeinnütziger Trägerschaft. 

Folglich spielen hier vor allem die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien 

und die Arbeitsvertragsbedingungen eine Rolle. 

In Bezug auf die psychiatrische häusliche Krankenpflege gelten bereits 

seit 2010 die Verordnungen über zwingende Arbeitsbedingungen für die 

Pflegebranche (Pflegemindestlohn). Die aktuelle 5. Pflegearbeitsbedin-

gungenverordnung (5. PflegeArbbV), die im Mai 2022 in Kraft trat, setzt 

Mindeststundenentgelte und einen erweiterten Mindesturlaubsanspruch 

fest. 

Demnach erhalten Pflegefachkräfte seit September 2022 mindestens 

17,10 Euro und ab Mai 2023 17,65 Euro und nach Dezember 2023 
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18,25 Euro pro Stunde. Zusätzlich steigt der Mindesturlaub im Jahr 2022 

auf 27 Tage und ab dem Jahr 2023 auf 29 Tage bei einer Fünf-Tage-Wo-

che (BMAS 2022). 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 

(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, GVWG) wurde im 

Jahr 2021 ergänzend eine Tariflohnpflicht für die Pflegebranche einge-

führt. Um Leistungen der Pflege mit den Kassen abrechnen zu können, 

benötigt jede Pflegeeinrichtung und jeder Pflegedienst einen Versor-

gungsvertrag mit einer Pflegekasse. 

Dazu muss die Einrichtung seit 1. September 2022 bestimmte Kriterien 

bei der Bezahlung ihrer Beschäftigten im Bereich Pflege und Betreuung 

erfüllen. Sie muss dazu entweder tarifgebunden sein, ihre Beschäftigten 

in Pflege und Betreuung nach einem Pflegetarifvertrag oder einer entspre-

chenden kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) bezahlen, der bzw. 

die in mindestens einer Einrichtung in der Region gilt, oder ihre Pflege- 

und Betreuungskräfte im Durchschnitt mindestens auf dem regionalen ta-

riflichen Durchschnittsniveau der jeweiligen Qualifikationsstufe vergüten. 

Der Pflegemindestlohn definiert dabei weiterhin eine verbindliche untere 

Haltelinie (ver.di 2022). 

Die durch diese Verordnung ansteigenden Lohnkosten sollen vollstän-

dig refinanziert werden. Für Einrichtungen, die nicht tarifgebunden sind, 

wird eine Refinanzierung bis zur Höhe von zehn Prozent über dem Durch-

schnitt der regional geltenden Tariflöhne gewährt (Bundesministerium für 

Gesundheit 2021). 

Zusammenfassend existieren verschiedene Herausforderungen be-

züglich der Regelungen der Entlohnung in der Branche: Obwohl die Re-

gelungen zum Entgelt, die in den Einrichtungen in freigemeinnütziger oder 

privater Trägerschaft angewendet werden, zum Teil an den Tarifverträgen 

des öffentlichen Dienstes angelehnt sind, bestehen dennoch Gehaltsun-

terschiede. 

In den Expert*innen-Interviews wurde auf eine Ungleichbehandlung 

hinsichtlich des Entgelts zwischen Beschäftigten mit Tarifverträgen des 

öffentlichen Dienstes und sonstigen Arbeitnehmer*innen in der Branche 

hingewiesen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht 

davon aus, dass die Differenz in der Entlohnung zwischen freigemeinnüt-

zigen Trägern und öffentlichen Dienst rund zehn Prozent beträgt (Herzig 

2019, S. 8). 

Anzumerken ist auch, dass Regelungen, die an Tarifverträgen ange-

lehnt sind, häufig nur das Entgelt betreffen und andere Regelungen (Ar-

beitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubsansprüche, Jahresson-

derzahlungen usw.) nicht übernommen werden. Zum Teil werden Be-

schäftigte trotz gleicher Tätigkeit auch schlechter eingruppiert. 
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Kritisch wurde in den Expert*innen-Interviews außerdem angemerkt, 

dass absolvierte Weiter- oder Fortbildungen für die Beschäftigten kaum 

mit Lohnsteigerungen einhergehen. Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, profi-

tieren die Beschäftigten nur selten finanziell. Die Tarifverträge sehen mit 

Ausnahme des Bereiches der ärztlichen Mitarbeiter*innen kaum Auswir-

kungen von Weiter- oder Fortbildungen auf die Entlohnung vor; stattdes-

sen orientiert sich die Einstufung an der Grundqualifikation. 

Ein weiteres Problem liegt in der Finanzierung von Personalkosten in 

Einrichtungen durch Mittel der öffentlichen Hand. In den Zuwendungen 

werden tarifliche Entwicklungen kaum berücksichtigt, sodass es zu 

Schwierigkeiten bei der Refinanzierung von Löhnen im Zuge von Tarif-

steigerungen kommt. Zum Teil wird auf Tarifsteigerungen deshalb mit ei-

ner Absenkung der Arbeitszeit reagiert. 

Die „Gemeinsame Stellungnahme der Beschäftigtenvertretungen und 

Geschäftsführungen der Drogen- und Suchthilfe in Berlin zur Anpassung 

der Gehälter an das Lohnniveau des Öffentlichen Dienstes Berlin“ von 

März 2021 führt beispielhaft hierzu aus, dass in den Jahren 2019/20 die 

finanziellen Ressourcen für Gehaltsanpassungen analog zum Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) nur teilweise zur Verfügung 

standen, sodass die Tarifanpassungen durch den Abbau von Stellenan-

teilen realisiert werden musste (ADV 2021). 

In der Stellungnahme wird folglich gefordert, dass zur Umsetzung der 

Tarifanpassungen Mittel zur Refinanzierung der Gehälter durch die Zu-

wendungen und Vergütungssätze sichergestellt werden müssen. Dabei 

soll sich am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes orientiert werden. Zu-

sätzlich soll einem gestiegenen Sachkostenbedarf Rechnung tragen wer-

den und z. B. die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter*innen, die 

Kosten für die Beschäftigtenvertretungen sowie die Mieten für Träger-

wohnraum und Büros durch Zuwendungen abgedeckt werden. Die Stel-

lungnahme wurde von verschiedenen Arbeitnehmervertretungen und 

Landesgeschäftsführer*innen der Freien Wohlfahrtspflege in Berlin unter-

zeichnet. 
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7. Trends der Digitalisierung und 
Auswirkungen auf die Beschäftigten 
 

Die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche löst weitreichende 

Transformationsprozesse aus. Durch die Durchdringung mit Informations- 

und Kommunikationstechnologien entstehen auch vielfältige neue Mög-

lichkeiten, Arbeit anders zu organisieren oder zu automatisieren. 

Bisher liegen insgesamt wenige Untersuchungen zur Digitalisierung in 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie vor. Die vorhandene Literatur 

beschränkt sich größtenteils auf Präsentationen und kurze Beiträge zu 

digitalen Innovationen in der ambulanten Psychiatrie (Görres 2019; Hör-

mann et al. 2019; Ruf 2016; SVR 2021). Hiervon ausgenommen ist der 

Bereich Sucht- und Drogenhilfe, wo in der Vergangenheit Befragungen 

und Studien zu Digitalisierung durchgeführt worden sind (fdr 2020a, 

2021a und 2021b; Tietel 2020). 

Gleichzeitig legt eine hohe Anzahl vorhandener Softwarelösungen für 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie einen Bedarf an digitalen Lö-

sungen in der Branche nahe. Hinsichtlich des Bereiches Organisation und 

Verwaltung in der Sozialen Arbeit führt Tietel (2020, S. 6) z. B. aus, dass 

sich auf einer Plattform für Softwareprodukte (social-software – Software-

lösung für die Sozialwirtschaft) im Funktionsbereich „Planung und Doku-

mentation von Leistungen, Hilfen und Fallverläufen“ allein 89 Software-

produkte finden lassen, die u. a. auf die Digitalisierung von Controlling, 

Dienst- und Einsatzplanung, Dokumentenmanagement, Leistungsab-

rechnung, Personalverwaltung und Rechnungswesen abzielen. 

Auf der entsprechenden Plattform sind darüber hinaus eine Reihe von 

Assistenzprogrammen für die verschiedenen Segmente der ambulanten 

Psychiatrie zu finden. Zum Beispiel werden hinsichtlich der Sucht- und 

Drogenberatung Softwareprodukte für die Falldokumentation und Katam-

nese, die sozialpädagogische, psychosoziale oder therapeutische Fallbe-

arbeitung, die Hilfeplanung einschließlich Controlling-Funktionen sowie 

für die Falldokumentations- und Fallführungssystem mit Statistik-Daten-

funktion aufgeführt. 

Tietel resümiert: „Digitale soziale Dienstleistungsangebote sind nicht 

zuletzt ein gewaltig ansteigender Markt, auf dem sich zahlreiche Anbieter 

tummeln. Klienten und Angehörige – aber auch Einrichtungen der Sozia-

len Arbeit – stehen vor einem kaum überschaubaren Dschungel an Pro-

grammen, Apps, Angebotsplattformen und Assistenztechnologien“ (Tietel 

2020, S. 6). 

Ein weiterer Bereich, der auf Grundlage der analysierten Literatur an 

Bedeutung gewinnt, sind Digitalisierungsleistungen an der Schnittstelle 
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zur Klientin*zum Klienten. So weist Görres (2019) auf die Relevanz sozi-

aler Medien (Social Media) für die Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie hin. Aufgeführt werden Facebook-Seiten als erste Anlaufstelle für In-

teressierte, YouTube-Kanäle und -Videos zur Dokumentation von Veran-

staltungen und Aktivitäten, Image-Filme von Leistungserbringern sowie 

Twitter-Kanäle für Mitteilungen oder Ankündigung von Selbsthilfegruppen 

und anderen Terminen. 

Die Präsenz in sozialen Medien soll dabei einen niedrigschwelligen Zu-

gang zu den Leistungen der ambulanten Psychiatrie fördern und die Ar-

beit der Einrichtungen nach außen hin sichtbar machen. 

Hieran anknüpfend bietet z. B. der Paritätische Wohlfahrtsverband als 

einer der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege seinen Mitglieder-

organisation Unterstützungsleistungen für die Nutzung sozialer Medien 

an. Das Angebot „#GleichImNetz“ beinhaltet u. a. einen „Webzeugkoffer“ 

mit Handreichungen, Empfehlungen, Webinaren, Linktipps zu Social-Me-

dia-Kanälen und diversen Tools zur digitalen Kommunikation und Zusam-

menarbeit (Der Paritätische Gesamtverband o. J.). 

Die Digitalisierungsbemühungen der Träger der Freien Wohlfahrtsver-

bände werden auch im Rahmen der Plattform „Wohlfahrt digital“ der Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) unter-

stützt (https://diewohlfahrt.digital/). Die Plattform informiert über Digitali-

sierungsprojekte in der Freien Wohlfahrtspflege und stellt Erfahrungen, 

Ansätze und Instrumente verschiedener Projekte vor. Außerdem werden 

in zielgruppenspezifischen Veranstaltungen verschiedene Themen und 

Bedarfe hinsichtlich Digitalisierungs- und Transferprozesse diskutiert. 

Digitalisierungsprozesse können auch das Beratungs-, Betreuungs- 

und Therapieangebot betreffen. Ausführungen in der Literatur beschrän-

ken sich allerdings häufig auf die beispielhafte Darstellung ausgewählter 

digitaler Medien der Kommunikation, wie Online-Beratung, Online-Thera-

pie und Online-Coaching, Chat-Nachsorge und digitale Selbsthilfegrup-

pen. Der freigemeinnützige Träger Caritas weist darauf hin, dass die 

Chancen der Digitalisierung in Beratung und Behandlung vor allem in dem 

niedrigschwelligen Zugang und der Ausweitung der verschiedenen Zu-

gangsmöglichkeiten zum Angebot liegen (Ruf 2016). 

Die Caritas selbst verfügt über ein Online-Beratungsportal, das Bera-

tungen bundesweit in 17 Fachbereichen durch hauptamtliche Berater*in-

nen anbietet (www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlinebera 

tung). Im Bereich Suizidprävention wird zusätzlich Peer-to-Peer-Beratung 

digital angeboten. Das Angebot soll das Beratungsangebot vor Ort ergän-

zen, indem es eine digitale Kontaktaufnahme, die kostenfrei, zeitlich flexi-

bel und im Bedarfsfall auch anonym ist, zur Verfügung stellt. 

https://diewohlfahrt.digital/
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlineberatung
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlineberatung
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Die Caritas weist darüber hinaus darauf hin, dass das niedrigschwel-

lige Angebot, insbesondere auch für Personen einen Zugang ermöglicht, 

die mit einer Vor-Ort-Beratung nicht oder weniger gut zu erreichen sind 

(z. B. bei eingeschränkter Mobilität durch Krankheit oder aufgrund des 

Wohnortes, Berufstätige, die während der Öffnungszeiten von Beratungs-

stellen keine Zeit haben oder Menschen, die aus anderen Gründen die 

Beratungsstellen nicht aufsuchen). 

Weiterentwickelt wurde die Nutzung des Ansatzes digitaler Beratungs-, 

Betreuungs- und Therapieangebote im Konzept „Blended Counseling“ 

(auch „Blended Care“). Im Rahmen von Blended Counseling werden digi-

tale und analoge Kommunikationskanäle, d. h. z. B. die Vor-Ort-Beratung 

(auch Face-to-Face-Beratung genannt) mit einer Beratung über Video, 

Telefon, Text-Chat oder E-Mail kombiniert (Hörmann et al. 2019, S. 20). 

Blended Counseling soll durch die zielgerichtete Verschränkung der 

verschiedenen Kommunikationskanäle eine raum- und zeitunabhängige 

Interaktion ermöglichen und so auf die unterschiedlichen Bedarfe ver-

schiedener Zielgruppen, Beratungsanliegen, Lebenslagen und Bera-

tungsphasen eingehen. Ferner soll Blended Counseling eine flexiblere 

und schnellere Prozessbegleitung unterstützen und langfristig auch zu 

betriebswirtschaftlichen Vorteilen führen. 

 

 

Digitalisierung in der Sucht- und Drogenhilfe an der Schnitt-

stelle zur Klientin*zum Klienten 

Besonders stark ausgebaut erscheint das digitale Angebot an der 

Schnittstelle zur Klientin*zum Klienten im Bereich der Sucht- und 

Drogenhilfe. Hier existieren seit mehreren Jahren und auf breiterer 

Basis Versuche, digitale Medien in der Suchthilfe zu nutzen, um ge-

fährdete oder an Sucht erkrankte Personen besser zu erreichen und 

zu betreuen. 

So hat sich auch die Fachkonferenz Sucht 2019 der Deutschen 

Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) unter dem Titel „#Suchthilfe #Di-

gital“ mit digitalen Entwicklungen in der Arbeit mit Abhängigkeitser-

krankten auseinandergesetzt (DHS 2019a). Beiträge der Konferenz 

betrafen u. a. die Themenbereiche digitale Kommunikation in der 

Begleitung, Beratung und Behandlung von Suchtkranken, Apps in 

der Suchthilfe und Blended Counseling. 

Der Fachverband Drogen- und Suchthilfe (fdr) hat im Jahr 2021 in 

einem Strategiepapier Maßnahmen und Ziele definiert, um den di-

gitalen Wandel in der Sucht- und Drogenhilfe voranzubringen (fdr 

2021b). Die Strategie soll von einem regelmäßigen Monitoring der 

Umsetzungsfortschritte begleitet werden. Bereits im Jahr 2020 
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wurde vom Fachverband der Qualitätszirkel „Digitalisierung“ einge-

richtet, der das innerverbandliche Verständnis zur Digitalisierung 

fördern soll. Als „Denkfabrik“ stößt der Qualitätszirkel insbesondere 

digitale Initiativen und Projekte an und organisiert Maßnahmen zur 

Umsetzung des digitalen Wandels in der Sucht- und Drogenhilfe. 

Seit Sommer 2022 stellt der Verband außerdem die verbandsin-

terne digitale „fdr Kommunikationsplattform“ zur Verfügung. Die 

Kommunikationsplattform unterstützt den digitalen Auftritt der Ein-

richtungen der Sucht- und Drogenhilfe, ermöglicht digitale Kommu-

nikation und Netzwerkarbeit zwischen verschiedenen Akteur*innen 

und stellt einen gemeinsamen Methodenpool und technische Lö-

sungen zur Verfügung. Ziel der Kommunikationsplattform ist es 

u. a., die Digitalisierung für die Einrichtungen kostengünstig zu ge-

stalten. 

In den letzten Jahren gab es außerdem vermehrt von Regierungs-

seite Bestrebungen, die Digitalisierung im Bereich der Suchthilfe zu 

fördern. So informiert z. B. das Internetportal „drugcom.de“ von der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) über ver-

schiedene Drogen, bietet Selbst- und Wissenstests an und stellt 

Beratung in Form von Chats und E-Mails zur Verfügung (www. 

drugcom.de/). Außerdem gibt es im Internetportal Angebote für spe-

zifische Zielgruppen, wie z. B. ein Online-Konsumtagebuch für Can-

nabiskonsumierende (www.quit-the-shit.net/qts/). 

Das Bundesmodellprojekt „Digitale Lotsen“ vom Bundesministerium 

für Gesundheit (BMG) im Zeitraum 2019 bis 2021 förderte Fortbildun-

gen für Fachkräfte aus der Suchthilfe, um sie für die Digitalisierung in 

ihrem Arbeitsfeld zu sensibilisieren und dabei zu unterstützen, eine 

begründete Haltung zu Digitalisierungstendenzen in der Suchthilfe zu 

entwickeln (Hessische Landesstelle für Suchtfragen 2021). 

Das Projekt „Digi-Sucht“ (Digitale Suchtberatung) vom Bundesminis-

terium für Gesundheit (BMG) widmet sich dem Aufbau einer träger- 

und länderübergreifenden Plattform für die digitale Suchtberatung 

(Tossmann/Leuschner 2021), die im dritten Quartal 2022 den Modell-

betrieb in ausgewählten Pilotberatungsstellen aufnehmen soll. 

Die Bestandteile der Plattform umfassen die Bereiche Klientenma-

nagement (Kontaktaufnahme, Klientenakte), Terminmanagement 

(Terminvergabe, automatische Terminerinnerung), Kommunikation 

zwischen Klient*innen und Berater*innen (Text-Chat, Videosprech-

stunde), Tools/Übungen (Dokumentation von Ausgangssituation und 

Zieldefinition, Tagebuch zu Verhaltens- oder Stimmungsbarometer, 

individueller Notfallkoffer mit Anlaufstellen) und Webseiten (mit ver-

schiedenen Funktionen für Klient*innen, wie z. B. Selbsttests). 

http://www.drugcom.de/
http://www.drugcom.de/
http://www.quit-the-shit.net/qts/
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Auf Leistungen der ambulanten psychiatrischen Einrichtungen, die sich 

dem Gesundheitswesen zuordnen lassen, wirken außerdem digitale Ent-

wicklungen des Gesundheitsbereiches ein. 

Hierunter fallen insbesondere digitale Gesundheitsanwendungen 

(DiGAs), wie die Telematikinfrastruktur (Informations-, Kommunikations- 

und Sicherheitsinfrastruktur) zum Austausch von Informationen zwischen 

den verschiedenen Akteur*innen im Gesundheitswesen, einschließlich 

der elektronischen Patientenakte (ePA), dem elektronischen Notfalldaten-

management (NFDM), der digitalen Kommunikation über den Kommuni-

kationsdienst „KIM“ (z. B. elektronischer Arztbrief), das elektronische Re-

zept (eRezept) sowie die elektronische Gesundheitskarte (eGK). 

Des Weiteren gehören telemedizinischen Lösungen, wie Apps, hierzu. 

Apps sollen grundsätzlich die Beteiligung von Klient*innen oder Pati-

ent*innen im Beratungs-, Betreuungs- oder Behandlungsprozess stärken. 

Weltweit war Deutschland das erste Land, das Apps auf Rezept ermög-

lichte (SVR 2021). Das Angebot von Gesundheits-Apps im Bereich der 

ambulanten Psychiatrie ist breit; die Apps können zur Prävention, Diag-

nostik, Behandlung und dem Management von psychischen Herausforde-

rungen sowie zur Überwachung und Steuerung von Lebensgewohnheiten 

eingesetzt werden. 

Nicht nur IT-Dienstleister, sondern auch die Kostenträger im Bereich 

der ambulanten Psychiatrie stellen solche Apps für Klient*innen zur Ver-

fügung. Teilweise wirken die Einrichtungen an der Entwicklung der Apps 

in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern oder Forschungsinstituten mit. In 

den im Rahmen dieser Branchenstudie schwerpunktmäßig untersuchten 

Branchensegmenten stehen überall spezifische Apps zur Verfügung. Zum 

Beispiel beinhaltet das Angebot im Bereich der psychiatrischen häusli-

chen Krankenpflege Apps mit Informationen zu psychischen Erkrankun-

gen, sogenannte „Hausaufgaben“ für Klient*innen und verschiedene Mo-

tivations- und Erinnerungsfunktionen. 

 

 

7.1 Die Treiber der Digitalisierung 
 

Aus Beiträgen der Literatur ergibt sich, dass in der Branche neben erwei-

terten technischen Möglichkeiten und Angeboten vor allem das Ziel einer 

verbesserten Versorgung der Klient*innen als grundsätzlicher Treiber der 

Digitalisierungsbemühungen begriffen werden kann (Albrecht/Otten/San-

der 2022, S. 4; Hörmann et al. 2019, S. 20–24). Dies wurde auch in den 

im Rahmen dieser Branchenstudie durchgeführten Expert*innen-Inter-

views bestätigt. Digitale Angebote sollen insbesondere für Klient*innen 
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offenstehen, die nicht durch klassische Kommunikationswege und Vor-

Ort-Angebote erreicht werden können. 

Dabei spielen nach Meinung der interviewten Expert*innen nicht nur 

persönliche Eigenschaften und Vorlieben der Klientin*des Klienten eine 

Rolle, sondern z. B. auch regionale Diskrepanzen in der Versorgung durch 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Insbesondere während der 

Covid-19-Pandemie war die digitale Kommunikation häufig das einzige 

Mittel, Klient*innen zu erreichen. 

Ein weiterer Treiber für Digitalisierungsprozesse in Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie wird in den vielfältigen gesetzlichen Vorgaben ge-

sehen. So wird hinsichtlich der Digitalisierungsbemühungen an der 

Schnittstelle zur Klientin*zum Klienten auf das Gesetz zur Verbesserung 

des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – 

OZG) verwiesen, das im Jahr 2017 erlassen wurde. 

Das Gesetz soll den übergreifenden informationstechnischen Zugang 

(Online-Zugang) zu Verwaltungsleistungen regeln und verpflichtet Bund, 

Länder und Kommunen, bis Ende 2022 eine Vielzahl von Verwaltungs-

leistungen auch digital anzubieten (sogenannte OZG-Leistungen). Insge-

samt sollen über 6.000 Verwaltungsleistungen digitalisiert werden, wobei 

eine digitale OZG-Sozialplattform als zentrale Anlaufstelle für diverse So-

zialleistungen dienen soll (https://sozialplattform.de/). 

Die Sozialplattform soll Ende 2022 fertiggestellt werden. Vorgesehen 

ist dabei auch, dass Angebote der ambulanten Psychiatrie auf der Platt-

form vernetzt werden können. Zum Beispiel sollen Bürger*innen über ei-

nen Beratungsstellenfinder zu Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe 

vermittelt werden können, wobei die Beratungen entweder vor Ort oder 

mithilfe einer Chat- oder Videofunktion über die Sozialplattform durchge-

führt werden soll. Die Plattform soll auch eine Verbindung zum Projekt 

DigiSucht aufweisen. 

Auf Leistungen der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie, die sich 

dem Gesundheitswesen zuordnen lassen, wirken darüber hinaus vielfäl-

tige gesetzliche Regelungen, die Anforderungen hinsichtlich der Ausge-

staltung von Digitalisierung stellen (SVR 2021, S. 31–35). Aufzuführen 

sind: 

• Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GMG; 2003): Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), 

Einführung einer elektronischen Gesundheitsakte, Aufbau der Telema-

tikinfrastruktur 

• E-Health-Gesetz (2015): Fristen für den Anschluss der Leistungsträger 

an die Telematikinfrastruktur und der Einführung der elektronischen 

Gesundheitskarte (eGK) 

https://sozialplattform.de/
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• Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG; 2019): Verpflichtung 

der Krankenkassen, Versicherten ab Januar 2021 eine elektronische 

Patientenakte anzubieten 

• Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV; 

2019): E-Rezepte 

• Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG; 2019): verpflichtende Fristen für 

Vertragsärzt*innen und Krankenhäuser zum Anschluss an die Telema-

tikinfrastruktur, die Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz 

durch die Krankenkassen, weitere Regelungen zum E-Rezept, Abre-

chenbarkeit von telemedizinischen Leistungen und Videosprechstun-

den 

• Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG; 2020): Datenschutz hinsicht-

lich der Anwendungen der Telematikinfrastruktur 

• Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege 

(Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz, DVPMG; 

2021): E-Health-Kontaktstelle zur Förderung der Telematikinfrastruk-

tur, Erweiterung der Funktionen der elektronischen Patientenakte 

(schrittweise Überführung des Notfalldatensatzes in die Akte, Integra-

tion des elektronischen Medikationsplans). 

 

Häufig werden in den Debatten um Digitalisierung auch Effizienzsteige-

rungen und Kostenersparnisse als Treiber für Digitalisierungsbemühun-

gen genannt. Anzumerken ist hier, dass in den Expert*innen-Gesprächen 

im Rahmen dieser Branchenstudie diese Gründe jedoch selten als aus-

schlaggebend angesehen wurden. Nur bei Einrichtungen, die eine enge 

Verbindung zu einem Klinikkonzern aufweisen und in dessen IT einge-

bunden sind, wurde das Argument der Kostenersparnis aufgeführt. In der 

Befragung unter Arbeitnehmervertreter*innen und Beschäftigten gehen 

nur zwölf Prozent der Antwortenden davon aus, dass Digitalisierung zu 

Kosteneinsparungen führt (vgl. Abbildung 9 in Kapitel 7.3). 

Hinsichtlich der Sucht- und Drogenhilfe hat der Qualitätszirkel des 

Fachverbandes Drogen- und Suchthilfe im Frühjahr 2021 eine Mitglieder-

befragung unter 65 Einrichtungen zur Digitalisierung durchgeführt. Die Er-

folgsfaktoren der Anwendung/Nutzung von IT-gestützten Prozessen so-

wie Hard- und Software wurden von den Befragten insbesondere in der 

Optimierung der Arbeitsprozesse und Angebote sowie der Verbesserung 

des Zugangs/Kontaktes zur Klientel gesehen (fdr 2021a, S. 7). Auch Ver-

besserungen in der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit wurden als Er-

folgsfaktoren genannt. 

 

 



SCHÖNEBERG/VITOLS: BRANCHENANALYSE AMBULANTE PSYCHIATRIE | 112 

7.2 Stand der Digitalisierung in den 
Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 
 

In den Expert*innen-Interviews und der Befragung unter Arbeitnehmer-

vertretungen und Beschäftigten im Rahmen dieser Branchenstudie wur-

den aktuelle Digitalisierungstrends in den Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie abgefragt. Die Ergebnisse der Befragung sind in Abbildung 8 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 8: Digitalisierung in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Ein-

richtung der ambulanten Psychiatrie 
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In Hinblick auf die Digitalisierung der Verwaltung und Organisation zeigen 

die Ergebnisse der Analyse, dass Digitalisierung in vielen Einrichtungen 

schon häufig Praxis ist. So geben 76 Prozent der Antwortenden der Be-

fragung an, dass Akten von Klient*innen „digitalisiert / stark digitalisiert“ 

sind, weitere 20 Prozent vermerken, dass die Akten teilweise digitalisiert 

sind und nur vier Prozent der Befragten weisen darauf hin, dass ihre Ein-

richtung ausschließlich mit Papierakten arbeitet. 

Arbeitsleistung und geleistete Fachstunden werden zu 72 Prozent di-

gital erfasst; werden die Antwortkategorien „teils/teils“ hinzugerechnet, 

dann ergibt sich eine – zumindest teilweise – Digitalisierung von 92 Pro-

zent in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. 

Ferner geben 64 Prozent der Antwortenden an, dass Dienstpläne und 

Einsatzplanung „digitalisiert / stark digitalisiert“ sind. 52 Prozent der Be-

fragten antworten, dass der Einkauf und die Bestellung von Material „di-

gitalisiert / stark digitalisiert“ verläuft. In den Expert*innen-Interviews 

wurde außerdem darauf hingewiesen, dass verschiedene Erfassungsbö-

gen für Daten von Klient*innen digital zur Verfügung stehen sowie Anwen-

dungen für die statistische Dokumentation digitalisiert sind. 

In Hinblick auf digitale Formen der Kommunikation antworten 52 Pro-

zent der Befragten, dass die Kommunikation mit den Kostenträgern „digi-

talisiert / stark digitalisiert“ ist, 28 Prozent der Antwortenden weisen da-

rauf hin, dass sie teilweise digitalisiert verläuft. Hier sind es vor allem Vor-

gaben aufseiten der Kostenträger, die die ambulanten Einrichtungen dazu 

veranlassen, entsprechende Prozesse zu digitalisieren. 

Die in der Arbeit der ambulanten psychiatrischen Einrichtungen häufig 

sehr umfangreiche Kommunikation mit Kooperationspartnern wird von 

40 Prozent der Teilnehmer*innen der Befragung als „digitalisiert / stark di-

gitalisiert“ und von 56 Prozent als teilweise digitalisiert angegeben. Im Ge-

gensatz hierzu ist die Kommunikation unter den Beschäftigten kaum digi-

talisiert; nur 13 Prozent der Antwortenden meinen, dass diese „digitali-

siert / stark digitalisiert“ verläuft. 

In Hinblick auf die digitale Kommunikation unter den Beschäftigten ist 

vor allem die Nutzung von E-Mails selbstverständlich. Andere Formen der 

digitalen Kommunikation sind als offizielle Kommunikationswege wenig 

verbreitet (z. B. Online-Foren, Blogs, Social-Media-Gruppen). 

In den Expert*innen-Interviews wurde darauf hingewiesen, dass bei der 

Nutzung solcher Kommunikationswege die Gefahr besteht, dass nicht bei 

allen Mitarbeiter*innen ein Bewusstsein vorhanden sein könnte, welche In-

halte über diese Kommunikationswege kommuniziert werden dürfen. Die 

Praxis zeigt aber, dass auch ohne eine offizielle Kommunikationsplattform 

vom Arbeitgeber die Mitarbeiter*innen selbstständig allgemein zugängli-

che Messenger-Dienste für den Austausch untereinander nutzen. 
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Der Einsatz von digitalen Technologien hinsichtlich der Arbeit der Be-

schäftigten ist ebenfalls in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

verbreitet. In Bezug auf Assistenzsysteme bei der Arbeit geben 76 Pro-

zent der Befragten an, dass entsprechende Systeme in „digitalisierter / 

stark digitalisierter“ Form eingesetzt werden. Werden die Antworten einer 

teilweisen Digitalisierung von Assistenzsystemen hinzugezählt, ergibt 

sich eine Abdeckung von 92 Prozent. Assistenzsysteme bei der Arbeit un-

terstützen vor allem Dokumentationspflichten. 

Digitale Formen der Fort- und/oder Weiterbildung für Beschäftigte, z. B. 

in Form von E-Learning, spielen bei 44 Prozent der Befragten eine be-

deutende Rolle, bei weiteren 44 Prozent sind sie teilweise im Einsatz. In 

den Expert*innen-Interviews wurde darauf hingewiesen, dass zwischen 

einzelnen Fort- und/oder Weiterbildungen Unterschiede hinsichtlich der 

Digitalisierungstendenzen existieren. So wird E-Learning z. B. besonders 

häufig angeboten, wenn es sich um regelmäßig stattfindende Pflichtfort-

bildungen (z. B. zum Datenschutz) handelt. 

In den Sozialpsychiatrischen Diensten gewinnt die Nutzung digitaler 

Medien auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen an Bedeutung. 

Im Rahmen der Förderung des Wissenstransfers zwischen älteren und 

jüngeren Mitarbeiter*innen strebt das Netzwerk Sozialpsychiatrischer 

Dienste in Deutschland an, einen Leitfaden zum Vorgehen zu entwickeln 

(BVÖGD/DGPPN/LVGAFS 2019a). 

Im Vergleich zu den oben aufgeführten Bereichen der Digitalisierung 

sind Digitalisierungsprozesse, die sich direkt auf die Klient*innen bezie-

hen, nach den Angaben der Befragten wenig verbreitet: Kaum eine Teil-

nehmerin*kaum ein Teilnehmer der Befragung gibt an, dass Informatio-

nen für Klient*innen weitgehend digital zur Verfügung gestellt werden. 

40 Prozent der Befragten antworten, dass ihre Einrichtung teilweise digi-

tale Informationen zur Verfügung stellt. 56 Prozent nutzen hingegen digi-

tale Informationsangebote gar nicht. Häufig sind die digitalen Informatio-

nen gegenüber den Klient*innen auf ein webbasiertes Informationsange-

bot zu Leistungen und Kontaktmöglichkeiten beschränkt. 

Auch digitale Terminvergaben finden in den Einrichtungen der ambu-

lanten Psychiatrie selten statt. 60 Prozent der Antwortenden der Befra-

gung geben an, dass ihre Einrichtung solche Möglichkeiten nicht anbietet. 

Apps für Klient*innen, Online-Beratungen, Online-Therapien oder Online-

Nachsorge, Videos, Podcasts und vergleichbare Angebote für Klient*in-

nen sowie der Blended-Counseling-Ansatz finden in den Einrichtungen 

der Befragten ebenfalls selten Anwendung. Reine Online-Selbsthilfegrup-

pen existierten bei den Befragten ebenfalls nicht. 

Die Ergebnisse der Expert*innen-Interviews ergaben allerdings, dass 

im Zuge der Covid-19-Pandemie die digitalen Angebote an der Schnitt-
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stelle zur Klientin*zum Klienten deutlich ausgebaut worden sind. Im Kon-

text der Pandemie und des Lockdowns sowie der damit einhergehenden 

Kontaktbeschränkungen waren viele Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie von der Schließung der Örtlichkeiten betroffen (vgl. Kapitel 4). Zur 

Vermeidung des Erliegens des Leistungsangebots wurden deshalb der 

Einsatz digitaler Lösungen in den Einrichtungen deutlich ausgeweitet und 

in einigen Fällen durch die Pandemie auch erst angestoßen. 

Zur Aufrechterhaltung des Angebots wurden neben einer Umstellung 

auf telefonische Kommunikationsmittel zur Beratung, Betreuung und Be-

handlung von Klient*innen, vor allem eine Reihe von verschiedenen Vi-

deo-Tools genutzt, um Vor-Ort-Termine zu ersetzen. Festzustellen ist je-

doch, dass mit Abklingen der Pandemie fast alle Einrichtungen ihre digi-

talen Angebote zurückgefahren haben, sodass die Erfahrungen digitaler 

Beratung, Betreuung und Behandlung in vielen Einrichtungen eine zeitlich 

begrenzte Situation darstellen. 

In den Sozialpsychiatrischen Diensten wird dennoch überlegt, ob An-

gebote wie z. B. Arbeits- oder Selbsthilfegruppen im digitalen Format als 

eine eigene Sparte der Betreuung ausgebaut werden können. Expert*in-

nen-Interviews aus dem Bereich Sozialpsychiatrische Dienste weisen da-

rauf hin, dass der Kontakt mit jungen Leuten digital teilweise besser funk-

tioniert, da sie diese klassischen Methoden der Kommunikation, zum Teil 

nicht mehr nutzen. 

Hinzu kommt, dass z. B. durch Kreisreformen (wie in Mecklenburg-Vor-

pommern) einige Klient*innen sehr weit entfernt wohnen, sodass digitale 

Kommunikation den Zeitaufwand für Klient*innen deutlich verringert. Ein-

schränkend wird berichtet, dass insbesondere in Krisensituationen jedoch 

Mitarbeiter*innen vor Ort unterstützen müssen. 

Insgesamt hatte die Pandemie die Digitalisierung in den Sozialpsychi-

atrischen Diensten deutlich vorangetrieben. Eine Ausstattung mit Dienst-

laptops erfolgte und Möglichkeiten, mobil zu arbeiten, wurden geschaffen. 

Zuvor hatten teilweise erst Mitte der 2010er Jahre alle Beschäftigten ei-

nen eigenen Rechner erhalten. Ergebnisse einer bundesweiten durch das 

„Bundesweite Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste“ (BNSpDi) in Ko-

operation mit dem Fachausschuss Psychiatrie des BVÖGD durchgeführ-

ten Onlinebefragung zeigen, dass in den Sozialpsychiatrischen Diensten 

insbesondere mobiles Arbeiten, Online-Einzelberatung, Videokonferen-

zen und Onlinefortbildungen existieren (Albers/Erven/Bispinck 2022). 

Die Digitalisierungsinitiative der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in 

Deutschland (vgl. Kasten) zeigt auf, dass digitale Angebote an der 

Schnittstelle zu Klient*innen tatsächlich in der Lage sind eventuelle Be-

handlungslücken zu schließen. 
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Die Digitalisierungsinitiative der Zentralwohlfahrtstelle der Ju-

den in Deutschland8 

In Deutschland existieren 105 jüdische Gemeinden, die im gesam-

ten Bundesgebiet verteilt sind. Viele Gemeindemitglieder sind aus 

der ehemaligen Sowjetunion eingewandert. Die Gemeinden zeich-

nen sich dadurch aus, dass sie unabhängig von ihrer Größe ein um-

fassendes soziales Angebot zur Verfügung stellen. In jeder Ge-

meinde gibt es eine Verantwortliche*einen Verantwortlichen für so-

ziale und/oder psychosoziale Fragen – entweder als ausgebildete 

und angestellte Kraft (z. B. Absolvent*innen im Bereich Soziale Ar-

beit) oder im Ehrenamt, wobei die Erfüllung des Postens durch ent-

sprechende Schulungen unterstützt wird. 

Digitalisierung wurde von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 

Deutschland früh als Chance begriffen, die kleinen und weit ver-

streuten Gemeinden zu vernetzen und die soziale und psychiatri-

sche Gemeindearbeit zu fördern. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Ju-

den hat hierfür unter den Namen „MABAT“ eine umfassende Digita-

lisierungsstrategie entworfen, die die Gemeinden auf den Weg der 

digitalen Transformation unterstützt, um ein qualitativ hochwertiges 

digitales Angebot zur Verfügung zu stellen. 

Bestandteile der Strategie sind (finanzielle) Unterstützung im Auf-

bau der digitalen Infrastruktur und Vermittlung digitaler Kompeten-

zen (auch in Form von „Digitalen Helfer*innen“, die Ansprechperso-

nen für verschiedene digitale Fragestellungen vermitteln), die Be-

reitstellung von digitalen Tools (hinsichtlich Kommunikation, Prä-

sentation, Darstellung, Umfragen, Projektmanagement) und „Digital 

Agents“, die die digitale Transformation in den Gemeinden beglei-

ten und voranbringen. 

Besondere Relevanz haben in der Digitalisierungsstrategie Berei-

che der Sozialarbeit – gerade auch, weil insbesondere die älteren 

Gemeindemitglieder durch ihre Migrationserfahrungen häufig wenig 

in deutsche Beratungs- und Hilfsangebote eingebunden sind. Für 

die Verantwortlichen für soziale und/oder psychosoziale Fragen in 

den Gemeinden existieren verschiedene digitale Unterstützungsan-

gebote und es finden regelmäßig Qualifizierungsangebote online 

statt. 

Zur Betreuung von Gemeindemitgliedern mit psychologischen 

Problemen steht eine russischsprachige Psychotherapeutin zur 

Verfügung, die einmal im Monat für die Betroffenen kostenlos Vi-

deosprechstunden anbietet. 

 
8 Quelle: Expert*innen-Interview mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland am 

19. Januar 2022 
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Des Weiteren werden für Personen mit seelischer Behinderung ver-

schiedene digitale Angebote zur Verfügung gestellt, z. B. digitale 

Gesprächsrunden zum persönlichen Austausch aber auch Freizeit-

angebote wie digitale Kunstworkshops. 

 

 

7.3 Hemmnisse für die Digitalisierung in 
Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 
 

Zusammenfassend zeigt die Auswertung der Befragung und die Ergeb-

nisse der Expert*innen-Interviews zum Stand der Digitalisierung, dass Di-

gitalisierungsprozesse in vielen Bereichen in den Einrichtungen der am-

bulanten Psychiatrie Einzug erhalten haben, diese aber noch nicht in allen 

Bereichen so weit ausgebaut wurden, dass sie von den Befragten als „di-

gitalisiert“ bzw. „stark digitalisiert“ eingeschätzt werden. Digitalisierungs-

prozesse in den Einrichtungen betreffen bisher vor allem die Bereiche 

Verwaltung und Organisation, Kommunikation mit den Kostenträgern und 

Kooperationspartnern sowie Assistenzsysteme und Fort- und/oder Wei-

terbildung für Beschäftigte. 

Dagegen werden Bereiche an der Schnittstelle zu den Klient*innen von 

den Befragten selten oder nur in Ansätzen als digitalisiert wahrgenom-

men. Festgestellt werden kann, dass die identifizierten Anknüpfungs-

punkte für Digitalisierungsbestrebungen an der Schnittstelle zu den Kli-

ent*innen, wie digitale Medien der Kommunikation gegenüber Klienten*in-

nen, Blended Counseling sowie Apps gerade Bereiche darstellen, die ak-

tuell in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie noch wenig in Digi-

talisierungsstrategien einbezogen werden. 

Das bisher fehlende Engagement in diesen Bereichen wurde in den 

Expert*innen-Interviews vor allem durch die Eigenschaften der Klient*in-

nen erklärt. So wurde in den Expert*innen-Interviews erläutert, dass 

große Teile der Klientel krankheitsbedingt nicht in der Lage sind, digitale 

Angebote zu nutzen. Ferner müssen auf Seite der Klient*innen die tech-

nische Ausstattung (z. B. ein Computer oder ein Smartphone) und ent-

sprechende digitale Kompetenzen zur Nutzung der Geräte vorhanden 

sein. Häufig wird außerdem angenommen, dass aufgrund der hohen Be-

deutung der sozialen Interaktion bei der Arbeit der Einrichtungen der am-

bulanten Psychiatrie eher geringe Digitalisierungspotenziale an der 

Schnittstelle zu den Klient*innen existieren. 

Trotzdem wurde gleichzeitig anerkannt, dass sich psychische Be-

schwerden und Erkrankungen bei den Betroffenen hinsichtlich Akuität und 

Chronizität, Verlauf, Beschwerdeintensität und Schweregrad der resultie-

renden Beeinträchtigungen unterscheiden und der individuelle Versor-
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gungs- und Behandlungsbedarf entsprechend unterschiedlich ist. So 

wurde auch angemerkt, dass für ausgewählte Zielgruppen ein digitalisier-

tes Angebot mitunter besser geeignet ist als herkömmliche Methoden in 

Beratung, Betreuung und Behandlung. 

Digitale Leistungen sollen nach Meinung verschiedener Interviewpart- 

ner*innen vor allem eine Ergänzung des Angebotes für spezifische Grup-

pen von Klient*innen darstellen, die womöglich von dem klassischen An-

gebot der Einrichtungen nicht erreicht werden können. Wie Abbildung 9 

zu den Einschätzungen der Auswirkungen von Digitalisierung auf die am-

bulante psychiatrische Versorgung aufzeigt, stimmen in der Befragung im 

Rahmen dieser Branchenstudie 28 Prozent der Befragten der Aussage 

zu, dass Digitalisierung zu einer bedarfsgerechteren Versorgung der Kli-

ent*innen beiträgt. 

 

 

Abbildung 9: Einschätzungen der Auswirkungen von Digitalisierung auf die ambulante 

psychiatrische Versorgung 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie (n = 25) 

 

 

32 Prozent der Antwortenden gehen davon aus, dass Digitalisierung hilft, 

Klient*innen im ländlichen Raum besser zu versorgen. Vor dem Hinter-

grund, dass die Interaktion mit den Klient*innen in den Einrichtungen bis-

her wenig digitalisiert ist, stimmen auch nur 24 Prozent der Antwortenden 

zu, dass der Kontakt zu den Klient*innen in ihren Einrichtungen durch Di-

gitalisierung abnimmt. 

Als weiteres Hemmnis für die Umsetzung von Digitalisierungsbemü-

hungen in den Einrichtungen wurden in den Expert*innen-Interviews auch 

technische Herausforderungen identifiziert. So wurde von den Interview- 
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partner*innen berichtet, dass die IT störungsanfällig ist und digitale Kom-

munikationsmittel gar nicht funktionieren. Andere verwiesen auf eine zu 

geringe Internetgeschwindigkeit und Datenübertragungsrate. 

Außerdem ist zu bedenken, dass auch auf Seite der Beschäftigten die 

technischen Endgeräte vorhanden sein müssen, um entsprechende digi-

tale Anwendungen in Anspruch nehmen zu können. Die Befragung hat 

ergeben, dass Arbeitsgeräte für Beschäftigte in knapp 50 Prozent der Ein-

richtungen „stark digitalisiert“ oder „digitalisiert“ sind. Werden die Antwor-

tenden mitgezählt, die die Arbeitsgeräte als zumindest teilweise digitali-

siert wahrnehmen, steigt der Anteil auf 80 Prozent. 

Die Ausstattung der Beschäftigten mit digitalen Arbeitsgeräten unter-

scheidet sich dabei nach Leistungsspektrum der Einrichtungen. Während 

bei mobilen Tätigkeiten, wie in der psychiatrischen häuslichen Kranken-

pflege, alle Beschäftigten grundsätzlich mit diensteigenem Handy und ei-

nem weiteren digitalen Endgerät ausgestattet sind, teilen sich Beschäf-

tigte in der Sucht- und Drogenberatung z. B. häufig ein Endgerät. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die fehlende Finanzierung für 

solche Geräte verwiesen. Viele Einrichtungen hängen hinsichtlich der Be-

schaffung der IT von öffentlichen Förderprogrammen für Digitalisierungs-

strategien ab, weil die Kostenträger der Leistungen der ambulanten Psy-

chiatrie entsprechende Ausgaben nicht übernehmen. 

Die Umfrage des Qualitätszirkel des Fachverbandes Drogen- und 

Suchthilfe zu Digitalisierung hat ergeben, dass knapp 30 Prozent der be-

fragten Einrichtungen/Organisationen die notwendige technische Aus-

stattung für Digitalisierung fehlt und in 25 Prozent der Einrichtungen/Or-

ganisationen private Geräte hinzugezogen werden, um den digitalen An-

forderungen gerecht werden zu können (fdr 2021a, S. 10 und 19). 

Von den Befragten wird die fehlende Finanzierungsbasis als die größte 

Herausforderung zur Umsetzung des bestehenden Digitalisierungsbedarfs 

angegeben. Neben der fehlenden technischen Ausstattung spielen auch 

unzureichende IT-Kompetenzen und die Gefährdung der Datenschutzein-

haltung eine Rolle. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die Umfrage 

des Fachverbandes Drogen- und Suchthilfe unter 95 Einrichtungen aus 

dem Frühjahr 2020, wobei allerdings hier fehlende technische Ausstattung 

als „technische Kompatibilitätsdefizite, z. B. bei der digitalen Vernetzung 

mit anderen Akteur*innen“ konkretisiert worden ist (fdr 2020a, S. 49). 

Auch in den im Rahmen dieser Branchenstudie durchgeführten Ex-

pert*innen-Interviews und in der Befragung werden die hohen daten-

schutzrechtlichen und datensicherheitstechnischen Anforderungen als 

hemmende Faktoren für digitales Arbeiten genannt. Insbesondere vor 

dem Hintergrund des sensiblen Themas psychische Erkrankungen sehen 

viele Beschäftigten davon ab, digital zu arbeiten. 
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7.4 Die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Beschäftigten 
 

In der Befragung unter Arbeitnehmervertreter*innen und Beschäftigten 

und in den Expert*innen-Interviews im Rahmen der Branchenstudie wur- 

de auch abgefragt, wie sich die Digitalisierungstendenzen auf die Be-

schäftigten und deren Arbeitsbedingungen auswirken. Die Ergebnisse 

sind in Abbildung 10 dargestellt. 

 

 

Abbildung 10: Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

 

 
 

Quelle: eigene Befragung unter Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten in Einrichtun-

gen der ambulanten Psychiatrie (n = 25) 

 

 

Im Einklang mit den Digitalisierungsprozessen in verschiedenen Teilberei-

chen der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie überrascht es nicht, 

dass mehr als 90 Prozent der befragten Arbeitnehmervertreter*innen und 

Beschäftigten davon ausgehen, dass der Anteil von digitalen Arbeitsinhal-

ten zunimmt. Dementsprechend meinen auch nur zwölf Prozent der Ant-

wortenden, dass Digitalisierung bisher kaum zu Veränderungen für die Be-

schäftigten geführt hat. 64 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sich in-

folge der Digitalisierungsprozesse ein steigender Qualifizierungsbedarf für 

Beschäftigte ergibt. Die restlichen 36 Prozent der Antwortenden erwarten 

wenigstens einen teilweise steigenden Qualifizierungsbedarf. 
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Gleichzeitig geben nur 20 Prozent der Befragten an, das Mitarbeiter*in-

nen durch Qualifizierung an die Veränderung der Digitalisierung herange-

führt werden. Die Interviewergebnisse zeigen auf, dass unter Arbeitneh-

mervertretungen und Beschäftigten jedoch ein breiter Konsens existiert, 

dass in der Schulung des Personals eine Grundvoraussetzung liegt, um 

die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen zu stärken. 

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsbedingungen ste-

hen in einem engen Zusammenhang mit der tatsächlichen Ausgestaltung 

und Umsetzung von Digitalisierungsbestrebungen auf Ebene der indivi-

duellen Einrichtung: Während 40 Prozent der Antwortenden meinen, dass 

Digitalisierung zu Arbeitserleichterungen führt und 44 Prozent der Aus-

sage teilweise zustimmen, geben 16 Prozent der Antwortenden an, dass 

dies nicht zutrifft. Bei der letzten Gruppe der Antwortenden spielt vor allem 

Mehrarbeit eine Rolle, die durch Funktionsfehler in der IT und einen zu-

sätzlichen Zeitaufwand durch parallellaufende analoge und digitale Pro-

zesse in der Verwaltung entsteht. 

Außerdem stimmen 36 Prozent der Antwortenden der Aussage zu, 

dass Digitalisierung zu einer höheren Komplexität bei der Arbeit und ei-

nem zunehmenden Arbeitsvolumen führt. Zusätzliche 44 Prozent stim-

men der Aussage teilweise zu. Nur ein kleiner Teil der Befragten (16 Pro-

zent) meint, dass durch Digitalisierung Fehler bei der Arbeit vermieden 

werden und die Qualität der Arbeitsleistung ansteigt. Allerdings weisen 

52 Prozent der Antwortenden darauf hin, dass Fehler zumindest teilweise 

durch Digitalisierung vermieden werden. 

Insgesamt stimmen 24 Prozent der Antwortenden der Aussage zu, 

dass Digitalisierung zu einer Dequalifizierung von Tätigkeiten führt, wäh-

rend 36 Prozent dies nicht tun. 16 Prozent der Antwortenden meinen, 

dass durch Digitalisierung in Zukunft neue Stellen entstehen, während 

acht Prozent angeben, dass durch Digitalisierung Stellen wegfallen wer-

den. 

Ergebnis der Expert*innen-Interviews ist, dass die Beschäftigten in der 

Regel offen für die eingeleiteten Digitalisierungsprozesse sind und die Di-

gitalisierungsbestrebung insbesondere hinsichtlich der Verwaltung und 

Organisation der Einrichtungen begrüßen. Einige Interviewpartner*innen 

verweisen auf einen Zusammenhang zwischen dem Alter der Beschäftig-

ten und der Offenheit gegenüber Digitalisierung, wobei die Technikaffini-

tät mit zunehmendem Alter abnimmt. 

Digitalisierungsprozesse laufen meist reibungsloser ab, wenn bei der 

Planung und Umsetzung die Ansprüche der Beschäftigten berücksichtigt 

werden (Tietel 2020, S. 8). Entsprechende Einflussmöglichkeiten werden 

auch aus den Mitbestimmungsrechten hinsichtlich der Einführung und An-

wendung von technischen Ausstattungen abgeleitet, die dazu bestimmt 
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sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen. 

Die Ergebnisse der Expert*innen-Interviews und die Antworten der Gruppe 

der Interessenvertretungen in der Befragung legen nahe, dass Arbeitneh-

mervertretungen bei der Umsetzung von Digitalisierungsbemühungen in 

den befragten Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie beteiligt werden. 

In vielen Fällen wurde auf Vereinbarungen oder Absprachen im Rah-

men des sozialen Dialogs hingewiesen, die die Beschäftigten bei der Um-

setzung von Digitalisierungsbemühungen unterstützen oder vor den ne-

gativen Folgen der Digitalisierung schützen sollen. Hierunter fallen insbe-

sondere auch Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten. Trotz dieser Ergeb-

nisse weisen die Befragten darauf hin, dass generell nicht davon auszu-

gehen ist, dass Arbeitnehmervertretungen oder Beschäftigte am Prozess 

der Digitalisierung regelmäßig beteiligt werden. 

Diese Erkenntnis legen auch die verschiedenen Einschätzungen der 

Befragten hinsichtlich der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Ar-

beitsbedingungen nahe. So ist der Prozentanteil der Befragten, der der 

Aussage zustimmt, dass durch Digitalisierung die Möglichkeit von Verhal-

tenskontrollen zunehmen und die Autonomie bei der Arbeit eingeengt 

wird, fast gleich so hoch, wie der Prozentanteil der Befragten, der der 

Aussage nicht zustimmt (32 bzw. 36 Prozent). 
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8. Ergebnisse 
 

Die vorliegende Branchenstudie hat die komplexen Zusammenhänge von 

Faktoren, die auf die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie und ihre 

Beschäftigten einwirken, untersucht. Hierbei lag der Schwerpunkt der Un-

tersuchung auf den Sozialpsychiatrischen Diensten, der Sucht- und Dro-

genhilfe und der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege. Es wurden 

Trägerstrukturen der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie nachge-

zeichnet sowie die Klientel der Einrichtungen und die Herausforderungen 

für die Klientenversorgung analysiert. 

Des Weiteren wurden die politischen und rechtlichen Rahmensetzun-

gen, Finanzierungsgrundlagen und die Leistungsgewährung von Kosten-

trägern in Zusammenhang mit der Geschäftsstrategie und den wirtschaft-

lichen Entwicklungen der Einrichtungen untersucht. 

Die Arbeit und Beschäftigung in Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie wurde dargestellt und im Kontext der Rahmenbedingungen und Ent-

wicklungstrends, die in der Branche vorherrschen, analysiert. Insbeson-

dere wurden Auswirkungen auf die Beschäftigten, die Qualifizierungsan-

forderungen und die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen festgehal-

ten. Herausforderungen der Mitbestimmung, Interessenvertretung und ta-

rifliche Abdeckung wurden diskutiert. Außerdem wurden Digitalisierungs-

prozesse und deren Auswirkungen auf die Beschäftigten untersucht. 

Die Branchenstudie zeigt deutlich die spezifischen Besonderheiten 

und Herausforderungen auf, mit denen die Beschäftigten in Einrichtungen 

der ambulanten Psychiatrie bei ihrer Arbeit umgehen müssen. Hierzu ge-

hören stark fragmentierte Strukturen und vielfältige externe Einflussfakto-

ren, die fortwährenden Veränderungen unterliegen. Diese Faktoren wir-

ken sich unmittelbar auch auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-

gen der Mitarbeiter*innen der Einrichtung der ambulanten Psychiatrie 

aus. Im Folgenden werden Ergebnisse, die sich aus den einzelnen Unter-

suchungsbereichen der Branchenstudie ergeben, zusammenfassend 

dargestellt. 

 

Es existieren große Unterschiede in der psychiatrischen Versorgung 

durch Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie in Deutschland. 

Das Leistungsangebot der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie un-

terscheidet sich zwischen aber auch innerhalb der einzelnen Bundeslän-

der mitunter stark. Es existieren wenig bundesweite Vorgaben und neben 

dem Bund sind auch die Länder und Kommunen im Rahmen der Daseins-

vorsorge für die ambulante psychiatrische Versorgung vor Ort zuständig. 

Insbesondere die Länder- bzw. kommunale Zuständigkeit führt dazu, 

dass die Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen in der psychischen 
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Versorgung voneinander abweicht. Bedeutende regionale Unterschiede 

in der Versorgung können hinsichtlich Angebots, Vielfalt, Finanzierung, 

Qualität und Vernetzung der Versorgungsangebote auftreten. Außerdem 

sind Unterschiede in der Versorgungsdichte zwischen ländlich und städ-

tisch geprägten Gebieten auszumachen. 

 

Die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie sind von einer star-

ken strukturellen und finanziellen Fragmentierung geprägt. 

Die Trägerlandschaft der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie ist 

vielfältig und das Leistungsspektrum im Bereich der psychiatrischen Ver-

sorgung strukturell und finanziell weitgehend fragmentiert. Es existieren 

öffentlich-rechtliche, freigemeinnützige und privatwirtschaftliche Träger. 

Viele psychisch Kranke benötigen verschiedenartige Leistungen, die auf 

unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Rechtskreisen basieren 

und Veränderungen unterworfen sind. Hinzu kommt, dass in der Regel 

sozialrechtliche Leistungen meist nicht miteinander kompatibel sind. Fer-

ner existiert eine Fragmentierung im deutschen Gesundheitssystem hin-

sichtlich stationärer und ambulanter Leistungsangebote. 

Die Verteilung der Kostenzuständigkeit für die Beratung, Betreuung 

und Behandlung psychisch Kranker sind auf verschiedene Kostenträger 

verteilt. Öffentliche Hand, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, 

Bundesagentur für Arbeit, Eigenmittel der Einrichtungen u. a. spielen eine 

Rolle. Für die verschiedenen Phasen einer psychischen Krankheit oder 

nach Lebenslage der betroffenen Person sind häufig verschiedene Kos-

tenträger zuständig. 

Die Finanzfragmentierung trägt zu einer weiteren Zerstückelung der 

Versorgung psychisch Kranker bei. Die Schnittstellenverluste durch die 

Fragmentierung führen mitunter zu fehlenden ganzheitlichen Behand-

lungskonzepten und aufeinander abgestimmter psychiatrischer Hilfsan-

gebote. 

Die Klientel sind von dieser Fragmentierung teilweise überfordert. Ins-

besondere für schwer psychisch Kranke kann die Ausgestaltung des Sys-

tems eine Barriere darstellen, sodass sie Versorgungsleistungen nicht in 

Anspruch nehmen. Flächendeckende gemeindepsychiatrische Versor-

gungskonzepte, die an einer Netzwerkbildung ansetzen, sind noch selten. 

Sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen beruhen meistens nur auf 

zeitlich begrenzten Modellprojekten. Zur Geschäftsstrategie der Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie gehört jedoch zunehmend, die Ver-

netzung und Kooperation mit anderen Leistungsträgern auszubauen. 
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Eine Unterversorgung in den Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie kann nicht ausgeschlossen werden. 

Auffällig ist ferner, dass insgesamt nicht genug Angebote in den Leis-

tungsbereichen der ambulanten Psychiatrie existieren und der Grundsatz 

„ambulant vor stationär“ in der psychiatrischen Versorgung nicht durch-

gängig eingehalten wird. Stationäre Behandlungsfälle nehmen zu, obwohl 

davon auszugehen ist, dass stationäre Fälle vermeidbar wären, wenn 

mehr ambulante Angebote verfügbar wären. 

Vor allem spielt die Finanzierung und die Bewilligungspraxis der Kos-

tenträger eine prägende Rolle für die Existenz und das Angebot der Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie. So wurde z. B. in der Studie auf-

gezeigt, dass die psychiatrische häusliche Krankenpflege in vielen Regi-

onen Deutschlands nicht flächendeckend angeboten wird, da die Kran-

kenkassen diese nicht bewilligen, obwohl die Leistung eigentlich zur Re-

gelversorgung gehören soll. 

Teilweise wird sich erhofft, dass die ambulante Versorgung durch Sta-

tionsäquivalente psychiatrische Behandlung verbessert wird. Ein Teil der 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie sieht in der Ausweitung der 

ambulanten Betätigung durch Krankenhausunternehmen jedoch eine In-

wettbewerbstellung von Leistungen mit den Angeboten der Einrichtungen. 

Generell gilt außerdem, dass psychisch Kranke einen individuellen und 

unterschiedlichen Versorgungs- und Behandlungsbedarf haben, dem 

man nicht überall gerecht werden kann. Bestimmte Gruppen der Bevöl-

kerung gelten als besonders vulnerabel dem Risiko einer Unterversor-

gung ausgesetzt zu sein, hierzu gehören z. B. auch Menschen mit Migra-

tionshintergrund. 

 

Finanzmittelknappheit und Kostendruck prägen die Arbeit der Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie. 

Die Leistungen in der ambulanten psychiatrischen Versorgung entfallen 

sowohl auf Leistungen nach dem Sozialversicherungsprinzip als auch auf 

Leistungen auf Grundlage der Daseinsvorsorge. Im Rahmen der Daseins-

vorsorge unterhalten Kommunen eigene Leistungsträger und finanzieren 

auch Leistungen anderer Träger, die entsprechend im hohen Maße von 

öffentlichen Zuwendungen abhängig sind. Es handelt sich bei der Da-

seinsvorsorge um ein freiwilliges Angebot der Kommunen, dass z. B. auch 

von der Haushaltslage der jeweiligen Kommune abhängt. Die Erbringung 

freiwilliger kommunaler Leistungen gilt deshalb häufig als unterfinanziert 

und eine fortlaufende Finanzierung als ungewiss. 

Darüber hinaus existiert teilweise ein von der öffentlichen Hand initiier-

ter Wettbewerb zwischen den Anbietern um eine kostengünstige Leis-

tungserbringung. Des Weiteren gehen auch die Sozialversicherungsträ-
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ger mitunter restriktiv bei der Bezahlung von Leistungen für psychisch 

Kranke vor. Dabei entscheiden Sozialversicherungsträger nicht nur über 

die Leistungsgewährung, sondern setzen z. B. auch Mindeststandards 

hinsichtlich des Leistungsangebot und Qualitätsvorgaben fest. Finanzmit-

telknappheit und Kostendruck sind unter den Einrichtungen der ambulan-

ten Psychiatrie weitverbreitet. 

 

Die Beschäftigungsstrukturen in Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie sind weitgehend homogen. Verschiedene Berufsgruppen 

spielen in den Einrichtungen eine Rolle. 

Die Beschäftigungsstrukturen in den Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie sind insgesamt von einem hohen Frauen- und Teilzeitanteil ge-

prägt. Die Mitarbeiter*innen können weitgehend auf die Ausgestaltung der 

Arbeitszeit Einfluss nehmen und die Möglichkeit, Beruf und Privatleben zu 

vereinbaren, gilt als gut. Angestelltenverhältnisse überwiegen bei den 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie deutlich. 

Viele Einrichtungen sind von dem demografischen Wandel negativ be-

troffen und eine Überalterung droht. Die größte Berufsgruppe in Einrich-

tungen der ambulanten Psychiatrie ist die der Sozialarbeitenden. Weitere 

wichtige Berufsgruppen sind Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psycho-

therapie und ärztliche Psychotherapeut*innen, psychologische Psycho-

therapeut*innen, psychiatrische Krankenpflegekräfte und sonstige Thera-

peut*innen. 

Als relativ neue Beschäftigtengruppe kommen „Peerberater*innen“ 

hinzu. Die Psychiatrieerfahrenen werden (nach einer spezifischen Weiter-

bildung) in der Beratung und Betreuung von psychisch Kranken einge-

setzt. Obwohl die Beteiligung von Peerberater*innen Erfolge aufzeigt, 

scheitert die Beschäftigung von Peerberater*innen häufig an der fehlen-

den Finanzierungsmöglichkeit solcher Stellen. Darüber hinaus ist die Ent-

lohnung der Peerberater*innen meist gering. Insgesamt liegen kaum sta-

tistische Daten zur Beschäftigung in der ambulanten Psychiatrie vor. 

 

Die Beschäftigten in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

brauchen häufig Zusatzqualifikationen, die allerdings weder finan-

ziert werden noch sich in Gehaltssteigerungen niederschlagen. 

Die Beschäftigten brauchen für ihre Tätigkeiten in den Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie oft umfassende Zusatzausbildungen, die auch 

von den Kostenträgern oder gesetzlichen Regelungen eingefordert wer-

den. Spezifische Kenntnisse für die Arbeit in Einrichtungen der ambulan-

ten Psychiatrie werden während der Ausbildung oder dem Studium häufig 

nicht vermittelt. Hinzu kommen regelmäßige Fort- und Weiterbildung, ins-
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besondere auch, da die Rahmensetzungen der Arbeit komplex und Ver-

änderungen unterworfen sind. 

Die Studie zeigt auf, dass die Finanzierung der beruflichen Bildung 

häufig nicht zufriedenstellend ist. Die Kostenträger bezahlen z. B. die ein-

geforderten Schulungen nicht, Arbeitgeber beteiligen teilweise Arbeitneh-

mer*innen an den Kosten. Hinzu kommt, dass sich die Teilnahme an Fort- 

und Weiterbildung finanziell für die Beschäftigten häufig nicht lohnt. Zum 

Beispiel hat der Abschluss einer Fort- oder Weiterbildung keine Auswir-

kungen auf die tarifliche Einstufung der Beschäftigten. Eine weitere Her-

ausforderung besteht in den fehlenden beruflichen Entwicklungsmöglich-

keiten in vielen Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. 

 

Die Anforderungen an die Beschäftigten sind hoch. Arbeitsmenge 

und Arbeitsbelastungen nehmen zu. 

Die Arbeit in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie findet in einem 

schwierigen und komplexen Rahmen statt. Die emotionalen und mentalen 

Arbeitsanforderungen sind hoch. Die Beschäftigten müssen zwischen 

Leistungsempfängern, Kostenträgern und Leistungserbringern vermitteln. 

Neue medizinische und andere wissenschaftliche Erkenntnisse nehmen 

auf die Arbeit der Beschäftigten fortwährend Einfluss. 

Ferner spielt der komplexe gesetzliche Rahmen mit seiner Vielzahl von 

Bundes- und Landesgesetzen und den zahlreichen Neuregelungen eine 

Rolle. Weitere Herausforderungen stellen darüber hinaus auch die man-

gelnde Leistungsgewährung aufseiten der Kostenträger und die knappe 

Bemessung der Finanzmittel sowie der Kostendruck dar. Zusätzlich hat 

die Covid-19-Pandemie zu Mehrarbeit, erhöhten Krankenständen, Unsi-

cherheiten und gestiegenen Spannungspotenzialen sowohl zwischen den 

Beschäftigten als auch zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber*innen 

geführt. 

Psychische Belastungen und physische Gefährdungen haben durch 

eine zunehmende Gewaltbereitschaft der Klient*innen ebenfalls an Be-

deutung gewonnen. Die Mehrzahl der im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung Befragten geht davon aus, dass die Arbeitsbelastung in den 

letzten fünf Jahren angestiegen ist. Des Weiteren nimmt die Anzahl der 

Klient*innen, die zu betreuen oder zu behandeln sind, zu, ohne dass die 

Personalausstattung entsprechend angepasst wurde. 

Außerdem wird die Komorbidität, d. h. das gleichzeitige Vorliegen meh-

rerer (chronischer) Krankheiten, bei psychischen Störungen immer häufi-

ger und führt zu schwereren Erkrankungen bei den Klient*innen. Mit zu-

nehmendem Schweregrad steigt auch der Betreuungsbedarf der Kli-

ent*innen und führt zu einer erkennbaren Arbeitsverdichtung. 
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Eine unangemessene Personalbemessung und der Fachkräfteman-

gel zeichnen die Arbeit in den Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie aus. 

Die Personalbemessung wird in den Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie selten als angemessen eingeschätzt. Verbindliche Vorgaben für 

die Personalbemessung fehlen weitgehend. Es tritt eine Diskrepanz zwi-

schen den zu bewältigenden Aufgaben und dem zur Verfügung stehen-

den Personal auf, sodass die Menge der Arbeit für die einzelnen Mitarbei-

ter*innen zunimmt. Die Auswirkungen der Arbeitsverdichtung und Arbeits-

intensivierung äußern sich auch in einem teilweise hohen Krankenstand 

sowie Überlastungsanzeigen in den Einrichtungen der ambulanten Psy-

chiatrie. 

Die nicht angemessene Personalbemessung ist vor allem auf Kosten-

einsparungen und Effizienzsteigerungen hinsichtlich der Mitarbeiterleis-

tungen zurückzuführen. Darüber hinaus ist der Personalmangel ein wei-

teres Problem. Die Branche ist von einem massiven Fachkräftemangel 

betroffen, der verschiedene Berufsgruppen trifft – insbesondere jedoch 

die Berufsgruppe der Ärzt*innen und Sozialarbeitenden. 

Zur Linderung des Fachkräftemangels zeigen sich zum Teil auch An-

sätze von De-Qualifizierung (Einstellung von Bachelorabsolvent*innen 

statt Master- [oder Diplom-]Absolvent*innen, Beschäftigung von Prakti-

kant*innen). Ansonsten versuchen die Einrichtungen durch eine Vielzahl 

von verschiedenen Rekrutierungsmaßnahmen Personal zu gewinnen. 

 

In den Einrichtungen existieren wenig betriebliche Interessenvertre-

tungen. Trotz Hindernissen können dort, wo Arbeitnehmervertretun-

gen existieren, Erfolge verzeichnet werden. 

Die eher kleinteiligen betrieblichen Strukturen in der Branche führen dazu, 

dass Arbeitnehmervertretungen in den Einrichtungen häufig fehlen. Dort, 

wo betriebliche Interessenvertretungen vorhanden sind, grenzt der Kos-

tendruck den Handlungsspielraum der Arbeitnehmervertretungen für die 

Ausgestaltung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen ein. Unzu-

reichende oder nicht pünktliche Informationen oder gar Behinderungen 

durch die Geschäftsführung erschweren die Arbeit der Arbeitnehmerver-

tretungen zusätzlich. 

Trotzdem zeigt die Studie auf, dass Arbeitnehmervertretungen erfolg-

reich Themen platzieren können und Betriebs- oder Dienstvereinbarun-

gen zu zahlreichen arbeitnehmerrelevanten Themen abgeschlossen wur-

den. 
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Pluralistische Strukturen erschweren die gewerkschaftliche Hand-

lungsfähigkeit. 

Die Branche weist sehr heterogene Strukturen auf: Trägerkreise, Kosten-

träger, Leistungsangebot und gesetzliche Finanzierungsgrundlagen un-

terscheiden sich zwischen den verschiedenen Einrichtungen und er-

schweren die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit. 

Neben den Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen existiert 

eine Vielzahl weiterer Interessengruppen, die auf die Branche einwirken. 

Hierzu gehören Verbände und Vereine, die sich bestimmten fachlichen 

Konzepten, Leistungen oder Berufsgruppen verschrieben haben, und sich 

im Rahmen ihrer Tätigkeiten auch arbeitnehmerrelevante Fragen, wie 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Qualitätsstandards bei der Arbeit und 

einer leistungsgerechten Vergütung, widmen. 

 

Die tariflichen Grundlagen in der Branche sind verschieden und füh-

ren zu Ungleichbehandlungen und Gehaltsunterschieden. 

In Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft kommen die Tarif-

verträge des öffentlichen Dienstes zum Einsatz, bei freigemeinnützigen 

Trägern basiert die Entlohnung auf verschiedenen Regelungen, wie Ar-

beitsvertragsrichtlinien oder Haustarifverträgen. Auch bei Einrichtungen 

in privater Trägerschaft ist die tarifliche Basis uneinheitlich. Zum Teil sind 

die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie tariflos. In Bezug auf die 

Pflegefachkräfte existieren außerdem gesetzliche Vorgaben zu Mindest-

höhen von Entgelten. 

Da die kollektiven Grundlagen in der Branche voneinander abweichen 

und teilweise auch zwischen den Berufsgruppen variieren, existieren Un-

terschiede, die zu Ungleichbehandlungen zwischen den Beschäftigten 

führen. Mehr als die Hälfte der im Rahmen der Studie befragten Beschäf-

tigten ist mit ihrer Entlohnung unzufrieden. 

Anzumerken ist außerdem, dass in Einrichtungen, wo die Ausgestal-

tung der Arbeitsbedingungen an Tarifverträgen angelehnt ist, sich die An-

lehnung nur auf das Entgelt bezieht. Regelungen zu weiteren Arbeitsbe-

dingungen (z. B. Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubsan-

sprüche) werden nicht übernommen. 

Ein Problem hinsichtlich tariflicher Bezahlung und insbesondere Tarif-

steigerungen liegt darin, dass bei Zuwendungen durch die öffentliche 

Hand, die tariflichen Entwicklungen kaum Berücksichtigung finden. Zum 

Teil wird auf Tarifsteigerungen deshalb mit einer Absenkung der Arbeits-

zeit reagiert. Die Tarifverträge sehen außerdem kaum Auswirkungen von 

Fort- oder Weiterbildungen auf die Entlohnung vor; stattdessen orientiert 

sich die Einstufung an der Grundqualifikation. 
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Die Digitalisierung hält Einzug in die Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie. Allerdings existieren auch eine Reihe von Hemmnissen 

hinsichtlich der Umsetzung von Digitalisierungsbemühungen. 

In Bezug auf die Digitalisierungstendenzen in der Branche zeigt die Studie 

auf, dass der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 

in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie Einzug hält und Folgewirkun-

gen für die Beschäftigten festgemacht werden können. Digitalisierungs-

prozesse in den Einrichtungen betreffen bisher vor allem die Bereiche 

Verwaltung und Organisation, Kommunikation mit den Kostenträgern und 

Kooperationspartnern sowie Assistenzsysteme und Fort- und/oder Wei-

terbildung für Beschäftigte. 

Weitere Ansätze zur Digitalisierung werden an der Schnittstelle zur Kli-

entin*zum Klienten gesehen. Insbesondere im Zuge der Covid-19-Pande-

mie haben Einrichtungen Erfahrungen mit digitaler Kommunikation und 

digitaler Beratungs-, Betreuungs- und Therapieangeboten gesammelt. Al-

lerdings wurden digitale Angebote mit Abklingen der Pandemie wieder 

zurückgezogen. Insgesamt zeigt sich, dass digitale Angebote für Kli-

ent*innen bisher nur punktuell vorgehalten werden. 

Das bisher fehlende Engagement in diesen Bereichen ist vor allem 

durch die Eigenschaften der Klient*innen zu erklären. Es wird davon aus-

gegangen, dass große Teile der Klientel krankheitsbedingt nicht in der 

Lage sind, digitale Angebote zu nutzen oder nicht über die notwendigen 

technischen Ausstattungen oder digitalen Kompetenzen verfügen. Außer-

dem wird darauf verwiesen, dass aufgrund der hohen Bedeutung der so-

zialen Interaktion bei der Arbeit der Einrichtungen eher geringe Digitali-

sierungspotenziale an der Schnittstelle zu den Klient*innen existieren. 

Da der individuelle Versorgungs- und Behandlungsbedarf allerdings 

unterschiedlich ist, wird gleichzeitig anerkannt, dass für ausgewählte Ziel-

gruppen, ein digitalisiertes Angebot mitunter besser geeignet ist als her-

kömmliche Methoden der Beratung, Betreuung und Behandlung. Digitali-

sierung kann regionale Diskrepanzen und die Unterversorgung von spe-

zifischen Gruppen auflösen. Deshalb wird das Ziel einer verbesserten 

Versorgung der Klient*innen auch als ein grundsätzlicher Treiber der Di-

gitalisierungsbemühungen von den Einrichtungen begriffen. 

Als Hemmnisse der Umsetzung von Digitalisierungsbemühungen wur-

den neben den Eigenschaften der Klientel technische, aber vor allem fi-

nanzielle Herausforderungen identifiziert. In diesem Zusammenhang wird 

häufig auf die hohen Kosten für die digitale Ausstattung und fehlende Fi-

nanzierung und Förderprogramme verwiesen. Hinzu kommen hohe da-

tenschutzrechtlichen und datensicherheitstechnische Anforderungen. 
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Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und Beschäftigung 

unterscheiden sich zwischen den Einrichtungen, bisher führt die Di-

gitalisierung jedoch nicht zu einer grundlegenden Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen. 

Die Digitalisierungsbemühungen wirken unmittelbar auf die Beschäftig-

ten. Sie haben in Teilen zu Arbeitserleichterungen und zum Wegfall be-

lastender Tätigkeiten geführt. Dennoch zeigt die Untersuchung auf, dass 

die Beschäftigten insgesamt der Digitalisierung wenig positive Auswirkun-

gen zuschreiben. So wird angemerkt, dass durch die Digitalisierung die 

Arbeit zunehmend komplexer wird und sich das Arbeitsvolumen erhöht. 

Insbesondere ergibt sich aus der Digitalisierung auch ein steigender 

Qualifizierungsbedarf für Beschäftigte, der nur selten durch Schulungen 

abgedeckt wird. Ein Ausweg aus dem Fachkräftemangel wird die Digitali-

sierung von Arbeitsprozessen nach allgemeiner Einschätzung auch nicht 

sein. Substitutionseffekte durch den Einsatz von Technik sind in den Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie kurzfristig nicht zu erwarten. 
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9. Ausblick: Arbeit und 
Beschäftigung in Einrichtungen der 
ambulanten Psychiatrie gestalten 
 

Die Ergebnisse der Studie weisen auf die wichtigen Funktionen von Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie für die Versorgung von psychisch 

Kranken hin, zeigen aber auch zahlreiche Herausforderungen für die Ar-

beit der Beschäftigten auf. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, 

dass die Bedeutung der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie in Zu-

kunft zunehmen wird. 

Das Prinzip „ambulant vor stationär“ gilt weiterhin als Prämisse in der 

medizinischen Versorgung und der Leistungsbedarf für psychisch Kranke 

steigt insgesamt in Deutschland an. Außerdem existieren verschiedene 

– auch gesetzlich verankerte – Ansätze, die Selbstbestimmung von Er-

krankten zu fördern. Die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie bieten 

zahlreiche Unterstützungsangebote hierzu an, sodass auch vor diesem 

Hintergrund von einer zunehmenden Nachfrage ausgegangen werden 

kann. 

Gleichzeitig müssen eine Reihe von Anpassungen vorgenommen wer-

den, damit die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie erfolgreich ar-

beiten können. Um ihre Rolle in der psychiatrischen Versorgung effektiv 

wahrnehmen zu können, müssen Leistungsangebote von Einrichtungen 

der ambulanten Psychiatrie überall in Deutschland existieren und einer 

gewissen Mindestausstattung entsprechen, sodass die regionalen Abwei-

chungen in der Versorgungslage, die bisher bestehen, vermindert wer-

den. Ein Ansatzpunkt hierfür wären bundesweite Mindestanforderungen 

an ein grundlegendes Angebot der Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie. 

Gruppen der Bevölkerung, die besonders dem Risiko einer Unterver-

sorgung ausgesetzt sind, sollten in den Fokus politischer und gesetzlicher 

Schwerpunktsetzungen rücken. Eine Verbesserung der Versorgung kann 

außerdem durch die Beseitigung der Fragmentierung und die Überwin-

dung von Schnittstellenverlusten erreicht werden. Es sind überwiegend 

externe Faktoren, wie rechtlichen Rahmenbedingungen, gesundheitspo-

litische Entscheidungen und Finanzierungsstrukturen, die zur Fragmen-

tierung in der Branche beitragen. 

Schritte zur Auflösung der gesetzlichen Säulenstruktur könnten hier zu 

Veränderungen führen. Ebenfalls könnten die Schnittstellenverluste 

durch bessere Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Akteuren 

abgemildert werden. Hier kann den Gemeindepsychiatrischen Verbünden 

eine besondere Aufgabe zukommen. Dafür müsste der Bestand an Ge-



SCHÖNEBERG/VITOLS: BRANCHENANALYSE AMBULANTE PSYCHIATRIE | 133 

meindepsychiatrischen Verbünden allerdings ausgebaut werden – häufig 

sind sie noch nicht überall in Deutschland vorhanden. 

Eine besondere Bedeutung, um angemessen auf die Herausforderun-

gen zu reagieren und die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie zu-

kunftsfest auszugestalten, hat eine ausreichende Finanzierung. Die Be-

willigungspraxis der Kostenträger spielt eine prägende Rolle für die Exis-

tenz und das Angebot in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. 

Häufig gilt die Finanzierung der Leistungen der Einrichtungen der am-

bulanten Psychiatrie, insbesondere im Rahmen der Daseinsvorsorge, als 

unterfinanziert. Finanzmittelknappheit und Kostendruck behindern die Ar-

beit der Einrichtungen und haben auch unmittelbare Auswirkungen auf 

die in den Einrichtungen beschäftigten Personen. Folglich sollten die Fi-

nanzierung der Leistungen für psychisch Kranke neu geregelt und der Fi-

nanzierungsbedarf insgesamt überprüft werden. Einheitliche Vergütungs-

sätze sowie die Beseitigung von struktureller Unterfinanzierung im Vergü-

tungssystem könnten hier erste Ansatzpunkte bieten. 

Die Arbeit in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie findet in 

einem schwierigen Kontext statt und die Anforderungen an die Beschäf-

tigten sind hoch. Die emotionalen und mentalen Arbeitsbelastungen neh-

men zu. Auch die Arbeitsmenge steigt an. Die Gründe für diese Entwick-

lungen sind vielfältig und dementsprechend vielfältig sind die Ansatz-

punkte für Verbesserungen. Von besonderer Bedeutung ist jedoch die zu-

nehmende Anzahl der Klienten, für die eine Beschäftigte*ein Beschäftig-

ter zuständig ist, und der steigende Schweregrad der Erkrankungen der 

Klient*innen. 

Beide Faktoren führen zu einem ansteigenden Betreuungsbedarf, dem 

allerdings kein Personalzuwachs gegenübersteht. Die erkennbare Ar-

beitsverdichtung und Arbeitsintensivierung stehen in einem engen Zu-

sammenhang mit Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen hin-

sichtlich der Mitarbeiterleistungen. Wichtige Ansatzpunkte wären hier 

– neben einer verbesserten Finanzierung – verbindliche Vorgaben für die 

Personalbemessung in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie festzu-

legen. 

Gleichzeitig muss auch dem Fachkräftemangel in den Einrichtungen 

der ambulanten Psychiatrie begegnet werden. Ein zunehmender Fach-

kräftemangel ist in fast allen untersuchten Berufsgruppen feststellbar. Um 

neues Personal zu gewinnen, müssen u. a. auch die Arbeitsbedingungen 

verbessert werden. Des Weiteren kann in den fehlenden Entwicklungs-

möglichkeiten in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie ein An-

satzpunkt für Verbesserungen liegen. Geforderte Zusatzqualifikationen 

sollten nicht von den Beschäftigten finanziert werden müssen und sollten 

sich außerdem in entsprechenden Gehaltssteigerungen niederschlagen. 
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In der Befragung im Rahmen der vorliegenden Studie sehen Arbeit-

nehmervertreter*innen den größten Handlungsbedarf für die Zukunft in 

einer besseren Finanzierung der Leistungen, einer höheren Personalaus-

stattung, der Beseitigung des Personalmangels und der Reduzierung der 

Arbeitsbelastung und -überlastung. Eine gerechtere Entlohnung zwischen 

den verschiedenen Berufsgruppen bzw. die tarifliche Abdeckung und Auf-

wertung von Sozialarbeitenden werden ebenfalls als Ansatzpunkte ge-

nannt. 

Die Digitalisierungsbemühungen in den Einrichtungen der ambulanten 

Psychiatrie werden in den nächsten Jahren weitergehen. Für eine positive 

Gestaltung dieser Prozesse ist es notwendig, die Mitarbeiter*innen bei 

den Digitalisierungsvorhaben einzubinden und ihre Interessen und Anfor-

derungen bei der Ausgestaltung der Digitalisierung zu berücksichtigen, 

sodass die hier liegenden Chancen für Arbeitserleichterungen besser ge-

nutzt werden können. 

Die Stärkung der Interessendurchsetzung in den Einrichtungen der 

ambulanten Psychiatrie ist ein schwieriges Unterfangen. Die kleinteilige 

Struktur der Einrichtungen erschwert die Organisation von Beschäftigten. 

Die Arbeitnehmervertretungen auf betrieblicher und gewerkschaftlicher 

Ebene in der Branche stehen vor dem Problem, dass sehr unterschiedli-

che und ausdifferenzierte Akteure Einfluss auf die Einrichtungen ausüben 

und Finanzmittelknappheit den Handlungsspielraum einschränkt. 

Neben der Interessenvertretungsarbeit auf der betrieblichen Ebene 

und der Tarifarbeit kommt damit auch der Lobbyarbeit auf Branchen-

ebene und der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren eine entschei-

dende Bedeutung zu. Um Entscheidungsprozesse und relevante Regu-

lierungen zu beeinflussen, sind politischer Druck und öffentliche Diskus-

sionen über die Bedeutung einer guten Versorgung durch Einrichtungen 

der ambulanten Psychiatrie notwendig. 
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Anhang 
 

A1 Interviewleitfaden 
 

A. Einstieg und Fragen zur Person 

• Funktion/Hintergrund des/der Interviewten 

• Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

 

B. Strukturen, wirtschaftliche Trends und Finanzierung 

• Welche Leistungen gibt es in der ambulanten Psychiatrie in Deutsch-

land, ggf. in diesem Bundesland / Angebote der Verbandsmitglieder / 

Angebote der Einrichtung? 

– Welche Leistung/Geschäftsfelder/Angebote sollen ausgebaut wer-

den, warum? 

• Wie ist die Trägerstruktur in der ambulanten Psychiatrie in der Bran-

che / in der Einrichtung ausgestaltet und hat sie sich den letzten Jahren 

verändert? 

• Wie werden Leistungen in der ambulanten Psychiatrie finanziert und 

welche Veränderungen zeigen sich in der Finanzierung in Deutsch-

land / hinsichtlich der Angebote der Verbandsmitglieder / in der Ein-

richtung? 

– Wie hat sich der Umsatz in der Branche / der Einrichtung in den 

letzten Jahren verändert? Welche Variablen beeinflussen den Um-

satz? 

– Welche Diskussion gibt es um einen Anpassungsbedarf bei der Fi-

nanzierung von Leistungen in der ambulanten Psychiatrie, z. B. in 

Hinblick auf die (zukünftig) erhöhte Nachfrage? 

• Wie haben sich Anzahl, Krankheitsbilder und sonstige Eigenschaften 

der Patientinnen und Patienten in den letzten 5–10 Jahren verändert? 

Welche Folgen hat die Veränderung? Für welche Patientengruppen 

gibt es hinsichtlich der Versorgung besondere Herausforderungen? 

• Welche politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Zielset-

zungen beeinflussen die Branche / die Arbeit des Verbands / die ein-

zelne Einrichtung (auch Entwicklungen der letzten 5–10 Jahre)? 

– Welche aktuellen und geplanten (De-)/Regulierungsansätze / politi-

schen Entscheidungen auf nationaler und europäischer Ebene 

könnten Auswirkungen auf die Branche / den Träger / die Einrich-

tung haben? 

• Welche Auswirkungen hat die Pandemie? Welche weiteren Folgen 

wird die Pandemie haben? 

• Welche Geschäftsstrategien sehen Sie hauptsächlich in der Branche / 

bei Ihren Mitgliedern / in Ihrer Einrichtung? Wie unterscheiden sich die 
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Geschäftsstrategien der öffentlichen, gemeinnützigen und privaten 

Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie? 

• Welche Strategien und Maßnahmen gibt es angesichts der genannten 

Entwicklungen bei der Arbeitnehmervertretung? 

 

C. Entwicklung von Arbeit und Beschäftigung 

• Wie viele Personen sind in den Einrichtungen der ambulanten Psychi-

atrie beschäftigt? Welche Entwicklungstrends zeigen die Beschäftig-

tenzahlen auf? 

• Wie hoch sind die Beschäftigtenanteile in den einzelnen Berufsgrup-

pen oder den einzelnen Aufgabenbereichen in der Branche/Einrich-

tung? Welche Berufsgruppen gibt es? 

– Gibt es in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen unterschied-

liche Trends? 

• Welche Rolle spielen Befristung, Selbstständigkeit, Leiharbeit, gering-

fügige Beschäftigung, Teilzeitarbeit? Wie viele Beschäftigte sind 

Frauen? Wie hoch ist der Anteil von Migrant*innen unter den Beschäf-

tigten? Hat sich die Struktur der Beschäftigten in den letzten Jahren 

geändert? Und wenn ja, wieso? 

• Existiert ein Fachkräftemangel im Sektor? Wenn ja, bezogen auf wel-

che Berufsgruppen? Welche Auswirkung hat dieser und wie wird ihm 

begegnet? Was brauchen Beschäftigte, um sich langfristig im Sektor 

zu binden? 

• Wie gestaltet sich die derzeitige Ausbildungs- und Übernahmesitua-

tion? Welche Rolle spielen Praktikant*innen (von Hochschulen)? 

• Wie gestalten sich die Arbeitsbedingungen? 

– Wie errechnet sich der Personalbedarf in Ihrer/n Einrichtung/en / 

Tätigkeitsfeld/ern. Sind diese Kriterien quantitativ und qualitativ aus-

reichend? 

– Haben sich die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in den 

letzten Jahren verändert? Und wenn ja, wieso? 

– Was sind die größten Herausforderungen bzw. Verbesserungen 

hinsichtlich der Arbeit in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie? 

– Gibt es Unterschiede zwischen den Aufgabenbereichen/Beschäftig-

tengruppen im Hinblick auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-

gungen? 

• Wie hat sich die Entlohnung der Beschäftigten entwickelt? Gibt es eine 

Tarifbindung an einen Flächentarifvertrag (welchen) oder einen Haus-

tarifvertrag? Wenn nein, orientiert sich die Entlohnung an einem Tarif-

vertrag (wenn ja, an welchem)? 

• Welche Weiterbildungsangebote gibt es für die Beschäftigten? Werden 

diese genutzt? 
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• Wie gestaltet sich die Personalpolitik des Unternehmens? Gibt es neue 

Formen des Personalmanagements oder der Mitarbeiterorientierung? 

 

D. Betriebliche und überbetriebliche Interessenvertretung 

• Wie gestaltet sich die Mitbestimmung in der Branche / in den Einrich-

tungen? 

• Wie schätzen Sie die tarifpolitischen Strategien in der Branche ein? 

• Welche Themen spielen für die Arbeitnehmervertretung derzeit eine 

wichtige Rolle? 

• Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gibt 

es? 

• Welche Herausforderungen und Hindernisse existieren bei der Arbeit 

der Arbeitnehmervertretung? 

 

E. Fragen zur Digitalisierung 

• Welche Bedeutung haben Automatisierung und Digitalisierung für Ein-

richtungen der ambulanten Psychiatrie? 

• Was sind die bedeutendsten Automatisierungs- oder Digitalisierungs-

trends? 

• Wer sind Treiber der Automatisierung/Digitalisierung? Was hemmt die 

Verbreitung von Automatisierung oder Digitalisierung? 

• Welche Vorteile/Chancen oder auch Herausforderung/Nachteile sehen 

Sie in Hinblick auf die Automatisierung/Digitalisierung im Sektor? 

• Haben Automatisierung/Digitalisierung Auswirkungen auf die wirt-

schaftliche Entwicklung oder das Leistungsangebot im Sektor? Und 

wenn ja, welche? 

• Welche Entwicklungen wurden durch die Pandemie vorangetrieben? 

Welche durch die Pandemie bedingten Digitalisierungssprünge wer-

den sich durchsetzen, welche wieder abgebaut? Was davon ist wün-

schenswert? 

• Wie wirkt sich derzeit die Automatisierung oder Digitalisierung auf die 

Beschäftigten aus? 

• Welche Veränderungen in der Arbeit sind durch die Digitalisierung zu 

erwarten? 

• Wie verändert die Digitalisierung das Arbeitsvolumen und die Arbeits-

belastung? 

• Welche neuen Ausbildungs- und Qualifikationsanforderungen ergeben 

sich? 

• Welche neuen Herausforderungen und Spielräume gibt es für Gestal-

tung guter Arbeit? 

• Welche Rolle spielt die Mitbestimmung bei Prozessen der Digitalisie-

rung? 
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F. Ausblick: Die ambulante Psychiatrie im Wandel 

• Welche Entwicklungen werden auch in den nächsten Jahren eine 

wachsende Rolle für die Branche spielen? Welche Veränderungen 

sind zu erwarten? Wie werden sich die Einrichtungen in der Branche 

ändern müssen? 

• Welche Faktoren werden das Feld der ambulanten Psychiatrie in Zu-

kunft beeinflussen? 

• Wie könnte die Struktur der ambulanten Psychiatrie in zehn Jahren 

aussehen? 

• Wie wird sich die Geschäftsstrategie von Einrichtungen der ambulan-

ten Psychiatrie ändern müssen? 

• Wie sehen zukünftige Trägerstrategien aus? 

• Welche Trends lassen sich in Bezug auf einzelne Leistungen ermit-

teln? 

• Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf Arbeit und Be-

schäftigung? 

• Wo gibt es Handlungsbedarf und wenn ja, welchen? Welche Heraus-

forderungen sehen Sie für die Branche / den Verband / die Einrichtung 

in Zukunft? 

• Welche Rolle sehen Sie für die Arbeitnehmervertretung in Zukunft? 

Welche Herausforderungen existieren? Welchen Unterstützungsbe-

darf haben Sie? 
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A2 Übersicht Expert*innen-Interviews 
 

Akteur*in Interviewdatum 

Vertreter*innen träger-, berufs- oder krankheitsspezifischer Ver-

bände oder Organisationen 

Bundesdirektorenkonferenz (BDK) – Sucht 3. März 2022 

Bundesinitiative ambulante psychiatrische Pflege 

(BAPP) 
21. Februar 2022 

CaSu – Caritas Suchthilfe 24. Februar 2022 

Dachverband Gemeindepsychiatrie 23. Februar 2022 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) 18. Februar 2022 

Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im 

Gesundheitswesen (DVSG) 
21. Januar 2022 

Netzwerk Sozialpsychiatrische Dienste 3. Februar 2022 

Sozialpsychiatrischer Dienst-West 7. Februar 2022 

Sozialpsychiatrischer Dienst – Nord 8. Februar 2022 

Sozialpsychiatrischer Dienst – Ost 8. Februar 2022 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 19. Januar 2022 

Mitglieder der Geschäftsführung und weiteren Personen in leiten-

den Funktionen in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie  

Geschäftsführer*in, Einrichtung für ambulante 

Psychiatrie, Baden-Württemberg 
9. Februar 2022 

Abteilungsleiter*in, Einrichtung für Suchtberatung, 

Berlin/Brandenburg 
28. Januar 2022 

Fachliche Leitung, Einrichtung für ambulante 

psychiatrische Pflege, Niedersachsen 
8. März 2022 

Geschäftsführer*in, Einrichtung für Suchtberatung, 

Rheinland-Pfalz 
13. Januar 2022 

Leitung Fachbereich Psychiatrische Dienste, 

Einrichtung für ambulante Psychiatrie, Rheinland-

Pfalz 

10. Januar 2022 

Wissenschaftler*innen 

Professor*in Alice Salomon Hochschule, Berlin 26. Januar 2022 

Beschäftigte in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie 

Beschäftigte*r in Einrichtung für Suchtberatung, 

Brandenburg 
12. Januar 2022 

Beschäftigte*r Unionhilfswerk, Berlin 1. Februar 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ISSN 2509-2359 


	Inhalt
	Abbildungen
	Tabellen
	Zusammenfassung
	1. Einleitung
	1.1 Methodik der Untersuchung
	1.2 Die Einbettung der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie in die psychiatrische Versorgungslandschaft
	Sozialpsychiatrische Dienste
	Sucht- und Drogenhilfe
	Psychiatrische häusliche Krankenpflege

	1.3 Strukturelle Merkmale von Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie
	Sozialpsychiatrische Dienste
	Sucht- und Drogenhilfe
	Psychiatrische häusliche Krankenpflege

	1.4 Die Klientel der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie
	Sozialpsychiatrischen Dienste
	Sucht- und Drogenhilfe
	Psychiatrische häuslicher Krankenpflege

	1.5 Anzeichen einer Unterversorgung von psychisch Kranken

	2. Politische und rechtliche Rahmensetzungen in der ambulanten Psychiatrie
	Sozialpsychiatrische Dienste
	Sucht- und Drogenhilfe
	Psychiatrische häusliche Krankenpflege
	2.1 Einschätzung der Lage der ambulanten psychiatrischen Versorgung im politischen und rechtlichen Kontext

	3. Finanzierungsgrundlagen und Kostenträger der Leistungen
	Sozialpsychiatrische Dienste
	Sucht- und Drogenhilfe
	Psychiatrische häusliche Krankenpflege

	4. Geschäftsstrategien und wirtschaftliche Entwicklungen der Leistungsträger
	5. Arbeit und Beschäftigung in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie
	5.1 Arbeits- und Beschäftigungs- bedingungen

	6. Mitbestimmung, Interessen- vertretung und tarifliche Abdeckung
	6.1 Verbandliche Interessenvertretung
	6.2 Tarifverträge und tarifliche Abdeckung

	7. Trends der Digitalisierung und Auswirkungen auf die Beschäftigten
	7.1 Die Treiber der Digitalisierung
	7.2 Stand der Digitalisierung in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie
	7.3 Hemmnisse für die Digitalisierung in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie
	7.4 Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigten

	8. Ergebnisse
	Es existieren große Unterschiede in der psychiatrischen Versorgung durch Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie in Deutschland.
	Die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie sind von einer starken strukturellen und finanziellen Fragmentierung geprägt.
	Eine Unterversorgung in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie kann nicht ausgeschlossen werden.
	Finanzmittelknappheit und Kostendruck prägen die Arbeit der Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie.
	Die Beschäftigungsstrukturen in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie sind weitgehend homogen. Verschiedene Berufsgruppen spielen in den Einrichtungen eine Rolle.
	Die Beschäftigten in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie brauchen häufig Zusatzqualifikationen, die allerdings weder finanziert werden noch sich in Gehaltssteigerungen niederschlagen.
	Die Anforderungen an die Beschäftigten sind hoch. Arbeitsmenge und Arbeitsbelastungen nehmen zu.
	Eine unangemessene Personalbemessung und der Fachkräftemangel zeichnen die Arbeit in den Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie aus.
	In den Einrichtungen existieren wenig betriebliche Interessenvertretungen. Trotz Hindernissen können dort, wo Arbeitnehmervertretungen existieren, Erfolge verzeichnet werden.
	Pluralistische Strukturen erschweren die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit.
	Die tariflichen Grundlagen in der Branche sind verschieden und führen zu Ungleichbehandlungen und Gehaltsunterschieden.
	Die Digitalisierung hält Einzug in die Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie. Allerdings existieren auch eine Reihe von Hemmnissen hinsichtlich der Umsetzung von Digitalisierungsbemühungen.
	Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und Beschäftigung unterscheiden sich zwischen den Einrichtungen, bisher führt die Digitalisierung jedoch nicht zu einer grundlegenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

	9. Ausblick: Arbeit und Beschäftigung in Einrichtungen der ambulanten Psychiatrie gestalten
	Literatur
	Anhang
	A1 Interviewleitfaden
	A. Einstieg und Fragen zur Person
	B. Strukturen, wirtschaftliche Trends und Finanzierung
	C. Entwicklung von Arbeit und Beschäftigung
	D. Betriebliche und überbetriebliche Interessenvertretung
	E. Fragen zur Digitalisierung
	F. Ausblick: Die ambulante Psychiatrie im Wandel

	A2 Übersicht Expert*innen-Interviews




